
 

   

 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 14. Dezember 2020 findet um 19:00 Uhr in der Schlossberghalle/Festhalle, Dorfplatz 
3 in Ortenberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Bitte achten Sie darauf, die 
Mindestabstände nach der Corona-VO von 1,5 m einzuhalten und tragen Sie sowohl beim Betreten 
und beim Verlassen des Gebäudes und auch während der gesamten Sitzung – mit Ausnahme 
während eigener Wortbeiträge - einen Mund-Nasen-Schutz. Aus dem Tragen eines MNS während 
der Sitzung folgen bei etwaiger Anwesenheit einer ansteckenden Person auch größere 
Spielräume bei der Frage der zu treffenden Maßnahmen. So kann, wenn konsequent MNS 
während der Sitzung getragen wurde, in der Regel auf stark einschränkende Maßnahmen wie eine 
Quarantäne verzichtet werden. Ist dies nicht Fall, können solche Maßnahmen im Einzelfall nach 
Einschätzung des Gesundheitsamtes und der Ortspolizeibehörde trotz ausreichendem Abstand 
und Lüftung auch für mehrere Teilnehmer notwendig werden. 
 
 

Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Bauantrag: 

 
Neubau Einfamilienhaus mit Carport 
FlSt.Nr. 8989, Joseph-Vollmer-Straße, 77799 Ortenberg  
 

3. Erste Änderung Bebauungsplan Sommerhäldele,   
Abwägungs- und ggf. Satzungsbeschluss 

           
4. Änderung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 

 
5. Wahlorganisation für die Landtagswahl am 14. März 2021 (Kenntnisnahme) 

 
6. Haushaltsplan 2021 – Entwurfsberatung 

 
7. Stromausschreibung für den Zeitraum 2022 - 2024  

 
8. Annahme von Spenden 

 
9. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

10. Verschiedenes / Mitteilungen   
                 

11. Wünsche und Anträge 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
14. Dezember 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 19/2020 
 
Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus mit Carport 
 
Baugrundstück: FlSt.Nr. 8989, Joseph-Vollmer-Straße, 77799 Ortenberg  
 
 
Lage: im Bereich des qualifizierten Bebauungsplanes „Muhrfeld II“ 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt den Bau eines Einfamilienhauses mit Carport. Die Bauherrschaft hat 
die Zustimmung der Angrenzer bereits eingeholt. 
 
Das Baugrundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Muhrfeld II“. 
 
Hinsichtlich der Dacheindeckung wird eine Befreiung nach § 31 BauGB bezüglich der Farbe der Ziegel 
beantragt. Der Bebauungsplan schreibt Folgendes vor: 
 
1.3.3 Als Dacheindeckung sind Ziegel oder Dachsteine in rötlichen bis rotbraunen Farbtönen zulässig 
 
Die Bauherrschaft weist im Antrag auf Befreiung darauf hin, dass sich im Geltungsbereich bereits Ge-
bäude mit abweichenden Ziegelfarben vorfinden, sodass „im Sinne einer Gleichbehandlung“ die Be-
freiung zu erteilen ist. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Befreiung im Sinne von § 31 BauGB für die Überschreitung 
der zulässigen Dachneigung wie auch für die Festsetzung der Dachfarbe erteilt werden kann. Die Re-
gelung kann als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden und in einigen anderen Fällen im Geltungs-
bereich des B-Plans wurde in der Vergangenheit tatsächlich hiervon abgewichen. Gleichzeitig soll ein 
genereller Beschluss gefasst werden, künftig im Bereich des Bebauungsplanes Muhrfeld II Befreiungen 
für die Dachfarbe zu erteilen und die Regelungen bei der nächsten Änderung anzupassen. 
 
Im Übrigen entspricht das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes.  
 
 
  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Beschlussvorschlag  
 
1. Der Gemeinderat stellt das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB für die beantragte Befreiung (Farbe 
der Ziegeleindeckung in grau). 
 
2. Der Gemeinderat beschließt auch künftige Befreiungungsanträge im Bereich des Bebauungsplanes 
„Muhrfeld II“ bezüglich der verwendeten Ziegelfarbe, insoweit es sich um eine übliche Ziegelfarbe (z.B. 
grau) handelt, zu befürworten. 
 
3. Der Gemeinderat beabsichtigt, die geltende Regelung der Ziegelfarbe bei einer der nächsten Bebau-
ungsplanänderungen zu ändern. 
 
 
  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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14. Dezember 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage 

 

TOP 3 

 
 
 

 

Erste Änderung des Bebauungsplanes „Sommerhäldele“ 
Änderungsaufstellungsbeschluss und Offenlagebeschluss 

 
 

Sachverhalt 
 
Die Bauherrschaft des betroffenen Grundstücks FlStNr. 8227 beantragte eine Änderung des 
Bebauungsplans „Sommerhäldele“.  
 
Der geltende Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1962 und entspricht in einigen Punkten 
nicht mehr zeitgemäßen Vorstellungen etwa hinsichtlich einer sparsamen und effizienten 
Flächenausnutzung.  
 
Durch die geplante Bebauung werden die ausgewiesenen Baugrenzen überschritten. Da 
aber auch weitere Vorgaben des gültigen Bebauungsplanes aus dem Jahr 1962 nicht ein-
gehalten werden könnten, muss dieser Bebauungsplan geändert werden, um das Bauvor-
haben zu ermöglichen. Anzupassen sind insbesondere: 
 
Baugrenze 
Wandhöhe 
Dachneigung 
Firstrichtung 
 
Die Planung wurde anhand des Bauentwurfs für das Grundstück Flst.Nr. 8227 aufgebaut 
und mit dem dort beauftragten Architekten abgestimmt.  
 
Mit der Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die effizientere Be-
bauung des Grundstücks geschaffen werden. Der unten stehende Auszug kennzeichnet 
das von der Änderung betroffene Grundstück. 
 
Die Offenlage und die Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange erfolgten vom 9. Okto-
ber bis 9. November 2020. Herr Burkart vom Planungsbüro Fischer wird die eingegangenen 
Anregungen und die jeweils dazugehörenden Beschlussvorschläge in der Sitzung erläu-
tern. 
 
Anschließend können die Stellungnahmen (Anlage 8) durch den Gemeinderat abgewogen 
werden. 
 
Sofern aufgrund des Abwägungsergebnisses keine weitere Offenlage erforderlich wird, 
kann sodann der Satzungsbeschluss gefasst werden.   
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Die Bebauungsplanänderung wird für das betroffene Grundstück eine Beitragsnacherhe-
bung für Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge nach sich ziehen. Außerdem trägt der 
Antragsteller die Kosten des Änderungsverfahrens.   
 
Sollte der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf billigen, kann gleichzeitig der Beschluss 
über die Offenlage gefasst werden. Die Offenlagefrist stimmt das Planungsbüro mit der 
Verwaltung ab. 
 
Beschlussvorschlag 
 
1 Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 13 a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 7. Januar bis 6. Februar 2020 eingegangenen Anregungen der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, werden nach sachgerechter Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander (§ 1 Abs. 7 
BauGB) entsprechend den, in der beigefügten tabellarischen Zusammenstellung vorge-
schlagenen Abwägungsvorschläge, beschlossen. Der Bodenschutzklausel gem. § 1 a 
BauGB wurde besondere Beachtung geschenkt. 
 
2. Die vorliegende Satzung wird beschlossen.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3-Anlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3-Anlage 2 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3-Anlage 3 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3 Anlage 4 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3 Anlage 5 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3 Anlage 6 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3 Anlage 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

TOP 3 Anlage 8 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
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Änderung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung des Gemeinderates 

 
 

Sachverhalt und Begründung 
 

1. Hauptstazung 
Mit einer Änderung der Gemeindeordnung im Mai 2020 wurde § 37a GemO eingefügt, um den 
kommunalen Gremien unter bestimmten Voraussetzungen Sitzungen ohne persönliche Anwesen-
heit im Sitzungsraum zu ermöglichen. 
 

Die dauerhafte Zulassung des Verfahrens nach § 37a GemO erfordert grundsätzlich eine Regelung 
in der Hauptsatzung der Kommune. Für eine Übergangszeit vom Inkrafttreten der Neuregelung am 
13. Mai 2020 bis 31. Dez. 2020 war/ist keine Hauptsatzungsregelung erforderlich (§ 37a Abs. 3 
GemO). 
 

Dies ändert sich jedoch mit Beginn des nächsten Jahres. Videositzungen, die ab 1. Jaunuar 2021 
durchgeführt werden sollen, müssen durch eine entsprechende Hauptsatzungsregelung abgesichert 
sein. Andernfalls wäre das Format dann nicht (mehr) möglich. Somit obliegt dem Gemeinderat die 
grundsätzliche Frage, ob das Format Videositzung künftig überhaupt zum Einsatz kommt; die jewei-
lige Entscheidung, ob eine Sitzung im Einzelfall in Form einer Videositzung stattfindet bzw. die Vo-
raussetzungen des § 37a GemO gegeben sind, trifft der Bürgermeister im Rahmen seiner Einberu-
fungskompetenz. 
 

Dem Abschnitt II „Gemeinderat“ wird danach folgender Paragraph 3a angefügt: 
 

„Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder 
im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen für die Einberu-
fung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung. 
 

Für Sitzungen der beratenden / beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten diese Rege-
lungen entsprechend.“ 
 

Auf die Änderungssatzung in der Anlage wird verwiesen. 
 

2. Geschäftsordnung 
Für die Zulassung von Videositzungen ist auch die Geschäftsordnung zu ändern.  
 

Bei dieser Gelegenheit soll die Geschäftsordnung auch an das aktuelle Muster des Gemeinderates, 
den hiesigen Sprachgebrauch und Rechtslage angepasst werden.  
 

In Anlage 2 findet sich ein Vergleich von neuer und alter Fassung, während in Anlage 3 die zu be-
schließende Fassung aufgeführt ist. 
 

Mit einer Änderung der Gemeindeordnung im Mai 2020 wurde § 37a GemO eingefügt, um den-
kommunalen Gremien unter bestimmten Voraussetzungen Sitzungen ohne persönliche Anwesen-
heit im Sitzungsraum zu ermöglichen. 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die „3. Änderung der Hauptsatzung vom 16.02.1998“. 
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Gemeinde Ortenberg 
Ortenaukreis 

 
Satzung über die 

 
3. Änderung der Hauptsatzung vom 16.02.1998 

 
vom 14. Dezember 2020 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat auf Grund von § 4 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg folgende Satzung über die „3. Änderung der Hauptsatzung vom 16.02.1998“ be-
schlossen:  
 

§ 1 
 

Dem Abschnitt II „Gemeinderat“ wird folgender Paragraph angefügt: 
 

§ 3 a 
 

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-
zungsraum 

 
Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder 
im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen für die Einberu-
fung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung. 
 
Für Sitzungen der beratenden / beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats  
gelten diese Regelungen entsprechend. 

 
§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.  
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind oder der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung geltend gemacht hat. 
 
Ortenberg, den 15. Dezember 2020 
 
Markus Vollmer, Bürgermeister 
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Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat 
sich der Gemeinderat am 1514. Dezember 20142020 folgende 

Geschäftsordnung 

gegeben. 

I. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Zusammensetzung des Gemeinderats, Vorsitzender  

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtli-
chen Mitgliedern (Gemeinderäte).  

(2) Bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung des Bürgermeisters führt (führen) sein(e) 
Stellvertreter im Sinne des § 48 GemO den Vorsitz. 

§ 2 MitgliedervereinigungenFraktionen  

(1) Die Gemeinderäte können sich nach § 32a GemO zu Mitgliedervereinigungen (Fraktio-
nen) zusammenschließen. Eine Fraktion muss einschließlich etwaiger ständiger Gäste aus 
mindestens drei Gemeinderäten bestehen. Jeder Gemeinderat kann nur einer Fraktion an-
gehören.   

(2(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Gemein-
derats mit. Sie dürfen insoweit ihre Auffassungen öffentlich darstellen. Ihre inne-re Ordnung 
muss demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. 

(3) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, Mitglieder, ständige Gäste, die Namen 
des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie ihre Auflösung dem Bürgermeister mit. 

(34) Die Bestimmungen des § 6 über die Pflicht zur Verschwiegenheit gelten für Fraktionen 
entsprechend. 

- § 32a Abs. 2 GemO - 

II. Rechte und Pflichten der Gemeinderäte und der zur Beratung zugezogenen Ein-
wohner und Sachverständigen  

§ 3 Rechtsstellung der Gemeinderäte  

(1) Die Gemeinderäte sind ehrenamtlich tätig.  

(2) Der Bürgermeister verpflichtet die Gemeinderäte in der ersten Sitzung öffentlich auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten.  

(3) Die Gemeinderäte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das 
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die die-
se Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.  

– 32 Abs. 1 bis 3 GemO – 

§ 4 Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht der Gemeinderäte  
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(1) Ein Viertel(1) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte der Gemeinderä-
te kann in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der 
Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet, und dass diesem oder einem von ihm bestell-
ten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In diesem Ausschuss müssen die Antragsteller 
vertreten sein.  

(2) Jeder Gemeinderat kann an den Bürgermeister schriftliche, elektronische oder in einer 
Sitzung mündliche Anfragen im Sinne des Absatzes 1 stellen. Mündliche Anfragen, die mit 
keinem Punkt der Tagesordnung in Verbindung stehen, sind erst nach Erledigung der Ta-
gesordnung zulässig.  

(3) Schriftliche Anfragen sind, sofern es der Gegenstand der Frage zulässt, innerhalb von 
vier Wochen zu beantworten. Sie können auch am Ende einer Sitzung des Gemeinderats 
vom Bürgermeister mündlich beantwortet werden; können mündliche Anfragen nicht sofort 
beantwortet werden, teilt der Bürgermeister Zeit und Art der Beantwortung mit. 

(4) Für Anfragen und Antworten, die wegen des öffentlichen Wohls oder wegen berechtigter 
Interessen Einzelner im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt sind, ist eine die Verschwiegenheit gewährleistete Form zu wahren. 

(65) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei den nach § 44 Abs. 3 Satz 3 GemO geheim zuhal-
tenden Angelegenheiten.  

– § 24 Abs. 3 bis 5 GemO – 

§ 5 Amtsführung  

Die Gemeinderäte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner müssen ihre Tätigkeit 
uneigennützig und verantwortungsbewusst ausüben. Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen 
des Gemeinderats teilzunehmen. Bei Verhinderung oder wenn es erforderlich ist, die Sit-
zung vorzeitig zu verlassen, ist der Vorsitzende unter Angabe des Grundes rechtzeitig vor 
der Sitzung zu verständigen. Ist die rechtzeitige Verständigung des Vorsitzenden infolge 
unvorhergesehener Ereignisse nicht möglich, so kann sie nachträglich erfolgen. 

- §§ 17 Abs. 1, 34 Abs. 3 GemO –  

§ 6 Pflicht zur Verschwiegenheit  

(1) Die Gemeinderäte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur 
nach erforderlich ist. Über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten 
sind die Gemeinderäte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner so lange zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, bis sie der Bürgermeister von der Schweigepflicht entbindet. 
Dies gilt nicht für Beschlüsse, soweit sie nach § 9 Abs. 3 bekannt gegeben worden sind. 

(2) Gemeinderäte dürfen die Kenntnis von geheim zuhaltenden Angelegenheiten nicht un-
befugt verwerten. Gegen dieses Verbot verstößt insbesondere, wer aus der Kenntnis ge-
heim zu haltender Angelegenheiten für sich oder Dritte Vorteile zieht oder ziehen will. 

– §§ 17 Abs. 2, 35 Abs. 2 GemO – 

§ 7 Vertretungsverbot  
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(1) Die Gemeinderäte dürfen Ansprüche und Interessen eines anderen gegen die Ge-
meinde nicht geltend machen, soweit sie nicht als gesetzliche Vertreter handeln. Ob die 
Voraussetzungen dieses Verbots vorliegen, entscheidet der Gemeinderat. Insbesondere 
darf ein dem Gemeinderat angehörender Rechtsvertreter ein Mandat gegen die Stadt nicht 
übernehmen. 

(2) Auf die zur Beratung zugezogenen Einwohner finden die Bestimmungen des Absatzes 1 
Anwendung, wenn die zu vertretenden Ansprüche oder Interessen mit der ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Verbindung stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Bür-
germeister. 

– § 17 Abs. 3 GemO – 

§ 8 Ausschluss wegen Befangenheit  

(1) Ein Gemeinderat oder ein zur Beratung zugezogener Einwohner darf weder beratend 
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder 
folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann:  

1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach §1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,  

2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad Verwandten oder ei-
nem durch Annahme an Kindes statt Verbundenen,  

3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten, so-
lange die die Schwägerschaft begründende Ehe fortbestehtoder Lebenspartnerschaft nach 
§ 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht oder 

4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person.  

(2) Dieses Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Gemeinderat oder der zur Beratung zuge-
zogene Einwohner  

1. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, dem die Entscheidung der Angelegenheit einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, dass nach den tatsächlichen 
Umständen der Beschäftigung anzunehmen ist, dass sich der Gemeinderat deswegen nicht 
in einem Interessenwiderstreit befindet;  

2. oder dessen Ehegatte, Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Kin-
der, Eltern, Gesellschafter einer Handelsgesellschaft oder Mitglied des Vorstands, des Auf-
sichtsrats oder eines gleichartigen Organs eines rechtlich selbständigen Unternehmens 
sind, denen die Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. Ist der 
Gemeinderat oder der zur Beratung hinzugezogene Einwohner als Vertreter der Gemeinde 
oder auf Vorschlag der Gemeinde Organmitglied im Sinne des Satzes 1, besteht kein Mit-
wirkungsverbot;  

3. Mitglied eines Organs einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, der die Ent-
scheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann und die nicht Gebietskör-
perschaft ist, sofern er diesem Organ nicht als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde 
angehört, oder  

4. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst tätig geworden ist.  
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(3) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen Interes-
sen einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe berührt. Sie gelten ferner nicht für Wahlen zu 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

(4) Der Gemeinderat und der zur Beratung zugezogene Einwohner, bei dem ein Tatbestand 
vorliegt, der Befangenheit zur Folge haben kann, hat dies vor Beginn der Beratung über 
diesen Gegenstand dem Vorsitzenden mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunk-
te dieser Art während der Beratung erkennbar werden. Ob ein Ausschließungsgrund vor-
liegt, entscheidet in Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen bei Gemeinderäten der 
Gemeinderat, sonst der Bürgermeister. 

(5) Wer wegen Befangenheit an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, muss 
die Sitzung verlassen. Bei öffentlicher Sitzung muss er sich in den für die Zuhörer bestimm-
ten Bereich des Sitzungsraumes begeben; bei nichtöffentlichen Sitzungen muss er auch 
den Sitzungsraum verlassen. 

– § 18 GemO – 

III. Sitzungen des Gemeinderats  

§ 9 Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich darf nur verhandelt wer-
den, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern; über 
Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nicht öffentlich verhandelt 
werden. Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, einen Verhandlungsgegenstand 
entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird 
in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden.  

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats hat jedermann Zutritt, soweit es die 
Raumverhältnisse gestatten.  

(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Absatz 1 gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstel-
lung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung 
im Wortlaut bekannt zu geben, sofernsoweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte In-
teressen Einzelner entgegenstehen.  

– § 35 GemO – 

§ 10 Verhandlungsgegenstände  

(1) Der Gemeinderat verhandelt über Vorlagen des Bürgermeisters, der Ausschüsse und 
über die dazu gestellten Anträge. 

(2) Ein durch Beschluss des Gemeinderats erledigter Verhandlungsgegenstand wird erst 
erneut behandelt, wenn neue Tatsachen oder neue wesentliche Gesichtspunkte dies recht-
fertigen. 

§ 11 Sitzordnung  

Die Gemeinderäte sitzen nach ihrer Fraktionszugehörigkeit. Kommt keine Einigung zustan-
de, bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge der Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer 
zahlenmäßigen Stärke im Gemeinderat. Die Sitzordnung innerhalb der Fraktionen wird von 
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deren Vertretern im Gemeinderat festgelegt. Gemeinderäten, die keiner Fraktion angehö-
ren, weist der Bürgermeister den Sitzplatz an. 

§ 12 Einberufung  

(1) Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; er soll jedoch 
mindestens einmal im Monat einberufen werden. Der Gemeinderat muss unverzüglich ein-
berufen werden, wenn es ein Viertel der Gemeinderäte unter Angabe des Verhandlungsge-
genstands beantragt. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des 
Gemeinderats gehören. Satz 2 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhand-
lungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat. Absatz 2 gilt 
entsprechend.   

(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat zu Sitzungen schriftlich oder elektronisch mit 
angemessener Frist, in der Regel dreisieben Tage vor der Sitzung unter Angabe der Ta-
gesordnung (§ 13) ein. In der Regel finden Sitzungen montags statt.  

(3) Für den elektronischen Versand der Dokumente ist eine schriftliche Einverständniserklä-
rung der einzelnen Gemeinderatsmitglieder erforderlich. Bei elektronischer Einberufung sind 
die von der Gemeinde vorgegebenen Sicherheitsvorschriften vom jeweiligen Gemeinderat 
zu beachten, die Teil der Zustimmungserklärung sind. Sofern mit dem jeweiligen Gemeinde-
rat elektronische Ladung vereinbart wurde, erfolgt keine zusätzliche schriftliche Ladung. 
Dies gilt auch für die Übersendung der Beratungsunterlagen. 

(4) Jedes Gemeinderatsmitglied ist verpflichtet, mindestens einmal innerhalb von drei Ta-
gen seinen E-Mail-Eingang auf der von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellten 
E-Mail-Adresse (z. B. vorname.nachname@gr-ortenberg.de) oder ggf. zusätzlich auf der 
von dem Gemeinderatsmitglied der Gemeindeverwaltung mitgeteilten E-Mail-Adresse zu 
prüfen.  

(5) In Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist und formlos (mündlich, fernmündlich oder 
durch Boten) einberufen werden. 

(6) Wird zur Erledigung der Tagesordnung eine Sitzung am nächsten Tag fortgesetzt, so 
genügt die mündliche Bekanntgabe durch den Bürgermeister als Einladung. Gemeinderäte, 
die bei Unterbrechung der Sitzung nicht anwesend waren, sind unverzüglich zu verständi-
gen. 

(7) Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen sind rechtzeitig ortsüblich bekannt zu 
geben.  

– § 34 Abs. 1 und 2 GemO – 

§ 12a Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum 

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzun-
gen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Best-
immungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. 

Für Sitzungen der beratenden / beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten die-
se Regelungen entsprechend. 

§ 37a GemO – 
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§ 13 Tagesordnung  

(1) Der Bürgermeister stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. 

(2) Auf Antrag einer Fraktion oder eines ViertelsSechstels der Gemeinderäte ist ein Ver-
handlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu set-
zen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehö-
ren. Satz 1 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsgegenstand inner-
halb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat.  

(3) Die Tagesordnung enthält Angaben über Beginn und Ort der Sitzung sowie die zur Bera-
tung vorgesehenen Gegenstände, unterschieden nach solchen, über die in öffentlicher und 
solchen, über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln ist. 

(4) Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen durch schriftlich oder elektronisch auszu-
gebende Nachträge die Tagesordnung erweitern. Er ist berechtigt, Verhandlungsgegen-
stände bis zum Beginn der Sitzung unter Angabe des Grundes von der Tagesordnung ab-
zusetzen. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 2. 

– § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 1 GemO – 

§ 14 Beratungsunterlagen  

(1) Der Einberufung nach § 12 fügt der Bürgermeister die für die Verhandlung erforderlichen 
Unterlagen bei, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner ent-
gegenstehen. Die Vorlagen sollen die Sach- und Rechtslage darstellen und möglichst einen 
Antrag enthalten. 

(2) Die Beratungsunterlagen sind nur für die Gemeinderäte bestimmt. Sie dürfen von den 
Gemeinderäten ohne Zustimmung des Bürgermeisters nicht vervielfältigt oder an Dritte wei-
tergegeben werden. Im Übrigen und insbesondere für Beratungsunterlagen für nichtöffentli-
che Sitzungen gilt § 6. 

(3) Vorlagen, die für die öffentlichen Sitzungen an die Mitglieder des Gemeinderates ausge-
geben werden, gehen gleichzeitig in elektronischer Form an die Presse.  

– § 34 Abs. 1 GemO – 

§ 15 Verhandlungsfähigkeit und Verhandlungsleitung  

(1) Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Sitzung 
beraten und beschließen.  

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gemeinderats. Die 
Sitzung wird geschlossen, wenn sämtliche Verhandlungsgegenstände erledigt sind oder 
wenn die Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit des Gemeinderats oder aus anderen drin-
genden Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss. 

– § 36 Abs. 1, § 37 Abs. 1 GemO – 

§ 16 Handhabung der Ordnung, Hausrecht  

(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er kann Zuhörer, 
die den geordneten Ablauf der Sitzung stören, zur Ordnung rufen und erforderlichenfalls 
aus dem Sitzungsraum weisen. 
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(2) Gemeinderäte können bei grober Unge- bühr oder bei wiederholten Verstößen gegen 
die Ordnung vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser An-
ordnung ist der Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende Entschädi-
gung verbunden. Bei wiederholter grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung kann der Gemeinderat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs Sit-
zungen ausschließen. Entsprechendes gilt für sachkundige Einwohner, die zu den Beratun-
gen zugezogen sind. 

– § 36 Abs. 1 und 3 GemO – 

§ 17 Verhandlungsablauf, Änderung der Tagesordnung durch den Gemeinderat  

(1) Die Gegenstände werden in der Reihenfolge der Tagesordnung verhandelt, sofern der 
Gemeinderat im Einzelfall nichts anderes beschließt. 

(2) Die nachträgliche Aufnahme von Gegenständen in die Tagesordnung für die öffentliche 
Sitzung ist, von Notfällen abgesehen, während der Sitzung nicht möglich. In nichtöffentli-
chen Sitzungen kann ein Verhandlungsgegenstand, von Notfällen abgesehen, nur durch 
einstimmigen Beschluss aller Mitglieder des Gemeinderats nachträglich auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. 

(3) Der Gemeinderat kann auf Antrag die Verhandlung über einen Gegenstand vertagen. 
Wird ein solcher Antrag angenommen, so finden eine zweite Beratung und die Beschluss-
fassung in einer anderen Sitzung statt. 

(4) Die Beratung ist beendet, wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen. 

(5) Der Gemeinderat kann auf Antrag jederzeit die Aussprache über einen Verhandlungs-
gegenstand schließen (Schlussantrag). Wird ein solcher Antrag angenommen, ist die Aus-
sprache abzubrechen und Beschluss zu fassen. Über einen Schlussantrag kann erst abge-
stimmt werden, wenn jede Fraktion und die keiner Fraktion angehörenden Gemeinderäte 
Gelegenheit hatten, zur Sache zu sprechen. 

§ 18 Vortrag, beratende Mitwirkung im Gemeinderat  

(1) Den Vortrag im Gemeinderat hat der Vorsitzende. Er kann den Vortrag einem Beamten 
oder Angestellten der Gemeinde oder anderen Personen übertragen. 

(2) Der Bürgermeister kann unbeschadet des weiterhin bestehenden Rechts des Gemein-
derats sachkundige Einwohner und Sachverständige zu den Beratungen einzelner Angele-
genheiten zuziehen. 

(4) Der Vorsitzende kann, auf Verlangen des Gemeinderats muss er, Beamte oder Ange-
stellte der Gemeinde zu sachverständigen Auskünften zuziehen. 

– §§ 33, 71 Abs. 4 GemO – 

§ 19 Redeordnung  

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag (§ 18 Abs. 1). Er fordert zu 
Wortmeldungen auf und erteilt das Wort grundsätzlich in der Reihenfolge der Meldungen. 
Bei gleichzeitiger Wortmeldung bestimmt er die Reihenfolge. Ein Teilnehmer an der Ver-
handlung darf das Wort erst ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt ist. 
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(2) Außer der Reihe wird das Wort erteilt zur Stellung von Anträgen zur Geschäftsordnung 
(§ 21) und zur Berichtigung eigener Ausführungen. 

(3) Kurze Zwischenfragen an den jeweiligen Redner sind mit dessen und des Vorsitzenden 
Zustimmung zulässig. 

(4) Der Vorsitzende kann nach jedem Redner das Wort ergreifen; er kann ebenso dem Vor-
tragenden oder zugezogenen sachkundigen Einwohnern und Sachverständigen jederzeit 
das Wort erteilen oder sie zur Stellungnahme auffordern. 

 (5) Ein Redner darf nur vom Vorsitzenden und nur zur Wahrnehmung seiner Befugnisse 
unterbrochen werden. Der Vorsitzende kann den Redner zur Sache verweisen oder zur 
Ordnung rufen. 

§ 20 Sachanträge  

(1) Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand der Tagesordnung (Sachanträge) sind vor 
Abschluss der Beratung über diesen Gegenstand zu stellen. Der Vorsitzende kann verlan-
gen, dass Anträge schriftlich abgefasst werden. 

(2) Anträge, deren Annahme das Vermögen, den Schuldenstand oder den Haushalt der 
Gemeinde nicht unerheblich beeinflussen (Finanzanträge), insbesondere eine Ausgabener-
höhung oder eine Einnahmesenkung gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans mit sich 
bringen würden, müssen einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vor-
schlag für die Aufbringung der erforderlichen Mittel enthalten. 

§ 21 Geschäftsordnungsanträge  

(1) Anträge „Zur Geschäftsordnung“ können jederzeit, mit Bezug auf einen bestimmten Ver-
handlungsgegenstand nur bis zum Schluss der Beratung hierüber, gestellt werden. 

(2) Geschäftsordnungsanträge unterbrechen die Sachberatung. Außer dem Antragsteller 
und dem Vorsitzenden erhält je ein Redner der Fraktionen und die keiner Fraktion angehö-
renden Gemeinderäte Gelegenheit, zu einem Geschäftsordnungsantrag zu sprechen. 

(3) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere 

a) der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung überzugehen, 

b) der Schlussantrag (§ 17 Abs. 5), 

c) der Antrag, die Rednerliste zu schließen, 

d) der Antrag, den Gegenstand zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Sitzung erneut zu 
beraten, 

e) der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen, 

f) der Antrag, den Verhandlungsgegenstand an einen Ausschuss zu verweisen. 

(4) Ein Gemeinderat, der selbst zur Sache gesprochen hat, kann Anträge nach Abs. 3 
Buchst. b. (Schlussantrag) und – (Schluss der Rednerliste) nicht stellen. 

(5) Für den Schlussantrag gilt § 17 Abs. 5.  
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(6) Wird der Antrag auf „Schluss der Redner- liste“ angenommen, dürfen nur noch diejeni-
gen Gemeinderäte zur Sache sprechen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf der Red-
nerliste vorgemerkt sind.  

§ 22 Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit  

(1) Im Anschluss an die Beratung wird über die vorliegenden Sachanträge Beschluss ge-
fasst. Der Gemeinderat beschließt durch Abstimmungen (§ 23) und Wahlen (§ 24). 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwe-
send und stimmberechtigt ist.  

(3) Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder ist der Gemeinderat beschluss-
fähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.  

(4) Ist der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht be-
schlussfähig, muss eine zweite Sitzung stattfinden, in der er beschlussfähig ist, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind; bei der Einberufung der zwei-
ten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die zweite Sitzung entfällt, wenn weniger als drei Mit-
glieder stimmberechtigt sind.  

(5) Ist keine Beschlussfähigkeit des Gemeinderats gegeben, entscheidet der Bürgermeister 
an Stelle des Gemeinderats nach Anhörung der nicht befangenen Gemeinderäte. Ist auch 
der Bürgermeister befangen, findet § 124 GemO entsprechende Anwendung; dies gilt nicht, 
wenn der Gemeinderat ein stimmberechtigtes Mitglied für die Entscheidung zum Stellvertre-
ter des Bürgermeisters bestellt.  

(6) Bei der Berechnung der „Hälfte bzw. des Viertels aller Mitglieder“ nach den Absätzen 2 
und 3 ist von der Zahl der tatsächlich besetzten Sitze auszugehen. Diese Zahl ergibt sich 
dadurch, dass von den gesetzlichen Mitgliedern bzw. der Zahl der in der Hauptsatzung 
festgelegten Mitglieder zuzüglich des Bürgermeisters (§ 25 GemO) die Zahl der bei der 
Wahl nicht besetzten Sitze (§ 26 Abs. 4 KomWG) sowie die Zahl der Sitze, die nach Aus-
scheiden eines Gemeinderats durch Nachrücken nicht mehr besetzt werden können, abge-
zogen wird. 

(7) Der Vorsitzende hat sich vor der Beschlussfassung über jeden Verhandlungsgegen-
stand zu überzeugen, ob der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

– § 37 GemO – 

 

§ 23 Abstimmungen  

(1) Anträge sind positiv und so zu formulieren, dass sie als Ganzes angenommen oder ab-
gelehnt werden können. Wird ein Antrag in eine Frage gekleidet, ist sie so zu stellen, dass 
sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Über Anträge zur Geschäftsordnung (§ 21) 
wird vor Sachanträgen (§ 20) abgestimmt. Bei Geschäftsordnungsanträgen wird über dieje-
nigen, die der sachlichen Weiterbehandlung am meisten entgegenstellen, zuerst abge-
stimmt. Über Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Sache wird vor dem Hauptantrag ab-
gestimmt. Als Hauptantrag gilt der Antrag des Vortragenden (§ 18 Abs. 1) oder eines Aus-
schusses. Liegen mehrere Änderungs- und Ergänzungsanträge zu der gleichen Sache vor, 
so wird jeweils über denjenigen zunächst abgestimmt, der am weitesten von dem Hauptan-
trag abweicht. 
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(2) Die Beschlüsse werden mit Stimmen- mehrheit gefasst. Stimmenthaltungen werden 
bei der Ermittlung der Mehrheit nicht berücksichtigt. Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(3) Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen durch Handhebung ab. Der Vorsitzende 
stellt die Zahl der Zustimmungen, der Ablehnungen und der Stimmenthaltungen fest. Ist 
einem Antrag nicht widersprochen worden, kann er dessen Annahme ohne förmliche Ab-
stimmung feststellen. Bestehen über das Ergebnis der Abstimmung Zweifel, kann der Vor-
sitzende die Abstimmung wiederholen lassen. Ist namentliche Abstimmung beschlossen, 
geschieht sie durch Namensaufruf der Stimmberechtigten in der Buchstabenfolge. Der Auf-
ruf beginnt bei jeder namentlichen Abstimmung mit einem anderen Buchstaben des Alpha-
bets. 

(4) Der Gemeinderat kann auf Antrag beschließen, dass ausnahmsweise geheim mit 
Stimmzetteln abgestimmt wird. Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen in § 24 
Abs. 2. 

– § 37 Abs. 6 GemO – 

§ 24 Wahlen  

(1) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, 
wenn kein Mitglied des Gemeinderats widerspricht. Der Bürgermeister hat Stimmrecht. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten 
hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den beiden Be-
werbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit 
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl, 
findet im Falle des Satzes 4 ein zweiter Wahlgang statt, für den Satz 3 gilt. Der zweite 
Wahlgang soll frühestens eine Woche nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden. 

(2) Die Stimmzettel sind vom Vorsitzenden bereitzuhalten. Sie werden verdeckt oder gefal-
tet abgegeben. Der Vorsitzende ermittelt unter Mithilfe eines vom Gemeinderat bestellten 
Mitglieds oder eines Gemeindebediensteten das Wahlergebnis und gibt es dem Gemeinde-
rat bekannt. 

(3) Ist das Los zu ziehen, so hat der Gemeinderat hierfür ein Mitglied zu bestimmen. Der 
Vorsitzende oder in seinem Auftrag der Schriftführer stellt in Abwesenheit des zur Loszie-
hung bestimmten Gemeinderats die Lose her. Der Hergang der Losziehung ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen. 

– § 37 Abs. 7 GemO –   

§ 25 Ernennung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebediensteten  

(1) Der Gemeinderat entscheidet im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernen-
nung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebediensteten. Kommt es zu keinem Einver-
nehmen, entscheidet der Gemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder allein. Der Bürgermeister ist zuständig, soweit der Gemeinderat ihm 
die Entscheidung überträgt oder diese zur laufenden Verwaltung gehört. 

(2) Über die Ernennung und Anstellung der Gemeindebediensteten ist durch Wahl Be-
schluss zu fassen. 

– § 24 Abs. 2, § 37 Abs. 7 GemO – 
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§ 26 Persönliche Erklärungen  

(1) Zu einer kurzen „persönlichen Erklärung“ erhält das Wort 

a) jedes Mitglied des Gemeinderats, um seine Stimmabgabe zu begründen. Die Erklärung 
kann nur unmittelbar nach der Abstimmung abgegeben werden; 

b) wer einen während der Verhandlung gegen ihn erhobenen Vorwurf abwehren oder wer 
eigene Ausführungen oder deren unrichtige Wiedergabe durch andere Redner richtig stellen 
will. Die Erklärung kann nach Erledigung eines Verhandlungsgegenstands (Beschlussfas-
sung, Vertagung, Übergang zur Tagesordnung) abgegeben werden. 

(2) Eine Aussprache über „persönliche Erklärungen“ findet nicht statt. 

§ 27 Fragestunde  

(1) Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen nach § 
10 Abs. 3 und 4 GemO können bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Fragen zu 
Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge unterbreiten (Frage-
stunde). 

(2) Grundsätze für die Fragestunde: 

a) Die Fragestunde findet in der Regel am Beginn der öffentlichen statt. Ihre Dauer soll 
60 Minuten nicht überschreiten. 

b) Jeder Frageberechtigte im Sinne des Absatzes 1 darf in einer Fragestunde zu nicht mehr 
als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen und Fragen stellen. Fragen, Anregungen und 
Vorschläge müssen kurz gefasst sein und sollen die Dauer von drei Minuten nicht über-
schreiten. 

c) Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der Vorsitzende Stellung. 
Kann zu einer Frage nicht sofort Stellung genommen werden, so wird die Stellungnahme in 
der folgenden Fragestunde abgegeben. Ist dies nicht möglich, teilt der Vorsitzende dem 
Fragenden den Zeitpunkt der Stellungnahme rechtzeitig mit. Widerspricht der Fragende 
nicht, kann die Antwort auch schriftlich gegeben werden. Der Vorsitzende kann unter den 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stellungnahme absehen, insbe-
sondere in Personal-, Grundstücks-, Sozialhilfe- und Abgabensachen sowie in Angelegen-
heiten aus dem Bereich der Sicherheits- und Ordnungsverwaltung. 

– § 33 Abs. 4 GemO – 

§ 28 Anhörung  

(1) Der Gemeinderat kann betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, 
ihre Auffassung im Gemeinderat vorzutragen (Anhörung). Über die Anhörung im Einzelfall 
entscheidet der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden, eines Gemeinderats oder be-
troffener Personen und Personengruppen. 

(2) Die Anhörung ist öffentlich. Unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO 
kann die Anhörung nichtöffentlich durchgeführt werden. Der Gemeinderat kann die Anhö-
rung auch in Angelegenheiten, für die er zuständig ist, einem Ausschuss übertragen. 
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(3) Die Anhörung findet vor Beginn einer Sit- zung des Gemeinderats oder innerhalb einer 
Sitzung vor Beginn der Beratung über die Anzuhörenden betreffende Angelegenheit statt. 
Hierüber entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 

(4) Ergibt sich im Laufe der Beratungen des Gemeinderats eine neue Sachlage, kann der 
Gemeinderat eine erneute Anhörung beschließen. Die Beratung wird zuvor unterbrochen. 

– § 33 Abs. 4 GemO – 

 

IV. Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren und durch Offenlegung  

§ 29 Schriftliches Verfahren  

Über Gegenstände einfacher Art kann im schriftlichen oder im elektronischen Verfahren 
beschlossen werden. Der Antrag, über den im schriftlichen oder im elektronischen Verfah-
ren beschlossen werden soll, wird gegen Nachweis und mit Angabe der Widerspruchsfrist 
allen Gemeinderäten entweder nacheinander in einer Ausfertigung oder gleichzeitig in je 
gleich lautenden Ausfertigungen zugeleitet. Er ist angenommen, wenn kein Mitglied wider-
spricht. Das elektronische Verfahren erfolgt durch Zustellung einer E-Mail an jedes Ge-
meinderatsmitglied und ggf. mit Verweis auf im Internet zur Verfügung stehende Anwen-
dungen zur Erstellung von Terminumfragen oder einfachen Online-Umfragen. 

§ 12 Abs. 4 gilt entsprechend. 

– § 37 Abs. 1 GemO – 

§ 30 Offenlegung  

(1) Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung beschlossen werden. 

Die Offenlegung kann in einer Sitzung und außerhalb einer solchen geschehen. 

(2) Bei Offenlegung in einer Sitzung sind die zur Erledigung vorgesehenen Gegenstände in 
einem besonderen Abschnitt der Tagesordnung aufzuführen. Ein Antrag ist angenommen, 
wenn ihm während der Sitzung nicht widersprochen wird. 

(3) Bei Offenlegung außerhalb einer Sitzung sind die Gemeinderäte darauf hinzuweisen, 
dass die Vorlage auf dem Rathaus aufliegt; dabei ist eine Frist zu setzen, innerhalb der dem 
Antrag widersprochen werden kann. Wird fristgerecht kein Widerspruch erhoben, ist der 
Antrag angenommen. 

– § 37 Abs. 1 GemO – 

V. Niederschrift  

§ 31 Inhalt der Niederschrift  

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Gemeinderats ist eine Nieder-
schrift zu fertigen; sie muss insbesondere Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, den Na-
men des Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden Ge-
meinderäte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, die Gegenstände der Verhand-
lung, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse 
enthalten. 
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(2) Bei Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren (§ 29) oder durch Offenlegung (§ 
30) gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Der Vorsitzende und jedes Mitglied können im Einzelfall verlangen, dass ihre Erklärung 
oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 

– § 38 Abs.1 GemO – 

§ 32 Führung der Niederschrift  

(1) Die Niederschrift wird vom Schriftführer geführt. Sofern der Bürgermeister keinen be-
sonderen Schriftführer bestellt, ist er Schriftführer. 

(2) Die Niederschriften über öffentliche und über nichtöffentliche Sitzungen sind getrennt zu 
führen. 

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden, von zwei Gemeinderäten, die an der Verhand-
lung teilgenommen haben, und vom Schriftführer zu unterzeichnen. Ist kein besonderer 
Schriftführer bestellt, so unterzeichnet der Bürgermeister als „Vorsitzender und Schriftfüh-
rer“. 

– § 38 Abs. 2 GemO – 

§ 33 Anerkennung der Niederschrift  

(1) Die Niederschrift über öffentliche Sitzungen wird durch Zuleitung je einer Mehrfertigung 
an alle Mitglieder spätestens innerhalb von zwei Monaten zur Kenntnis des Gemeinderats 
gebracht. 

(2) Die Niederschrift über nichtöffentliche Sitzungen ist in der Regel in der übernächsten 
Sitzung, spätestens innerhalb von drei Monaten, durch Auflegen zur Kenntnis des Gemein-
derats zu bringen. 

(3) Über die gegen die Niederschrift eingebrachten Einwendungen entscheidet der Ge-
meinderat. 

– § 38 Abs. 2 GemO – 

§ 34 Einsichtnahme in die Niederschrift  

(1) Die Gemeinderäte können jederzeit in die Niederschrift über die öffentlichen und über 
die nichtöffentlichen Sitzungen Einsicht nehmen. 

(2) Die Einsichtnahme in die Niederschrift über die öffentlichen Sitzungen ist auch den Ein-
wohnern gestattet. 

– § 38 Abs. 2 GemO – 

VI. Geschäftsordnung der Ausschüsse  

§ 35 Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats  

Die Geschäftsordnung des Gemeinderats findet auf die beschließenden und beratenden 
Ausschüsse mit folgender Maßgabe Anwendung: 
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a) Vorsitzender der beschließenden Aus- schüsse ist der Bürgermeister. Er kann einen 
seiner Stellvertreter, einen Beigeordneten oder, wenn alle Stellvertreter oder Beigeordneten 
verhindert sind, ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung 
beauftragen.  

b) Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen führt der Bürgermeister. Er kann einen sei-
ner Stellvertreter, einen Beigeordneten oder ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinde-
rat ist, mit seiner Vertretung beauftragen. Ein Beigeordneter hat als Vorsitzender Stimm-
recht.  

c) In die beschließenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige Ein-
wohner widerruflich als beratende Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig, 
ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.  

d) In die beratenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige Einwohner 
widerruflich als Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig, ihre Zahl darf die der 
Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.  

e) Sitzungen der beschließenden Ausschüsse, die der Vorberatung von Angelegenheiten, 
deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, dienen, und Sitzungen der beraten-
den Ausschüsse sind in der Regel nichtöffentlich.  

f) Wird ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit beschlussunfähig, entscheidet 
an seiner Stelle der Gemeinderat. Wird ein beratender Ausschuss aus demselben Grund 
beschlussunfähig, entscheidet der Gemeinderat ohne Vorberatung. 

g) Die an der Teilnahme einer Sitzung verhinderten Mitglieder von Ausschüssen haben ihre 
Stellvertreter rechtzeitig zu verständigen und ihnen Einladung und Tagesordnung zur Sit-
zung zu übergeben. Haben sich Mitglieder der Ausschüsse krank oder in Urlaub gemeldet, 
sorgt der Vorsitzende für die Einladung der Stellvertreter. 

– §§ 39 Abs. 5, 40, 41 GemO – 

VII. Schlussbestimmung  

§ 36 In-Kraft-Treten  

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Januar 20152021 in Kraft. 

§ 37 Außer-Kraft-Treten bisheriger Bestimmungen  

Mit In-Kraft-Treten dieser Geschäftsordnung tritt die Geschäftsordnung vom 5. Juni 198617. 
Dezember 2014 außer Kraft. 

 

Ortenberg, den 1716. Dezember 20142020 

 

Markus Vollmer 

Bürgermeister 
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Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat 
sich der Gemeinderat am 14. Dezember 2020 folgende 

Geschäftsordnung 

gegeben. 

I. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Zusammensetzung des Gemeinderats, Vorsitzender  

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtli-
chen Mitgliedern (Gemeinderäte).  

(2) Bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung des Bürgermeisters führt (führen) sein(e) 
Stellvertreter im Sinne des § 48 GemO den Vorsitz. 

§ 2 Fraktionen  

(1) Die Gemeinderäte können sich nach § 32a GemO zu Fraktionen zusammenschließen. 
Eine Fraktion muss mindestens drei Gemeinderäten bestehen. Jeder Gemeinderat kann nur 
einer Fraktion angehören.   

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Gemeinde-
rats mit. Sie dürfen insoweit ihre Auffassungen öffentlich darstellen. Ihre inne-re Ordnung 
muss demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. 

(3) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, Mitglieder, ständige Gäste, die Namen 
des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie ihre Auflösung dem Bürgermeister mit. 

(4) Die Bestimmungen des § 6 über die Pflicht zur Verschwiegenheit gelten für Fraktionen 
entsprechend. 

- § 32a Abs. 2 GemO - 

II. Rechte und Pflichten der Gemeinderäte und der zur Beratung zugezogenen Ein-
wohner und Sachverständigen  

§ 3 Rechtsstellung der Gemeinderäte  

(1) Die Gemeinderäte sind ehrenamtlich tätig.  

(2) Der Bürgermeister verpflichtet die Gemeinderäte in der ersten Sitzung öffentlich auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten.  

(3) Die Gemeinderäte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das 
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die die-
se Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.  

– 32 Abs. 1 bis 3 GemO – 

§ 4 Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht der Gemeinderäte  
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(1) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Ge- meinderäte der Gemeinderäte kann in allen 
Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Bürgermeister 
den Gemeinderat unterrichtet, und dass diesem oder einem von ihm bestellten Ausschuss 
Akteneinsicht gewährt wird. In diesem Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten sein.  

(2) Jeder Gemeinderat kann an den Bürgermeister schriftliche, elektronische oder in einer 
Sitzung mündliche Anfragen im Sinne des Absatzes 1 stellen. Mündliche Anfragen, die mit 
keinem Punkt der Tagesordnung in Verbindung stehen, sind erst nach Erledigung der Ta-
gesordnung zulässig.  

(3) Schriftliche Anfragen sind, sofern es der Gegenstand der Frage zulässt, innerhalb von 
vier Wochen zu beantworten. Sie können auch am Ende einer Sitzung des Gemeinderats 
vom Bürgermeister mündlich beantwortet werden; können mündliche Anfragen nicht sofort 
beantwortet werden, teilt der Bürgermeister Zeit und Art der Beantwortung mit. 

(4) Für Anfragen und Antworten, die wegen des öffentlichen Wohls oder wegen berechtigter 
Interessen Einzelner im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt sind, ist eine die Verschwiegenheit gewährleistete Form zu wahren. 

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei den nach § 44 Abs. 3 Satz 3 GemO geheim zuhal-
tenden Angelegenheiten.  

– § 24 Abs. 3 bis 5 GemO – 

§ 5 Amtsführung  

Die Gemeinderäte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner müssen ihre Tätigkeit 
uneigennützig und verantwortungsbewusst ausüben. Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen 
des Gemeinderats teilzunehmen. Bei Verhinderung oder wenn es erforderlich ist, die Sit-
zung vorzeitig zu verlassen, ist der Vorsitzende unter Angabe des Grundes rechtzeitig vor 
der Sitzung zu verständigen. Ist die rechtzeitige Verständigung des Vorsitzenden infolge 
unvorhergesehener Ereignisse nicht möglich, so kann sie nachträglich erfolgen. 

- §§ 17 Abs. 1, 34 Abs. 3 GemO –  

§ 6 Pflicht zur Verschwiegenheit  

(1) Die Gemeinderäte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur 
nach erforderlich ist. Über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten 
sind die Gemeinderäte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner so lange zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, bis sie der Bürgermeister von der Schweigepflicht entbindet. 
Dies gilt nicht für Beschlüsse, soweit sie nach § 9 Abs. 3 bekannt gegeben worden sind. 

(2) Gemeinderäte dürfen die Kenntnis von geheim zuhaltenden Angelegenheiten nicht un-
befugt verwerten. Gegen dieses Verbot verstößt insbesondere, wer aus der Kenntnis ge-
heim zu haltender Angelegenheiten für sich oder Dritte Vorteile zieht oder ziehen will. 

– §§ 17 Abs. 2, 35 Abs. 2 GemO – 

§ 7 Vertretungsverbot  

(1) Die Gemeinderäte dürfen Ansprüche und Interessen eines anderen gegen die Gemein-
de nicht geltend machen, soweit sie nicht als gesetzliche Vertreter handeln. Ob die Voraus-
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setzungen dieses Verbots vorliegen, ent- scheidet der Gemeinderat. Insbesondere darf 
ein dem Gemeinderat angehörender Rechtsvertreter ein Mandat gegen die Stadt nicht 
übernehmen. 

(2) Auf die zur Beratung zugezogenen Einwohner finden die Bestimmungen des Absatzes 1 
Anwendung, wenn die zu vertretenden Ansprüche oder Interessen mit der ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Verbindung stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Bür-
germeister. 

– § 17 Abs. 3 GemO – 

§ 8 Ausschluss wegen Befangenheit  

(1) Ein Gemeinderat oder ein zur Beratung zugezogener Einwohner darf weder beratend 
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder 
folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann:  

1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach §1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,  

2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad Verwandten oder ei-
nem durch Annahme an Kindes statt Verbundenen,  

3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten, so-
lange die die Schwägerschaft begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht oder 

4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person.  

(2) Dieses Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Gemeinderat oder der zur Beratung zuge-
zogene Einwohner  

1. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, dem die Entscheidung der Angelegenheit einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, dass nach den tatsächlichen 
Umständen der Beschäftigung anzunehmen ist, dass sich der Gemeinderat deswegen nicht 
in einem Interessenwiderstreit befindet;  

2. oder dessen Ehegatte, Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Kin-
der, Eltern, Gesellschafter einer Handelsgesellschaft oder Mitglied des Vorstands, des Auf-
sichtsrats oder eines gleichartigen Organs eines rechtlich selbständigen Unternehmens 
sind, denen die Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. Ist der 
Gemeinderat oder der zur Beratung hinzugezogene Einwohner als Vertreter der Gemeinde 
oder auf Vorschlag der Gemeinde Organmitglied im Sinne des Satzes 1, besteht kein Mit-
wirkungsverbot;  

3. Mitglied eines Organs einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, der die Ent-
scheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann und die nicht Gebietskör-
perschaft ist, sofern er diesem Organ nicht als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde 
angehört, oder  

4. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst tätig geworden ist.  

(3) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen Interes-
sen einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe berührt. Sie gelten ferner nicht für Wahlen zu 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
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(4) Der Gemeinderat und der zur Beratung zugezogene Einwohner, bei dem ein Tatbe-
stand vorliegt, der Befangenheit zur Folge haben kann, hat dies vor Beginn der Beratung 
über diesen Gegenstand dem Vorsitzenden mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn An-
haltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. Ob ein Ausschließungs-
grund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen bei Gemeinde-
räten der Gemeinderat, sonst der Bürgermeister. 

(5) Wer wegen Befangenheit an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, muss 
die Sitzung verlassen. Bei öffentlicher Sitzung muss er sich in den für die Zuhörer bestimm-
ten Bereich des Sitzungsraumes begeben; bei nichtöffentlichen Sitzungen muss er auch 
den Sitzungsraum verlassen. 

– § 18 GemO – 

III. Sitzungen des Gemeinderats  

§ 9 Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich darf nur verhandelt wer-
den, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern; über 
Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nicht öffentlich verhandelt 
werden. Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, einen Verhandlungsgegenstand 
entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird 
in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden.  

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats hat jedermann Zutritt, soweit es die 
Raumverhältnisse gestatten.  

(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Absatz 1 gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstel-
lung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung 
im Wortlaut bekannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interes-
sen Einzelner entgegenstehen.  

– § 35 GemO – 

§ 10 Verhandlungsgegenstände  

(1) Der Gemeinderat verhandelt über Vorlagen des Bürgermeisters, der Ausschüsse und 
über die dazu gestellten Anträge. 

(2) Ein durch Beschluss des Gemeinderats erledigter Verhandlungsgegenstand wird erst 
erneut behandelt, wenn neue Tatsachen oder neue wesentliche Gesichtspunkte dies recht-
fertigen. 

§ 11 Sitzordnung  

Die Gemeinderäte sitzen nach ihrer Fraktionszugehörigkeit. Kommt keine Einigung zustan-
de, bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge der Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer 
zahlenmäßigen Stärke im Gemeinderat. Die Sitzordnung innerhalb der Fraktionen wird von 
deren Vertretern im Gemeinderat festgelegt. Gemeinderäten, die keiner Fraktion angehö-
ren, weist der Bürgermeister den Sitzplatz an. 

§ 12 Einberufung  
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(1) Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; er soll jedoch 
mindestens einmal im Monat einberufen werden. Der Gemeinderat muss unverzüglich ein-
berufen werden, wenn es ein Viertel der Gemeinderäte unter Angabe des Verhandlungsge-
genstands beantragt. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des 
Gemeinderats gehören. Satz 2 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhand-
lungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat. Absatz 2 gilt 
entsprechend.   

(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat zu Sitzungen schriftlich oder elektronisch mit 
angemessener Frist, in der Regel sieben Tage vor der Sitzung unter Angabe der Tagesord-
nung (§ 13) ein. In der Regel finden Sitzungen montags statt.  

(3) Für den elektronischen Versand der Dokumente ist eine schriftliche Einverständniserklä-
rung der einzelnen Gemeinderatsmitglieder erforderlich. Bei elektronischer Einberufung sind 
die von der Gemeinde vorgegebenen Sicherheitsvorschriften vom jeweiligen Gemeinderat 
zu beachten, die Teil der Zustimmungserklärung sind. Sofern mit dem jeweiligen Gemeinde-
rat elektronische Ladung vereinbart wurde, erfolgt keine zusätzliche schriftliche Ladung. 
Dies gilt auch für die Übersendung der Beratungsunterlagen. 

(4) Jedes Gemeinderatsmitglied ist verpflichtet, mindestens einmal innerhalb von drei Ta-
gen seinen E-Mail-Eingang auf der von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellten 
E-Mail-Adresse (z. B. vorname.nachname@gr-ortenberg.de) oder ggf. zusätzlich auf der 
von dem Gemeinderatsmitglied der Gemeindeverwaltung mitgeteilten E-Mail-Adresse zu 
prüfen.  

(5) In Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist und formlos (mündlich, fernmündlich oder 
durch Boten) einberufen werden. 

(6) Wird zur Erledigung der Tagesordnung eine Sitzung am nächsten Tag fortgesetzt, so 
genügt die mündliche Bekanntgabe durch den Bürgermeister als Einladung. Gemeinderäte, 
die bei Unterbrechung der Sitzung nicht anwesend waren, sind unverzüglich zu verständi-
gen. 

(7) Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen sind rechtzeitig ortsüblich bekannt zu 
geben.  

– § 34 Abs. 1 und 2 GemO – 

§ 12a Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum 

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzun-
gen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den Best-
immungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. 

Für Sitzungen der beratenden / beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten die-
se Regelungen entsprechend. 

§ 37a GemO – 

§ 13 Tagesordnung  

(1) Der Bürgermeister stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. 
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(2) Auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinderäte ist ein Verhand-
lungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 
Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb 
der letzten sechs Monate bereits behandelt hat.  

(3) Die Tagesordnung enthält Angaben über Beginn und Ort der Sitzung sowie die zur Bera-
tung vorgesehenen Gegenstände, unterschieden nach solchen, über die in öffentlicher und 
solchen, über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln ist. 

(4) Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen durch schriftlich oder elektronisch auszu-
gebende Nachträge die Tagesordnung erweitern. Er ist berechtigt, Verhandlungsgegen-
stände bis zum Beginn der Sitzung unter Angabe des Grundes von der Tagesordnung ab-
zusetzen. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 2. 

– § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 1 GemO – 

§ 14 Beratungsunterlagen  

(1) Der Einberufung nach § 12 fügt der Bürgermeister die für die Verhandlung erforderlichen 
Unterlagen bei, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner ent-
gegenstehen. Die Vorlagen sollen die Sach- und Rechtslage darstellen und möglichst einen 
Antrag enthalten. 

(2) Die Beratungsunterlagen sind nur für die Gemeinderäte bestimmt. Sie dürfen von den 
Gemeinderäten ohne Zustimmung des Bürgermeisters nicht vervielfältigt oder an Dritte wei-
tergegeben werden. Im Übrigen und insbesondere für Beratungsunterlagen für nichtöffentli-
che Sitzungen gilt § 6. 

(3) Vorlagen, die für die öffentlichen Sitzungen an die Mitglieder des Gemeinderates ausge-
geben werden, gehen gleichzeitig in elektronischer Form an die Presse.  

– § 34 Abs. 1 GemO – 

§ 15 Verhandlungsfähigkeit und Verhandlungsleitung  

(1) Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Sitzung 
beraten und beschließen.  

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gemeinderats. Die 
Sitzung wird geschlossen, wenn sämtliche Verhandlungsgegenstände erledigt sind oder 
wenn die Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit des Gemeinderats oder aus anderen drin-
genden Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss. 

– § 36 Abs. 1, § 37 Abs. 1 GemO – 

§ 16 Handhabung der Ordnung, Hausrecht  

(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er kann Zuhörer, 
die den geordneten Ablauf der Sitzung stören, zur Ordnung rufen und erforderlichenfalls 
aus dem Sitzungsraum weisen. 

(2) Gemeinderäte können bei grober Ungebühr oder bei wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anord-
nung ist der Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung 
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verbunden. Bei wiederholter grober Unge- bühr oder wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung kann der Gemeinderat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs Sit-
zungen ausschließen. Entsprechendes gilt für sachkundige Einwohner, die zu den Beratun-
gen zugezogen sind. 

– § 36 Abs. 1 und 3 GemO – 

§ 17 Verhandlungsablauf, Änderung der Tagesordnung durch den Gemeinderat  

(1) Die Gegenstände werden in der Reihenfolge der Tagesordnung verhandelt, sofern der 
Gemeinderat im Einzelfall nichts anderes beschließt. 

(2) Die nachträgliche Aufnahme von Gegenständen in die Tagesordnung für die öffentliche 
Sitzung ist, von Notfällen abgesehen, während der Sitzung nicht möglich. In nichtöffentli-
chen Sitzungen kann ein Verhandlungsgegenstand, von Notfällen abgesehen, nur durch 
einstimmigen Beschluss aller Mitglieder des Gemeinderats nachträglich auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. 

(3) Der Gemeinderat kann auf Antrag die Verhandlung über einen Gegenstand vertagen. 
Wird ein solcher Antrag angenommen, so finden eine zweite Beratung und die Beschluss-
fassung in einer anderen Sitzung statt. 

(4) Die Beratung ist beendet, wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen. 

(5) Der Gemeinderat kann auf Antrag jederzeit die Aussprache über einen Verhandlungs-
gegenstand schließen (Schlussantrag). Wird ein solcher Antrag angenommen, ist die Aus-
sprache abzubrechen und Beschluss zu fassen. Über einen Schlussantrag kann erst abge-
stimmt werden, wenn jede Fraktion und die keiner Fraktion angehörenden Gemeinderäte 
Gelegenheit hatten, zur Sache zu sprechen. 

§ 18 Vortrag, beratende Mitwirkung im Gemeinderat  

(1) Den Vortrag im Gemeinderat hat der Vorsitzende. Er kann den Vortrag einem Beamten 
oder Angestellten der Gemeinde oder anderen Personen übertragen. 

(2) Der Bürgermeister kann unbeschadet des weiterhin bestehenden Rechts des Gemein-
derats sachkundige Einwohner und Sachverständige zu den Beratungen einzelner Angele-
genheiten zuziehen. 

(4) Der Vorsitzende kann, auf Verlangen des Gemeinderats muss er, Beamte oder Ange-
stellte der Gemeinde zu sachverständigen Auskünften zuziehen. 

– §§ 33, 71 Abs. 4 GemO – 

§ 19 Redeordnung  

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag (§ 18 Abs. 1). Er fordert zu 
Wortmeldungen auf und erteilt das Wort grundsätzlich in der Reihenfolge der Meldungen. 
Bei gleichzeitiger Wortmeldung bestimmt er die Reihenfolge. Ein Teilnehmer an der Ver-
handlung darf das Wort erst ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt ist. 

(2) Außer der Reihe wird das Wort erteilt zur Stellung von Anträgen zur Geschäftsordnung 
(§ 21) und zur Berichtigung eigener Ausführungen. 
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(3) Kurze Zwischenfragen an den jeweiligen Redner sind mit dessen und des Vorsitzen-
den Zustimmung zulässig. 

(4) Der Vorsitzende kann nach jedem Redner das Wort ergreifen; er kann ebenso dem Vor-
tragenden oder zugezogenen sachkundigen Einwohnern und Sachverständigen jederzeit 
das Wort erteilen oder sie zur Stellungnahme auffordern. 

 (5) Ein Redner darf nur vom Vorsitzenden und nur zur Wahrnehmung seiner Befugnisse 
unterbrochen werden. Der Vorsitzende kann den Redner zur Sache verweisen oder zur 
Ordnung rufen. 

§ 20 Sachanträge  

(1) Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand der Tagesordnung (Sachanträge) sind vor 
Abschluss der Beratung über diesen Gegenstand zu stellen. Der Vorsitzende kann verlan-
gen, dass Anträge schriftlich abgefasst werden. 

(2) Anträge, deren Annahme das Vermögen, den Schuldenstand oder den Haushalt der 
Gemeinde nicht unerheblich beeinflussen (Finanzanträge), insbesondere eine Ausgabener-
höhung oder eine Einnahmesenkung gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans mit sich 
bringen würden, müssen einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vor-
schlag für die Aufbringung der erforderlichen Mittel enthalten. 

§ 21 Geschäftsordnungsanträge  

(1) Anträge „Zur Geschäftsordnung“ können jederzeit, mit Bezug auf einen bestimmten Ver-
handlungsgegenstand nur bis zum Schluss der Beratung hierüber, gestellt werden. 

(2) Geschäftsordnungsanträge unterbrechen die Sachberatung. Außer dem Antragsteller 
und dem Vorsitzenden erhält je ein Redner der Fraktionen und die keiner Fraktion angehö-
renden Gemeinderäte Gelegenheit, zu einem Geschäftsordnungsantrag zu sprechen. 

(3) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere 

a) der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung überzugehen, 

b) der Schlussantrag (§ 17 Abs. 5), 

c) der Antrag, die Rednerliste zu schließen, 

d) der Antrag, den Gegenstand zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Sitzung erneut zu 
beraten, 

e) der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen, 

f) der Antrag, den Verhandlungsgegenstand an einen Ausschuss zu verweisen. 

(4) Ein Gemeinderat, der selbst zur Sache gesprochen hat, kann Anträge nach Abs. 3 
Buchst. b. (Schlussantrag) und – (Schluss der Rednerliste) nicht stellen. 

(5) Für den Schlussantrag gilt § 17 Abs. 5.  

(6) Wird der Antrag auf „Schluss der Rednerliste“ angenommen, dürfen nur noch diejenigen 
Gemeinderäte zur Sache sprechen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf der Rednerlis-
te vorgemerkt sind.  
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§ 22 Beschlussfassung, Beschlussfähig- keit  

(1) Im Anschluss an die Beratung wird über die vorliegenden Sachanträge Beschluss ge-
fasst. Der Gemeinderat beschließt durch Abstimmungen (§ 23) und Wahlen (§ 24). 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwe-
send und stimmberechtigt ist.  

(3) Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder ist der Gemeinderat beschluss-
fähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.  

(4) Ist der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht be-
schlussfähig, muss eine zweite Sitzung stattfinden, in der er beschlussfähig ist, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind; bei der Einberufung der zwei-
ten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die zweite Sitzung entfällt, wenn weniger als drei Mit-
glieder stimmberechtigt sind.  

(5) Ist keine Beschlussfähigkeit des Gemeinderats gegeben, entscheidet der Bürgermeister 
an Stelle des Gemeinderats nach Anhörung der nicht befangenen Gemeinderäte. Ist auch 
der Bürgermeister befangen, findet § 124 GemO entsprechende Anwendung; dies gilt nicht, 
wenn der Gemeinderat ein stimmberechtigtes Mitglied für die Entscheidung zum Stellvertre-
ter des Bürgermeisters bestellt.  

(6) Bei der Berechnung der „Hälfte bzw. des Viertels aller Mitglieder“ nach den Absätzen 2 
und 3 ist von der Zahl der tatsächlich besetzten Sitze auszugehen. Diese Zahl ergibt sich 
dadurch, dass von den gesetzlichen Mitgliedern bzw. der Zahl der in der Hauptsatzung 
festgelegten Mitglieder zuzüglich des Bürgermeisters (§ 25 GemO) die Zahl der bei der 
Wahl nicht besetzten Sitze (§ 26 Abs. 4 KomWG) sowie die Zahl der Sitze, die nach Aus-
scheiden eines Gemeinderats durch Nachrücken nicht mehr besetzt werden können, abge-
zogen wird. 

(7) Der Vorsitzende hat sich vor der Beschlussfassung über jeden Verhandlungsgegen-
stand zu überzeugen, ob der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

– § 37 GemO – 

 

§ 23 Abstimmungen  

(1) Anträge sind positiv und so zu formulieren, dass sie als Ganzes angenommen oder ab-
gelehnt werden können. Wird ein Antrag in eine Frage gekleidet, ist sie so zu stellen, dass 
sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Über Anträge zur Geschäftsordnung (§ 21) 
wird vor Sachanträgen (§ 20) abgestimmt. Bei Geschäftsordnungsanträgen wird über dieje-
nigen, die der sachlichen Weiterbehandlung am meisten entgegenstellen, zuerst abge-
stimmt. Über Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Sache wird vor dem Hauptantrag ab-
gestimmt. Als Hauptantrag gilt der Antrag des Vortragenden (§ 18 Abs. 1) oder eines Aus-
schusses. Liegen mehrere Änderungs- und Ergänzungsanträge zu der gleichen Sache vor, 
so wird jeweils über denjenigen zunächst abgestimmt, der am weitesten von dem Hauptan-
trag abweicht. 

(2) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltungen werden bei 
der Ermittlung der Mehrheit nicht berücksichtigt. Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
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(3) Der Gemeinderat stimmt in der Regel of- fen durch Handhebung ab. Der Vorsitzende 
stellt die Zahl der Zustimmungen, der Ablehnungen und der Stimmenthaltungen fest. Ist 
einem Antrag nicht widersprochen worden, kann er dessen Annahme ohne förmliche Ab-
stimmung feststellen. Bestehen über das Ergebnis der Abstimmung Zweifel, kann der Vor-
sitzende die Abstimmung wiederholen lassen. Ist namentliche Abstimmung beschlossen, 
geschieht sie durch Namensaufruf der Stimmberechtigten in der Buchstabenfolge. Der Auf-
ruf beginnt bei jeder namentlichen Abstimmung mit einem anderen Buchstaben des Alpha-
bets. 

(4) Der Gemeinderat kann auf Antrag beschließen, dass ausnahmsweise geheim mit 
Stimmzetteln abgestimmt wird. Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen in § 24 
Abs. 2. 

– § 37 Abs. 6 GemO – 

§ 24 Wahlen  

(1) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, 
wenn kein Mitglied des Gemeinderats widerspricht. Der Bürgermeister hat Stimmrecht. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten 
hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den beiden Be-
werbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit 
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl, 
findet im Falle des Satzes 4 ein zweiter Wahlgang statt, für den Satz 3 gilt. Der zweite 
Wahlgang soll frühestens eine Woche nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden. 

(2) Die Stimmzettel sind vom Vorsitzenden bereitzuhalten. Sie werden verdeckt oder gefal-
tet abgegeben. Der Vorsitzende ermittelt unter Mithilfe eines vom Gemeinderat bestellten 
Mitglieds oder eines Gemeindebediensteten das Wahlergebnis und gibt es dem Gemeinde-
rat bekannt. 

(3) Ist das Los zu ziehen, so hat der Gemeinderat hierfür ein Mitglied zu bestimmen. Der 
Vorsitzende oder in seinem Auftrag der Schriftführer stellt in Abwesenheit des zur Loszie-
hung bestimmten Gemeinderats die Lose her. Der Hergang der Losziehung ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen. 

– § 37 Abs. 7 GemO –   

§ 25 Ernennung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebediensteten  

(1) Der Gemeinderat entscheidet im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernen-
nung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebediensteten. Kommt es zu keinem Einver-
nehmen, entscheidet der Gemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder allein. Der Bürgermeister ist zuständig, soweit der Gemeinderat ihm 
die Entscheidung überträgt oder diese zur laufenden Verwaltung gehört. 

(2) Über die Ernennung und Anstellung der Gemeindebediensteten ist durch Wahl Be-
schluss zu fassen. 

– § 24 Abs. 2, § 37 Abs. 7 GemO – 

§ 26 Persönliche Erklärungen  

(1) Zu einer kurzen „persönlichen Erklärung“ erhält das Wort 
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a) jedes Mitglied des Gemeinderats, um sei- ne Stimmabgabe zu begründen. Die Erklä-
rung kann nur unmittelbar nach der Abstimmung abgegeben werden; 

b) wer einen während der Verhandlung gegen ihn erhobenen Vorwurf abwehren oder wer 
eigene Ausführungen oder deren unrichtige Wiedergabe durch andere Redner richtig stellen 
will. Die Erklärung kann nach Erledigung eines Verhandlungsgegenstands (Beschlussfas-
sung, Vertagung, Übergang zur Tagesordnung) abgegeben werden. 

(2) Eine Aussprache über „persönliche Erklärungen“ findet nicht statt. 

§ 27 Fragestunde  

(1) Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen nach § 
10 Abs. 3 und 4 GemO können bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Fragen zu 
Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge unterbreiten (Frage-
stunde). 

(2) Grundsätze für die Fragestunde: 

a) Die Fragestunde findet in der Regel am Beginn der öffentlichen statt. Ihre Dauer soll 
60 Minuten nicht überschreiten. 

b) Jeder Frageberechtigte im Sinne des Absatzes 1 darf in einer Fragestunde zu nicht mehr 
als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen und Fragen stellen. Fragen, Anregungen und 
Vorschläge müssen kurz gefasst sein und sollen die Dauer von drei Minuten nicht über-
schreiten. 

c) Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der Vorsitzende Stellung. 
Kann zu einer Frage nicht sofort Stellung genommen werden, so wird die Stellungnahme in 
der folgenden Fragestunde abgegeben. Ist dies nicht möglich, teilt der Vorsitzende dem 
Fragenden den Zeitpunkt der Stellungnahme rechtzeitig mit. Widerspricht der Fragende 
nicht, kann die Antwort auch schriftlich gegeben werden. Der Vorsitzende kann unter den 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stellungnahme absehen, insbe-
sondere in Personal-, Grundstücks-, Sozialhilfe- und Abgabensachen sowie in Angelegen-
heiten aus dem Bereich der Sicherheits- und Ordnungsverwaltung. 

– § 33 Abs. 4 GemO – 

§ 28 Anhörung  

(1) Der Gemeinderat kann betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, 
ihre Auffassung im Gemeinderat vorzutragen (Anhörung). Über die Anhörung im Einzelfall 
entscheidet der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden, eines Gemeinderats oder be-
troffener Personen und Personengruppen. 

(2) Die Anhörung ist öffentlich. Unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO 
kann die Anhörung nichtöffentlich durchgeführt werden. Der Gemeinderat kann die Anhö-
rung auch in Angelegenheiten, für die er zuständig ist, einem Ausschuss übertragen. 

(3) Die Anhörung findet vor Beginn einer Sitzung des Gemeinderats oder innerhalb einer 
Sitzung vor Beginn der Beratung über die Anzuhörenden betreffende Angelegenheit statt. 
Hierüber entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 
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(4) Ergibt sich im Laufe der Beratungen des Gemeinderats eine neue Sachlage, kann der 
Gemeinderat eine erneute Anhörung beschließen. Die Beratung wird zuvor unterbrochen. 

– § 33 Abs. 4 GemO – 

 

IV. Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren und durch Offenlegung  

§ 29 Schriftliches Verfahren  

Über Gegenstände einfacher Art kann im schriftlichen oder im elektronischen Verfahren 
beschlossen werden. Der Antrag, über den im schriftlichen oder im elektronischen Verfah-
ren beschlossen werden soll, wird gegen Nachweis und mit Angabe der Widerspruchsfrist 
allen Gemeinderäten entweder nacheinander in einer Ausfertigung oder gleichzeitig in je 
gleich lautenden Ausfertigungen zugeleitet. Er ist angenommen, wenn kein Mitglied wider-
spricht. Das elektronische Verfahren erfolgt durch Zustellung einer E-Mail an jedes Ge-
meinderatsmitglied und ggf. mit Verweis auf im Internet zur Verfügung stehende Anwen-
dungen zur Erstellung von Terminumfragen oder einfachen Online-Umfragen. 

§ 12 Abs. 4 gilt entsprechend. 

– § 37 Abs. 1 GemO – 

§ 30 Offenlegung  

(1) Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung beschlossen werden. 

Die Offenlegung kann in einer Sitzung und außerhalb einer solchen geschehen. 

(2) Bei Offenlegung in einer Sitzung sind die zur Erledigung vorgesehenen Gegenstände in 
einem besonderen Abschnitt der Tagesordnung aufzuführen. Ein Antrag ist angenommen, 
wenn ihm während der Sitzung nicht widersprochen wird. 

(3) Bei Offenlegung außerhalb einer Sitzung sind die Gemeinderäte darauf hinzuweisen, 
dass die Vorlage auf dem Rathaus aufliegt; dabei ist eine Frist zu setzen, innerhalb der dem 
Antrag widersprochen werden kann. Wird fristgerecht kein Widerspruch erhoben, ist der 
Antrag angenommen. 

– § 37 Abs. 1 GemO – 

V. Niederschrift  

§ 31 Inhalt der Niederschrift  

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Gemeinderats ist eine Nieder-
schrift zu fertigen; sie muss insbesondere Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, den Na-
men des Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden Ge-
meinderäte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, die Gegenstände der Verhand-
lung, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse 
enthalten. 

(2) Bei Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren (§ 29) oder durch Offenlegung (§ 30) 
gilt Absatz 1 entsprechend. 
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(3) Der Vorsitzende und jedes Mitglied kön- nen im Einzelfall verlangen, dass ihre Erklä-
rung oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 

– § 38 Abs.1 GemO – 

§ 32 Führung der Niederschrift  

(1) Die Niederschrift wird vom Schriftführer geführt. Sofern der Bürgermeister keinen be-
sonderen Schriftführer bestellt, ist er Schriftführer. 

(2) Die Niederschriften über öffentliche und über nichtöffentliche Sitzungen sind getrennt zu 
führen. 

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden, von zwei Gemeinderäten, die an der Verhand-
lung teilgenommen haben, und vom Schriftführer zu unterzeichnen. Ist kein besonderer 
Schriftführer bestellt, so unterzeichnet der Bürgermeister als „Vorsitzender und Schriftfüh-
rer“. 

– § 38 Abs. 2 GemO – 

§ 33 Anerkennung der Niederschrift  

(1) Die Niederschrift über öffentliche Sitzungen wird durch Zuleitung je einer Mehrfertigung 
an alle Mitglieder spätestens innerhalb von zwei Monaten zur Kenntnis des Gemeinderats 
gebracht. 

(2) Die Niederschrift über nichtöffentliche Sitzungen ist in der Regel in der übernächsten 
Sitzung, spätestens innerhalb von drei Monaten, durch Auflegen zur Kenntnis des Gemein-
derats zu bringen. 

(3) Über die gegen die Niederschrift eingebrachten Einwendungen entscheidet der Ge-
meinderat. 

– § 38 Abs. 2 GemO – 

§ 34 Einsichtnahme in die Niederschrift  

(1) Die Gemeinderäte können jederzeit in die Niederschrift über die öffentlichen und über 
die nichtöffentlichen Sitzungen Einsicht nehmen. 

(2) Die Einsichtnahme in die Niederschrift über die öffentlichen Sitzungen ist auch den Ein-
wohnern gestattet. 

– § 38 Abs. 2 GemO – 

VI. Geschäftsordnung der Ausschüsse  

§ 35 Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats  

Die Geschäftsordnung des Gemeinderats findet auf die beschließenden und beratenden 
Ausschüsse mit folgender Maßgabe Anwendung: 

a) Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Bürgermeister. Er kann einen sei-
ner Stellvertreter, einen Beigeordneten oder, wenn alle Stellvertreter oder Beigeordneten 
verhindert sind, ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner Vertretung 
beauftragen.  
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b) Den Vorsitz in den beratenden Ausschüs- sen führt der Bürgermeister. Er kann einen 
seiner Stellvertreter, einen Beigeordneten oder ein Mitglied des Ausschusses, das Gemein-
derat ist, mit seiner Vertretung beauftragen. Ein Beigeordneter hat als Vorsitzender Stimm-
recht.  

c) In die beschließenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige Ein-
wohner widerruflich als beratende Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig, 
ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.  

d) In die beratenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige Einwohner 
widerruflich als Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig, ihre Zahl darf die der 
Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.  

e) Sitzungen der beschließenden Ausschüsse, die der Vorberatung von Angelegenheiten, 
deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, dienen, und Sitzungen der beraten-
den Ausschüsse sind in der Regel nichtöffentlich.  

f) Wird ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit beschlussunfähig, entscheidet 
an seiner Stelle der Gemeinderat. Wird ein beratender Ausschuss aus demselben Grund 
beschlussunfähig, entscheidet der Gemeinderat ohne Vorberatung. 

g) Die an der Teilnahme einer Sitzung verhinderten Mitglieder von Ausschüssen haben ihre 
Stellvertreter rechtzeitig zu verständigen und ihnen Einladung und Tagesordnung zur Sit-
zung zu übergeben. Haben sich Mitglieder der Ausschüsse krank oder in Urlaub gemeldet, 
sorgt der Vorsitzende für die Einladung der Stellvertreter. 

– §§ 39 Abs. 5, 40, 41 GemO – 

VII. Schlussbestimmung  

§ 36 In-Kraft-Treten  

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

§ 37 Außer-Kraft-Treten bisheriger Bestimmungen  

Mit In-Kraft-Treten dieser Geschäftsordnung tritt die Geschäftsordnung vom 17. Dezember 
2014 außer Kraft. 

 

Ortenberg, den 16. Dezember 2020 

 

Markus Vollmer 

Bürgermeister 
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Wahlorganisation für die Landtagswahl am 14. März 2021– Kenntnisnahme  
 

 
 
Sachverhalt: 

 
Zur Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl am 14. März 2021 werden durch die 
Gemeindebehörde entsprechend den bestehenden Rechtsgrundlagen des 
Landeswahlgesetzes (LWG) und der Landeswahlordnung (LWO) folgende Anordnungen 
getroffen. 
Die Gemeinde Ortenberg befindet sich im Wahlkreis Nr. 51 Offenburg. 
 
 
1. Wahlbezirk 
 
Nach § 1 LWO soll kein Wahlbezirk grundsätzlich mehr als 2.500 Einwohner umfassen.  
Der Bürgermeister bestimmt nach § 1 Abs. 1 LWO, dass die Gemeinde Ortenberg einen 
Wahlbezirk bildet. 
 
 
2. Wahlorgane 
 
a) Wahlvorsteher und Wahlvorstand für die Urnenwahl 
 
§ 10 LWG: pro Wahlbezirk 1 Wahlvorsteher und Wahlvorstand 
§ 13 LWG: Zusammensetzung: -  Wahlvorsteher als Vorsitzender 

- Stellvertreter des Wahlvorstandes und 
- mindestens 3 Beisitzer (Wahlberechtigte) 
 

Aus den Beisitzern bestellt der Wahlvorsteher den Schriftführer und seinen Stellvertreter (§ 6 
Abs. 4 LWO). Der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter und die Beisitzer des 
Wahlvorstandes werden vom Bürgermeister berufen (§ 13 LWG). 
 
Der Wahlvorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Ernannt werden als: 

Wahlvorsteher: Markus Vollmer 
Stellvertreter:  Georg Sieferle 
  
Weiterhin setzt sich der Wahlvorstand wie folgt zusammen: 
1. Beisitzer und Schriftführer: Jonas Lehmann 
2. Beisitzer und stellv. Schriftführer: Anja Bächle 
3. Beisitzer: Matthias Buggle 
4. Beisitzer: Klaus Münchenbach 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
14. Dezember 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 
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1. Stellv. Beisitzer: Michael Riehle 
2. Stellv. Beisitzer Dr. Trutz-Ulrich Stephani 
3. Stellv. Beisitzer: Kilian Vollmer 
4. Stellv. Beisitzer: Dagmar Höfler-Dietz 
 
Hilfskräfte: Christa Fey, Carola Ehinger 

 
Nach § 6 Abs. 4 LWO werden vom Vorsitzenden aus den Beisitzern der Schriftführer und 
dessen Stellvertreter bestellt: 
 
Schriftführer: Jonas Lehmann 
Stellvertretender Schriftführer: Anja Bächle 

 
Der Vorsitzende hat die Beisitzer und den Schriftführer zu Beginn der ersten Sitzung auf ihre 
Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über 
die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hinzuweisen. 
 
b) Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand 
 
Die Gemeinde Ortenberg wurde durch das Schreiben vom 30. November 2020 von 
Kreiswahlleiter Herrn Loritz mit der Durchführung der Briefwahl im Wahlbezirk Ortenberg 
beauftragt. 
 
Zusammensetzung des Briefwahlvorstandes:  
 
 -  Briefwahlvorsteher 

- Stellvertreter des Briefwahlvorstehers und mindestens 3 
Beisitzer (Wahlberechtigte) 

 
Ernannt werden als: 

Briefwahlvorsteher: Paul Bahr 
Stellvertreter:  Annette Sieferle 
  
Weiterhin setzt sich der Wahlvorstand wie folgt zusammen: 
1. Beisitzer und Schriftführer: Lena Walter 
2. Beisitzer und stellv. Schriftführer: Irene Schneider 
3. Beisitzer: Gabriele Hübsch 
4. Beisitzer: Matthias Kiefer 
5. Beisitzer: Gisela Scheuerer-Kraus 
6. Beisitzer: Anja Zeller 
7. Beisitzer: Carola Ehinger 
8. Beisitzer: Verena Berger 

 
 
Nach § 6 Abs. 4 LWO werden vom Vorsitzenden aus den Beisitzern der Schriftführer und 
dessen Stellvertreter bestellt: 
 
Schriftführer: Lena Walter 
Stellvertretender Schriftführer: Irene Schneider 
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3. Wahlraum 
 
Für den Wahlbezirk Ortenberg wird nach § 23 LWG, § 29 LWO folgender Wahlraum 
bestimmt: 
 
"Schlossberghalle Ortenberg, Festhalle, Dorfplatz 3, 77799 Ortenberg" 
 
3. Wahlzeit 
 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
4. Wahlumschläge 
 
Bei der Urnenwahl im Wahllokal werden keine Wahlumschläge verwendet. Der Stimmzettel 
muss gefaltet und so in die Urne eingeworfen werden (§ 34 Abs. 2 LWO), dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Bei der Briefwahl ist weiterhin ein Wahlumschlag zu 
verwenden. 
 
5. Kenntnisnahme des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14. Dezember 2020 von der o. 
Wahlorganisation und Diensteinteilung zustimmend Kenntnis genommen.  
 
 
Ortenberg, den 14. November 2020  
 
 
 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat nimmt die Wahlorganisation und Diensteinteilung zur Kenntnis. 
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Stand vom 25. November 2020 
 
 

Vorläufige Diensteinteilung zur Landtagswahl am 14. März 2021 
 
Zur Durchführung der Landtagswahl ergeht folgende Diensteinteilung: 
(Änderungen sind grau hinterlegt) 

 
 
I. Urnenwahl 
 
Gruppe I: 8.00 – 13. 00 Uhr und ab 18.00 Uhr 
 
Stellv. Wahlvorsteher: Georg Sieferle 
Beisitzerin und Schriftführerin: Jonas Lehmann 
Beisitzer: Matthias Buggle 
Stellv. Beisitzer: Paul Bahr 
Stellv. Beisitzer: Michael Riehle 
 
 
Gruppe II: 13.00 – 18.00 Uhr und ab 18.00 Uhr 
 
Wahlvorsteher: Markus Vollmer 
Beisitzer und stellv. Schriftführer: Anja Bächle 
Beisitzer: Klaus Münchenbach 
Stellv. Beisitzer: Dr. Trutz-Ulrich Stephani 
Stellv. Beisitzer: Kilian Vollmer  
 
 
Gruppe III: ab 18.00 Uhr 
Hilfskraft: Christa Fey 
Hilfskraft: Carola Ehinger 
 
 
II.  Briefwahl 
 
Gruppe IV: ab 16.00 Uhr 
 
Briefwahlvorsteher: Paul Bahr 
Stellvertreter:  Annette Sieferle 
1. Beisitzer und Schriftführer: Lena Walter 
2. Beisitzer und stellv. Schriftführer: Gisela Scheuerer-Kraus 
3. Beisitzer: Gabriele Hübsch 
4. Beisitzer: Matthias Kiefer 
5. Beisitzer: Irene Schneider 
6. Beisitzer: Anja Zeller 
7. Beisitzer: Carola Ehinger 
8. Beisitzer: Verena Berger 
Die Wahlhelfer möchten sich bitte 15 Min. vor Beginn des Wahldienstes im Wahllokal 

einfinden. 

201214 ÖS TOP 5 Anlage 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
14. Dezember 2020 

bearbeitet von: 
Irene Schneider 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

 
TOP 6 

 
 

 

Einbringung und Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2021 
 

 
 

Sachverhalt 
 
1. Haushaltsjahr 2020 
 
Das Haushaltsjahr 2020 wird trotz der Corona-Pandemie deutlich besser abschließen als geplant.  
 

2020 2020

30130000 Gew erbesteuer 1.100.000 € 1.535.000 € 435.000 €

30530000 Gew erbesteuerkompensationszahlung 0 € 392.000 € 392.000 €

30210000 Einkommensteueranteil 2.347.100 € 2.144.450 € -202.650 €

30220000 Umsatzsteueranteil 166.000 € 199.900 € 33.900 €

31110000 Schlüsselzuw eisungen vom Land 931.700 € 1.003.850 € 72.150 €

31110010 Kommunale Investitionspauschale 333.400 € 371.500 € 38.100 €

31310000 Zuw eisungen Corona Soforthilfe 0 € 55.400 € 55.400 €

30510000 Familienleistungsausgleich 177.600 € 155.200 € -22.400 €

31410000 FAG Zuw eisung Kita 473.100 € 463.350 € -9.750 €

30510000 Förderung pädag. Leitungszeit Kita 0 € 34.050 € 34.050 €

Gesamt 5.528.900 € 6.354.700 € 825.800 €

Differenz
Sachkonto Bezeichnung

Planansatz
Stand 

Dezember

 
 
Zur Kompensation coronabedingter Gewerbesteuermindereinnahmen erhielten die Gemeinden in 
Baden-Württemberg im Jahr 2020 insgesamt 1,881 Mrd. €. Die Zuweisungen wurden auf Basis des 
jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 verteilt. Als Gewer-
besteuer-Kompensationszahlung erhielt die Gemeinde Ortenberg 392.000 €.  
 
Das derzeitige Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt bei rund 1.535.000 € und somit um           
435.000 € über dem Haushaltsansatz. Zusammen mit der Gewerbesteuerkompensationszahlung 
belaufen sich die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf 827.000 €. 
 

Ein Einnahmeeinbruch ist in 2020 beim Einkommensteueranteil mit 202.600 € zu verzeichnen. Den-
noch wird das Haushaltsjahr 2020 zum jetzigen Stand mit einem Überschuss von ca. 800.000 € 
abschließen. 
 

 



 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

2. Haushaltsplanentwurf 2021  - Eckdaten -  
 
Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2021 mit folgenden vorläufigen Gesamtzahlen er-
stellt: 
 
Ergebnishaushalt 
Ordentliche Erträge       6.870.000 € 
Ordentliche Aufwendungen      7.717.000 € 
Ordentliches Ergebnis      - 847.000 € 
 
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    1.945.000 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     5.199.000 € 
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit               - 3.254.000 € 
 
3. Haushaltsplanung 2021 
 

3.1. Dem Haushaltsplan 2021 liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2021) 
sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zugrunde. Darüber hinaus haben die einzel-
nen Organisationseinheiten der Gemeinde (Feuerwehr, Schule, Bauhof, Wasserversorgung etc.) 
gegenüber der Verwaltung ihren Mittelbedarf angemeldet.  
 
In den kommenden Jahren wird sich die Finanzlage der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie 
und deren Folgen sowie der Finanzausgleichssystematik verschlechtern. In den Jahren 2021 und 
2022 kann der Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen werden. In der Jahren 2023 und 
2024 kann der Ressourcenverbrauch wieder erwirtschaftet werden. 
 

Ordentliches Ergebnis des 
Ergebnishaushaltes

Ord. Ergebnis des Ergebnishaushaltes 
(ohne Abschreibungen und Auflösung)

2021 -847.000 € -395.000 €

2022 -855.000 € -385.000 €

2023 85.000 € 575.000 €

2024 4.000 € 494.000 €
 

 
3.2. Der Ergebnishaushalt 2021 weist nach den Planzahlen Erträge in Höhe von 6.870.000 € und 
Aufwendungen in Höhe von 7.717.000 € aus und schließt mit einem negativen ordentlichen Ergeb-
nis von 847.000 € ab. Das negative ordentliche Ergebnis ist zum einen auf die Corona bedingten 
Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil (- 259.000 € gegenüber den bisherigen Planzahlen) 
zurückzuführen. Darüber hinaus steigt aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 
von 1,797 Mio. € die Kreis- und FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um 237.000 € und gleichzeitig 
sinkt die Schlüsselzuweisung um 443.000 €. 
 
3.3. Investitionen 
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.945.000 € und Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit 5.199.000 € eingeplant.  
 
Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2021 bilden insbesondere die Fortsetzung der Maßnahmen 
zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt (2.137.000 €) sowie der Neubau einer Kindertagesstätte mit 40 
Plätzen für Kinder unter 3 Jahren (Ansatz 2021: 1.870.000 €; Ansatz 2022: 1.000.000 €).  
  
Der Haushaltsplan 2021 sieht keine Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie keine Kreditaufnahme 
vor. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 1.709.000 
€ (aus Investitionen in den Bereichen Wasser und Abwasser). Zur Finanzierung der Investitions-



 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

maßnahmen werden liquide Mittel (vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Haus-
haltsplan) eingesetzt. 
 
4. Finanzplan 2020 – 2024  
 
4.1. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde in 2022 eine Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B um 30 Punkte auf 360 v.H. (Mehreinnahmen von 37.000 €) und zur Finanzierung für 
den Kindergartenneubau eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. 
 
Die Steuererhöhung wird zur Finanzierung des Schuldendienstes für den Kindergartenneubau ver-
wendet („Kleinkind-Betreuungsaufschlag“ auf die Grundsteuer).   
 
Hierzu folgende Erläuterungen: 
- Der Finanzplan entfaltet keine Rechtswirkung und ist insofern unverbindlich (=„Arbeitsprogramm“).  
- Eine Hebesatzänderung würde erst in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 vorgenommen 
werden, steht also derzeit verbindlich noch nicht zur Diskussion.  
- Ob dies tatsächlich erforderlich wird, wird abhängig von der Haushaltswirtschaft und vom gesamt-
wirtschaftlichen Verlauf der nächsten 12 Monate und Ende 2021 vorliegenden Prognoseaussagen 
für die Folgejahre sein.  
- Die Grundsteuer ist eine „statische“ Steuer, d.h. die nominellen Werte (auf der Basis der Einheits-
werte) ändern sich grundsätzlich nicht und sind auch nicht indexiert. Sie sind vergleichbar mit einer 
Miete, die üpber viele Jahre nie angehoben wird. Gemessen an der realen Kaufkraft wird die Grund-
steuer daher jedes Jahr um den Kaufkraftverlust geringer. Nominell betrachtet würde eine Anhe-
bung um 30 Punkte dem realen Steuerbetrag im Jahr 2010 entsprechen.  
 
4.2. Als Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2022 die Umgestaltung des Dorfplatzes mit 550.000 € 
vorgesehen. Die zunächst für 2022 eingeplante Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen in-
klusive Straßenbau im Hinteren Burgweg mit Gesamtkosten von 930.000 € wurde aufgrund der an-
gespannten Finanzlage auf das Jahr 2023 verschoben. Eine zeitliche Verschiebung im Finanzpla-
nungszeitraum erfolgte auch für die Sanierungsmaßnahmen in der Zehntfreistraße und in der Far-
rengasse (ab 2025 ff.).  
 
4.3. Im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.380.000 € ein-
geplant.  
 
4.5. Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsplanentwurf 2021 wird in der Gemeinderatssitzung 
vorgestellt und näher erläutert. Der Haushaltsplanentwurf mit seinen wichtigsten Bestandteilen ist in 
der Anlage beigefügt. 
 
Der Satzungsbeschluss ist für die Gemeinderatssitzung am 22. Februar 2021 vorgesehen.  

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat erörtert den Haushaltsplanentwurf 2021 und beauftragt die Verwaltung auf dieser 
Basis die Satzungsfertigung vorzubereiten. 
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Gesamtergebnishaushalt 

 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 4.897.002,19 4.211.500 4.213.900 

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, 
Umlagen 

1.648.439,68 1.995.000 1.499.800 

3 + Aufgelöste 
Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 217.800 219.000 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen 
oder Einrichtungen 

608.128,31 666.200 668.300 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

247.769,34 129.200 83.100 

7 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

118.617,99 65.700 91.400 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 5.310,73 5.000 4.500 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 96.148,19 88.600 90.000 

11 = Ordentliche Erträge 7.621.416,43 7.379.000 6.870.000 

12 - Personalaufwendungen 1.086.727,03- 1.154.500- 1.160.200- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.015.412,31- 1.402.100- 1.128.300- 

15 - Abschreibungen 16,12- 673.000- 671.000- 

16 - Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 

39.031,45- 38.700- 37.900- 

17 - Transferaufwendungen 4.220.543,77- 3.724.300- 4.385.000- 

18 - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

300.633,11- 312.400- 334.600- 

19 = Ordentliche Aufwendungen 6.662.363,79- 7.305.000- 7.717.000- 

20 = Veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

959.052,64 74.000 847.000- 

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 0 0 

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 959.052,64 74.000 847.000- 
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Gesamtfinanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

VE 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 4 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 4.211.500 4.213.900 0 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 

0,00 1.995.000 1.499.800 0 

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

0,00 666.200 668.300 0 

5 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

0,00 129.200 83.100 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 65.700 91.400 0 

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 5.000 4.500 0 

8 + Sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 

0,00 88.600 90.000 0 

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

0,00 7.161.200 6.651.000 0 

10 - Personalauszahlungen 0,00 1.154.500- 1.160.200- 0 

12 - Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

0,00 1.402.100- 1.128.300- 0 

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 38.700- 37.900- 0 

14 - Transferauszahlungen (ohne 
Investitionszuschüsse) 

0,00 3.724.300- 4.385.000- 0 

15 - Sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen 

0,00 312.400- 334.600- 0 

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

0,00 6.632.000- 7.046.000- 0 

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts 

0,00 529.200 395.000- 0 
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Gesamtergebnishaushalt – detaillierte Aufstellung 
 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 4.897.002,19 4.211.500 4.213.900 

  30110000 Grundsteuer A 19.477,50 19.500 19.000 

  30120000 Grundsteuer B 399.689,58 390.000 410.000 

  30130000 Gewerbesteuer 1.797.317,47 1.100.000 1.200.000 

  30210000 Gemeindeanteil 
Einkommensteuer 

2.315.095,83 2.347.100 2.206.500 

  30220000 Gemeindeanteil 
Umsatzsteuer 

184.437,81 166.000 191.300 

  30320000 Hundesteuer 11.220,00 11.300 11.100 

  30510000 Leistungen nach dem 
Familienleist.ausgl. 

169.764,00 177.600 176.000 

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, 
Umlagen 

1.648.439,68 1.995.000 1.499.800 

  31110000 Schlüsselzuweisungen 
vom Land 

800.900,20 931.700 539.000 

  31110010 Kommunale 
Investitionspauschale 

332.942,10 333.400 283.200 

  31300000 Sonstige allg. 
Zuweisungen Bund 

0,00 5.100 5.000 

  31400000 Zuweis. u. Zuschüsse 
lfd. Zwecke Bund 

829,70 0 300 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke 
Land 

106.778,68 251.700 193.900 

  31410010 FAG Zuweisung für 
Kinderbetr. über 3 J. 

168.951,00 195.700 192.200 

  31410020 FAG Zuweisung für 
Kinderbetr. unter 3 J. 

233.888,00 277.400 252.400 

  31410030 FAG Zuweisung für 
pädagog. Leitungszeit 

0,00 0 33.800 

  31470000 Zuweisungen f. lfd. 
Zweck v. priv. Unter 

4.150,00 0 0 

3 + Aufgelöste 
Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 217.800 219.000 

  31600000 Planung bilanzielle 
Auflösung 

0,00 217.800 219.000 

5 + Entgelte für öffentliche 
Leistungen oder Einrichtungen 

608.128,31 666.200 668.300 

  33110000 Verwaltungsgebühren 38.752,65 29.700 29.700 

  33110010 
Beglaubigungsgebühren, 
Grundbuchauszüge 

0,00 0 600 

  33210000 Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 

8.919,50 17.500 12.000 

  33210010 Wassergebühren 236.138,80 277.000 280.000 

  33210020 Kostenersätze für 
Hausanschlüsse 

6.112,29 5.000 5.000 

  33210030 
Schmutzwassergebühren 

198.660,20 220.000 223.000 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  33210040 
Niederschlagswassergebühren 

93.548,49 94.000 94.000 

  33210050 Bestattungsgebühren 9.746,38 8.000 9.000 

  33210060 Grabnutzungsgebühren 10.205,00 10.000 10.000 

  33210070 Leichenhallengebühren 6.045,00 5.000 5.000 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

247.769,34 129.200 83.100 

  34110000 Miete 57.472,96 50.600 50.500 

  34110010 Pacht 6.872,27 6.800 6.800 

  34110020 Jagdpacht 1.200,00 1.200 1.200 

  34210000 Erträge aus Verkauf 15.913,66 19.100 15.600 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

166.310,45 51.500 9.000 

7 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

118.617,99 65.700 91.400 

  34800000 Erstattungen vom Bund 2.843,70 700 2.700 

  34810000 Erstattungen vom Land 693,00 600 400 

  34820000 Erstattungen von 
Gemeinden und GV 

9.351,55 6.200 17.700 

  34830000 Erstattungen von 
Zweckverbänden 

13.379,64 19.000 14.800 

  34830010 Erstattung GRO 
Grundsteuer 

1.741,00 1.700 4.000 

  34830020 Erstattung GRO 
Gewerbesteuer 

37.160,00 20.000 25.000 

  34840000 Erstattungen v. d. 
gesetzl. Sozialversic 

13.269,39 0 0 

  34850000 Erstattungen von verb. 
Unternehmen, Sonv 

0,00 1.000 1.000 

  34870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 

0,00 11.500 17.000 

  34880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 

40.179,71 5.000 8.800 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 5.310,73 5.000 4.500 

  36170000 Zinsertrag von 
Kreditinstituten 

98,96 0 0 

  36510000 Ertäge aus 
Gewinnanteile a.verb.Unterneh 

5.093,83 5.000 4.500 

  36990010 Weiterbelastung 
Bankgebühren 

117,94 0 0 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 96.148,19 88.600 90.000 

  35110000 Konzessionsabgaben 83.613,56 83.600 84.000 

  35210000 Erstattung von Steuern 2,57 0 0 

  35620000 Säumniszuschläge, 
Mahngebühren und ähnli 

9.190,58 1.000 1.000 

  35620200 Nachzahlungszinsen 3.341,00 4.000 5.000 

  35910500 Ertrag aus diversen 
Differenzen 

0,48 0 0 

11 = Ordentliche Erträge 7.621.416,43 7.379.000 6.870.000 

12 - Personalaufwendungen 1.086.727,03- 1.154.500- 1.160.200- 

  40110000 Beamte 143.583,41- 194.700- 204.500- 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

586.138,51- 565.500- 568.000- 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 45.342,78- 55.600- 57.600- 

  40210000 Beiträge 
Versorgungskasse Beamte 

114.840,25- 141.200- 144.400- 

  40220000 Beiträge zu 
Versorgungskasse Beschäftigt 

56.511,66- 60.200- 56.400- 

  40320000 
Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

121.813,03- 128.900- 119.800- 

  40410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Bedienstete 

18.497,39- 8.400- 9.500- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.015.412,31- 1.402.100- 1.128.300- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

209.665,19- 343.500- 68.000- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

5.284,16- 21.000- 10.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

106.084,79- 135.000- 137.500- 

  42120010 Unterhaltung der 
Waldwege 

3.558,10- 3.500- 2.000- 

  42120020 Kulturkosten 0,00 900- 0 

  42120040 Unterhaltung 
Leitungsnetz 

33.925,01- 59.000- 55.000- 

  42120050 Unterhaltung 
Hausanschlüsse 

1.046,82- 13.000- 13.000- 

  42210000 Unterhaltung des 
beweglichen Vermögens 

24.588,43- 29.000- 35.800- 

  42220000 Erwerb von 
geringwertigen Vermögensgegen 

33.397,96- 42.600- 36.500- 

  42220010 Erwerb von EDV, EDV-
Zubehör 

3.152,80- 5.000- 4.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 39.226,21- 41.700- 44.400- 

  42310010 Miete für Maschinen und 
Fahrzeuge 

5.154,06- 5.200- 5.700- 

  42410000 Bewirtschaftung 
Grundstücke und bauliche 

3.974,48- 5.000- 5.000- 

  42410010 Aufwand für Strom 63.792,83- 60.900- 62.800- 

  42410020 Aufwand für Gas 46.289,36- 45.400- 50.500- 

  42410030 Aufwand für 
Wasser/Abwasser 

13.601,98- 16.100- 15.700- 

  42410040 Aufwand für 
Abfallbeseitigung 

7.050,13- 10.100- 9.400- 

  42410050 Aufwand für 
Reinigungsmittel 

4.187,78- 6.400- 8.900- 

  42410060 Aufwand für 
Reinigungsunternehmen 

74.801,11- 77.400- 105.900- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

16.546,51- 18.600- 18.800- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

12.229,60- 12.700- 13.200- 

  42410090 Aufwand für 
Grundsteuer 

2.957,15- 3.600- 2.200- 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  42510000 Haltung von Fahrzeugen 20.465,96- 26.100- 22.900- 

  42510010 Kfz-Versicherungen, 
Kfz-Steuern 

8.233,65- 7.600- 8.400- 

  42510020 Treibstoffe für 
Fahrzeuge 

9.351,58- 10.500- 10.000- 

  42610000 Besondere 
Aufwendungen für Beschäftigte 

4.379,79- 5.800- 6.700- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 15.145,32- 16.600- 16.800- 

  42610020 Dienst- und 
Schutzkleidung 

9.853,54- 18.200- 17.800- 

  42610030 Reinigung der Dienst- 
und Schutzkleidung 

663,74- 1.000- 1.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsaufwe 

23.066,28- 38.800- 24.500- 

  42710010 Aufwand für Ehrungen 3.889,74- 3.000- 3.000- 

  42710020 Aufwand für 
Repräsentationen 

3.457,25- 4.000- 3.000- 

  42710030 Aufwand für 
Städtepartnerschaft 

1.483,04- 3.200- 2.200- 

  42710040 Aufwand für 
Veranstaltungen 

7.773,77- 5.200- 3.500- 

  42710050 Aufwand für EDV 54.812,80- 65.900- 69.500- 

  42710060 Aufwand Homepage 955,25- 400- 500- 

  42710070 Aufwand Strom für 
Straßenbeleuchtung 

20.306,43- 24.000- 24.000- 

  42710080 Aufwand für Mittagessen 12.503,64- 12.000- 11.000- 

  42740000 Lehr- und 
Unterrichtsmaterial 

2.539,08- 4.500- 4.500- 

  42740010 Lehr- und 
Unterrichtsmaterial Inklusion 

7,54- 0 1.000- 

  42740020 Unterrichtsmaterial: 
Papier- und Kopierm 

1.085,70- 1.400- 1.400- 

  42750000 Lernmittel 4.959,88- 5.000- 5.000- 

  42750020 Sachkosten verlässliche 
Grundschule 

522,62- 800- 800- 

  42750030 Sachkosten 
Nachmittagsbetreuung 

527,50- 500- 500- 

  42760000 Besondere schulische 
Aufwendungen 

1.534,91- 0 1.000- 

  42810000 Aufwendungen f.d. 
Verbrauch von sonst. V 

1.331,18- 3.900- 4.900- 

  42910000 Aufwendungen f.so. 
Sach-u. Dienstlstg. 

25.171,70- 110.500- 98.500- 

  42910010 Aufstellung u. Änderung 
Bebauungspläne 

32.958,10- 47.600- 34.600- 

  42910020 LSP Honorar an STEG 37.917,86- 30.000- 47.000- 

15 - Abschreibungen 16,12- 673.000- 671.000- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 673.000- 671.000- 

  47220500 Aufwand für diverse 
Differenzen 

0,12- 0 0 

  47223000 AfA a. FO wg. unbefr. 
Niederschlagung + 

16,00- 0 0 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

16 - Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 

39.031,45- 38.700- 37.900- 

  45170000 Zinsaufwendungen an 
Kreditinstitute 

33.050,58- 31.100- 30.000- 

  45180000 Zinsaufwendungen an 
s.inl.Bereiche 

2.719,98- 2.600- 2.400- 

  45930010 Aufwand aus 
Bankgebühren 

2.389,30- 2.000- 2.500- 

  45930020 Aufwand aus 
Negativzinsen 

871,59- 3.000- 3.000- 

17 - Transferaufwendungen 4.220.543,77- 3.724.300- 4.385.000- 

  43130000 Zuweisungen an 
Zweckverbände 

83.351,76- 87.700- 91.500- 

  43130010 Zuweisung an AZV - 
Abwasserabnahmepreis 

185.157,61- 208.900- 213.200- 

  43130020 Zuweisung an AZV - 
Zinsen Erstinvestit. 

45,71- 0 0 

  43130030 Zuweisung an AZV - Afa 
Erstinvestitionen 

11.767,63- 11.700- 11.700- 

  43130040 Zuweisung AZV Zinsen 
Eigenkapitalaussch. 

9.536,31- 8.400- 7.200- 

  43130050 Zuweisung an AZV - RW 
Behandlung 

3.922,75- 4.000- 3.900- 

  43170010 Zuschuss 
Anrufsammeltaxi 

2.347,20- 4.000- 2.000- 

  43170020 Zuschuss Rufauto 2.350,77- 2.000- 2.000- 

  43170030 Zuschuss Carsharing 0,00 4.200- 4.200- 

  43180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche 

9.260,97- 22.000- 27.000- 

  43180010 Zuschüsse an Vereine 14.108,68- 22.000- 21.000- 

  43180020 Betriebskostenzuschuss 
an Kita 

1.001.989,04- 963.000- 1.212.300- 

  43410000 Gewerbesteuerumlage 583.133,26- 0 165.800- 

  43710000 FAG-Umlage 1.053.898,00- 1.083.800- 1.186.600- 

  43720000 Kreisumlage 1.259.674,08- 1.302.600- 1.436.600- 

18 - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

300.633,11- 312.400- 334.600- 

  44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. 

2.832,03- 3.500- 3.500- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

23.348,44- 20.500- 21.700- 

  44220000 Verfügungsmittel (§13 
Satz 1Nr. 1 GemHVO 

1.915,29- 3.000- 3.000- 

  44290000 Sonstige Aufwendungen 
Rechte und Dienste 

0,00 0 7.200- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 11.908,26- 15.500- 16.100- 

  44310000 
Geschäftsaufwendungen 

22.702,12- 27.300- 30.500- 

  44310010 Bürobedarf 5.513,52- 10.500- 10.000- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 9.069,31- 8.900- 9.300- 

  44310030 Telefonkosten 4.538,80- 4.300- 5.100- 

  44310040 Portogebühren 9.593,12- 7.300- 9.300- 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  44310050 Rechts- und 
Beratungskosten 

17.789,85- 13.600- 9.100- 

  44310060 Aufwand für Beitreibung 
u. Vollstreckung 

0,00 500- 500- 

  44310070 GEZ Gebühren 419,76- 600- 600- 

  44310080 Internetkosten 2.206,18- 2.400- 3.300- 

  44317000 Dienstfahrten, 
Reisekosten 

4.131,98- 5.800- 6.800- 

  44410000 Steuern, Versicher., 
Schadensfälle, Sond 

7,33 0 0 

  44410010 Versich. Haftpfl., 
Rechts., Unfall, Verm 

22.851,61- 24.300- 24.100- 

  44410020 Umlage an Unfallkasse 33.953,92- 35.400- 35.700- 

  44410030 Wasserentnahmeentgelt 495,52- 1.200- 1.200- 

  44500000 Erstattungen an den 
Bund 

720,00- 1.800- 1.900- 

  44510000 Erstattungen Land 1.125,12- 600- 1.200- 

  44520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) 

63.722,82- 62.100- 65.200- 

  44520010 Erstattung digitale 
Alarmierung 

0,00 300- 300- 

  44520020 Erstattung Schlauchpool 4.309,65- 4.500- 4.500- 

  44520030 Erstattung 
Atemschutzpool 

10.145,34- 10.000- 10.000- 

  44520040 Erstattung 
Flächennutzungsplan 

0,00 2.000- 2.000- 

  44520050 Erstattung an 
Verwaltungsgemeinschaft 

420,00- 500- 500- 

  44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen, Bet., 

1.709,50- 2.000- 2.000- 

  44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen 

4.304,27- 1.000- 1.000- 

  44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche 

40.516,03- 38.000- 44.000- 

  44820000 Erstattungszinsen 398,00- 5.000- 5.000- 

19 = Ordentliche Aufwendungen 6.662.363,79- 7.305.000- 7.717.000- 

20 = Veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

959.052,64 74.000 847.000- 

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 0 0 

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 959.052,64 74.000 847.000- 
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Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Sachkonto Erträge des Ergebnishaushaltes
lfd.

Nr.:

Ha usha lts-

ja hr

2 02 0

P la nja hr

2 0 21

1.  

Folge ja hr

2 02 2

2 .  

Folge ja hr

2 0 23

3 .  

Folge jahr

2 0 24

Steuern und ähnliche Abgaben

3011 - 3012 Grundsteuern A und B 410 429 466 466 466

30130000 Gewerbesteuer 1.100 1.200 1.300 1.300 1.400

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.347 2.207 2.281 2.415 2.563

30220000 Umsatzsteuer-Anteil 166 191 171 174 177

30320000 Hundesteuer 11 11 11 11 11

30510000 Familienleistungsausgleich 178 176 187 192 196

Steuern und ähnliche Abgaben zusammen 1 4.212 4.214 4.416 4.558 4.813

Zuweisungen 

31110000 Schlüsselzuweisungen 932 539 675 1.008 905

31110010 Kommunale Investitionspauschale 333 283 280 333 306

31410000 FAG Zuweisung für Kinderbetreuung 473 478 480 540 570

3130 + 3148 Sonstige allg. Zuweisungen 257 199 61 61 61

Zuweisungen zusammen 2 1.995 1.500 1.496 1.942 1.842

Steuern und Zuweisungen zusammen 6.207 5.714 5.912 6.500 6.655

  

31600000 Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge 3 218 219 230 240 240

3311 - 3321 Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen 5 666 668 680 680 685

3411 - 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 129 83 83 83 83

3480 -3488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 66 91 80 80 80

36510000 Zinsen und ähnliche Erträge 8 5 5 5 5 5

3511+3562 Sonstige ordentliche Erträge 10 89 90 90 90 90

  

Ordentliche Erträge des 

Ergebnishaushaltes
11 7.379 6.870 7.079 7.677 7.838

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2020 - 2024

1.000 Euro
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Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - 

Sachkonto Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
lfd.

Nr.:

Ha usha lts-

ja hr

2 0 2 0

Pla nja hr

2 0 2 1

1.  

Folge ja hr

2 0 2 2

2 .  

Folge ja hr

2 0 2 3

3 .  

Folge ja hr

2 0 2 4

4011 - 4032 Personalaufwendungen 12 1.155 1.160 1.183 1.207 1.231

4211 - 4291 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 1.402 1.128 1.070 1.080 1.100

47000000 Abschreibungen 15 673 671 700 730 730

4517 - 4593 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 39 38 40 51 55

Transferaufwendungen

4313 - 4318 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 375 384 380 385 385

43180020 Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätte 963 1.212 1.330 1.446 1.475

43410000 Gewerbesteuerumlage 0 166 138 138 148

43710000 FAG-Umlage 1.084 1.187 1.243 967 1.039

43720000 Kreisumlage 1.303 1.437 1.515 1.247 1.330

Transferaufwendungen zusammen 17 3.724 4.385 4.606 4.183 4.377

4411 - 4482 sonstige ordentliche Aufwendungen 18 312 335 335 341 341

Ordentliche Aufwendungen des 

Ergebnishaushaltes
19 7.305 7.717 7.934 7.592 7.834

Ordentliches Ergebnis des 

Ergebnishaushaltes
20 74 -847 -855 85 4

alte Zuführungsrate 529 -395 -385 575 494

1.000 Euro
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Investitionsmaßnahmen 2020 – 2024 

Produkt Bezeichnung Maßnahme
Haushalts-

jahr 2020

Planjahr

2021

1.

Folgejahr

2022

2.

Folgejahr

2023

3.

Folgejahr

2024

1133 0000 Grundstücksmanagement Veräußerung von Sachvermögen 20,0 255,0 350,0 0,0 0

2110 0110 Grundschule allgemein Zuschuss für Digitalisierung 16,0 32,0 0,0 0,0 0

2810 0000 Sonstige Kulturpflege Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

3650 0101 Kindergarten Zuweisungen und Zuschüsse 120,0 132,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP-Zuschuss für Gestaltung Kirchplatz 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung
LSP-Zuschuss für Platzgestaltung 
Kriegerdenkmal 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung
LSP - Zuschuss Fahrbahn Hauptstraße 
Bereich Bühlweg bis Burgweg 200,0 420,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP-Zuschuss für Grunderwerb 363,0 85,2 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP-Zuschuss für private Maßnahmen 78,0 78,0 60,0 60,0 30,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP-Zuschuss 0,0 0,0 330,0 108,0 72,0

5110 0000 Städtebauliche Planung Veräußerung von Anlagevermögen (Voba) 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Wasserversorgungsbeiträge 3,0 8,8 0,0 0,0 0,0

5380 0000 Abwasserbeseitigung Abwasserbeiträge 5,0 13,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen
GVFG Zuschuss für Geheweg Hauptstraße 
Bereich Bühlweg bis Burgweg 272,0 655,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen
GVFG Zuschuss für Gehewegverbreiterung 
in der Kinzigtalstraße Höhe Westiform 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer
Zuschuss Ausgleichstock Ausbau 
Uhlgraben 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Zuschuss für Ochsenbachverlegung 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Zuschuss Ausgleichstock Zehntfreistr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Zuschuss Gewässerrenaturierung Ohlsbach 0,0 0,0 0,0 0,0 127,0

6120 0000 Sonst. Allg. FinanzwirtschaftKreditaufnahme 0,0 0,0 1.000,0 380,0 0,0

1.700,0 1.945,0 1.744,0 552,0 318,0

I. Einzahlungen

in 1.000 Euro

Summe
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Produkt Bezeichnung Maßnahme
Haushalts-

jahr 2020

Planjahr

2021

1.

Folgejahr

2022

2.

Folgejahr

2023

3.

Folgejahr

2024

1110 0000 Steuerung neue Tablets für den Gemeinderat 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1122 0000 Gemeindekasse Scanner + Lizenzen für digitale Belegarchiv. 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0

1124 0100 Rathaus Bew. Anlagevermögen 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

1125 0100 Bauhof Bew. Anlagevermögen 58,3 12,5 0,0 0,0 0,0

1125 0100 Bauhof Bew. Anlagevermögen: Fahrzeuge 7,5 25,0 0 0,0 100,0

1125 0210 Bauhof Umbau und Sanierung Bauhof Obsthof Herp 200,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1133 0000 Grundstücksmanagement Grunderwerb 32,0 115,0 0,0 0,0 0,0

2110 0110 Grundschule allgemein Neue Heizung 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

2110 0110 Grundschule allgemein Digitalisierung Schule 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0

3650 0100 Kindergarten Neubau einer Kindertagesstätte 1.700,0 1.870,0 1.000,0 0,0 0,0

3650 0100 Kindergarten Sonnensegel 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0

4241 0100 Sportstätten Leichtathletik- / Outdooranlage 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP - Platzgestaltung Kirchplatz 270,0 50,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP - Platzgestaltung Kriegerdenkmal 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP - Grunderwerb 605,0 142,0 0,0 0,0 0,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP Zuschüsse für private Maßnahmen 130,0 130,0 100,0 100,0 50,0

5110 0000 Städtebauliche Planung LSP Leibrentenzahlung 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5110 0000 Städtebauliche Planung Landessanierungsprogramm 0,0 0,0 550,0 300,0 200,0

5330 0000 Wasserversorgung "Bruchstraße Süd" 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Sommerhäldele 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Winzerkellerweg 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Hausanschlüsse 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Zehntfreistraße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Hinterer Burgweg 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Farrengasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Digitaisierung Wasserleitungsnetz 15,0 30,0 0,0 0,0 0,0

5330 0000 Wasserversorgung Ersatzbeschaffung VW T4 15,0 20,0 0,0 0,0 0,0

5360 0000 TelekommunikationseinrichtunBreitbandversorgung Ausbau - Beteiligung 50,0 56,0 0,0 0,0 0,0

5380 0100 Abwasserbeseitigung allg. Kanalerneuerungsmaßnahmen 138,0 158,0 50,0 50,0 50,0

5380 0100 Abwasserbeseitigung allg. Hausanschlüsse 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5380 0100 Abwasserbeseitigung allg. "Bruchstraße Süd" 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5380 0100 Abwasserbeseitigung allg. SW Zehntfreistr: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5380 0100 Abwasserbeseitigung allg. SW/RW Farrengasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5380 0400 Schmutzwasserkanalisation Sommerhäldele 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0

5380 0400 Schmutzwasserkanalisation Winzerkellerweg 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

5380 0400 Schmutzwasserkanalisation Hinterer Burgweg 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0

5380 0200 Regenwasserkanalisation Hinterer Burgweg 0,0 0,0 0,0 186,0 0,0

5380 0200 Regenwasserkanalisation Obere Steine 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0

5380 0200 Regenwasserkanalisation Winkel/Joggerst etc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Auszahlungen

in 1.000 Euro
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Produkt Bezeichnung Maßnahme
Haushalts-

jahr 2020

Planjahr

2021

1.

Folgejahr

2022

2.

Folgejahr

2023

3.

Folgejahr

2024

5410 0100 Gemeindestraßen
LSP - Geheweg Offenburger Straße Höhe 
Schule bis Gasthaus Ochsen 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen
LSP Fahrbahn Hauptstraße Bereich 
Bühlweg bis Burgweg 420,0 525,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen
GVFG - Geheweg Hauptstraße Bereich 
Bühlweg bis Burgweg 1.010,0 1.190,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen
GVFG - Gehewegverbreiterung in der 
Kinzigtalstraße Höhe Westiform 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Erschließung "Bruchstraße Süd" 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Straßensanierung Sommerhäldele 100,0 55,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Straßensanierung Winzerkellerweg 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Straßensanierung Zehntfreistraße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Straßensanierung Hinterer Burgweg 0,0 0,0 0,0 580,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Straßensanierung Farrengasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Grunderwerb: Verkehrsfläche 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Gehweg Abfahrt Allmendgrün 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

5410 0100 Gemeindestraßen Überführung Bahn (Planungskosten) 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5410 0300 Straßenbeleuchtung
Bereich Offenburgerstr. Höhe Schule bis 
Hauptstraße Gasthaus Krone

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0

5410 0300 Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung für "Bruchstraße Süd" 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5410 0300 Straßenbeleuchtung Ausbaumaßnahmen 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5510 0200 Spielplätze Erwerb bew. Sach. 7,0 30,0 0,0 30,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Ausbau Uhlgraben (Planungskosten) 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Bachverlegung Ochsenbach 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Ohlsbach: Gewässerrenaturierung 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Sanierung Gewässer (Anw. Bühlweg 40) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Gewässersanier. Zehntfreistr. / Eschbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5520 0000 Öffentliche Gewässer Freudentalbach / Schanzgraben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5530 0000 Friedhof- und BestattungswesÜberdachung vor der Leichenhalle 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0

5530 0000 Friedhof- und BestattungswesBew. Anlagevermögen: Spritzgerät 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

5550 0000 Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5730 0800 Festhalle Sanierung der Festhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6120 0000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaftordentliche Kredittilgung 88,0 78,0 86,0 € 112,0 € 123,0 €

5.539,0 5.199,0 1.897,0 1.563,0 814,0Summe

II. Auszahlungen

in 1.000 Euro
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Teilhaushalt 1 

Innere Verwaltung 
 

1110 Steuerung

1114 Zentrale Funktionen

1120 Organisation und EDV 

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung und Kasse

1124 Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen (zentrale Beschaffung/Post, Frankier/Vers.)

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung
 
 

 

 
 

 

11.10.01 Politische Steuerung 
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 
  

 
 
 
 

In der Produktgruppe Steuerung werden die 
Gemeinkosten für den Gemeinderat und den 
Bürgermeister sowie alle administrativen und 
organisatorischen Aufgaben für den 
Gemeinderat abgebildet. 
 
Hierzu gehören: 

 

 Vorbereitung und Versand der 
Beratungsunterlagen an die 
Gremiumsmitglieder 

 

 Einladung, organisatorische Betreuung, 
Protokollieren der Sitzungen 

 

 Einladung und Organisation der 
Ortstermine 

 

 Einsatz und Pflege des 
Ratsinformationssystems 

 

 Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb 
von Sitzungen 

 

 Abwicklung der 
Aufwandentschädigungen für 
ehrenamtlich Tätige 

 
Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat 
die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht 
der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt. 
Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Gemeindeverwaltung. 

 

 

 
Bürgermeister 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.677,59 0 0 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

2.677,59 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.677,59 0 0 

12 - Personalaufwendungen 218.708,45- 214.700- 211.300- 

  40110000 Beamte 107.022,00- 119.000- 125.100- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

26.440,98- 9.200- 0 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

72.489,34- 80.500- 82.400- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

2.476,24- 900- 0 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

4.998,30- 1.800- 0 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

5.281,59- 3.300- 3.800- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

4.738,97- 5.800- 5.800- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 1.462,12- 2.000- 2.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

3.216,86- 3.500- 3.500- 

  42710050 Aufwand für EDV 59,99- 300- 300- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.829,05- 15.100- 15.100- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

8.102,00- 9.000- 9.000- 

  44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 
1Nr. 1 GemHVO 

1.915,29- 3.000- 3.000- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 0,00 100- 100- 

  44310030 Telefonkosten 1.031,90- 1.000- 1.000- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 1.779,86- 2.000- 2.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 236.276,47- 235.600- 232.200- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

233.598,88- 235.600- 232.200- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

233.598,88- 235.600- 232.200- 

 

 

 42710000 Weihnachtsfeier, Betriebsausflug Gemeinderat
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen
 
 

 

 
 

 

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r 
11.14.06 Repräsentation 
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 

 
 
 
 

 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des 
Datenschutzes 

 

 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen  

 

 Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Stotzheim (Frankreich) und Ortenberg/Hessen  

 

 Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung der Bürgermedaille  

 

 Ehrung von Alters- und Ehejubilaren 

 

 Geschenke/Präsente zur Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen 

 

 Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen 

 

 Koordination und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 

 

 

 
Hauptamt 
Sekretariat 
 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

12 - Personalaufwendungen 17.755,35- 21.500- 22.300- 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 17.755,35- 21.500- 22.300- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

7.426,99- 9.000- 7.000- 

  42710010 Aufwand für Ehrungen 3.869,74- 3.000- 3.000- 

  42710020 Aufwand für Repräsentationen 3.457,25- 4.000- 3.000- 

  42710030 Aufwand für 
Städtepartnerschaft 

100,00- 2.000- 1.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,42- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,42- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 25.182,76- 30.500- 29.300- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

25.182,76- 30.500- 29.300- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 7.038,26- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 7.038,26- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

7.038,26- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

32.221,02- 30.500- 29.300- 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV
 
 

 

 
 

 

11.20.01 Organisationsberatung 
11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 
11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) 
 

 
 
 
 

 Durchführung von Organisationsuntersuchungen 

 

 Stellenbedarfsbemessung und –bewertung 

 

 Installation und Betreuung von Hard- und Software 

 

 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telekommunikationsanlagen 

 

 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren          
der Komm.ONE) 

 

 Störungsbeseitigung 

 

 Datensicherung 

 

 Berechtigungsverwaltung 

 

 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur 

 

 

 
Hauptamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.147,53 0 0 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

1.147,53 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.147,53 0 0 

12 - Personalaufwendungen 15.850,16- 12.100- 11.300- 

  40110000 Beamte 0,00 4.800- 7.600- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

11.492,81- 2.800- 0 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

0,00 3.200- 3.200- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

1.099,27- 300- 0 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

2.110,55- 600- 0 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

1.147,53- 400- 500- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

17.523,93- 21.000- 20.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

57,72- 500- 500- 

  42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör 3.050,13- 3.000- 2.000- 

  42710050 Aufwand für EDV 9.739,87- 13.000- 13.000- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

4.676,21- 4.500- 4.500- 

15 - Abschreibungen 0,00 8.000- 5.200- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 8.000- 5.200- 

17 - Transferaufwendungen 345,24- 0 0 

  43130000 Zuweisungen an 
Zweckverbände 

345,24- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 33.719,33- 41.100- 36.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

32.571,80- 41.100- 36.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

32.571,80- 41.100- 36.500- 

 

42210000 Wartungspauschale für die Telefonanlage 
 
42710050 Aufwand für EDV-Leistungen von Komm.ONE: PCLAN-Unterstützungsvertrag, Paketservice, Support bei 

Verbindungsproblemen etc. 
 
42910000 Aufwand für EDV-Betreuung der Fa. Ralph Nendzynski GmbH 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen
 
 

 

 
 

 

11.21.01 Personalbedarfsdeckung 
11.21.02 Personalbetreuung 
11.21.03 Ausbildung 
11.21.04 Fortbildung 
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung 
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
 

 
 
 
 

 Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens 

 

 Personalangelegenheiten (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung) 

 

 Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden 

 

 Betreuung und Führung des Personals 

 

 Förderung der Fortbildung der Beschäftigten 

 

 Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft 

 

 Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und 
Beamte, Reisekostenabrechnung  

 

 Leistungsorientierte Bezahlung 

 

 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

 

 

 

 
Personalamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

12 - Personalaufwendungen 21.760,99- 34.700- 36.200- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

16.753,23- 26.600- 27.700- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

1.585,66- 2.600- 2.800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

3.422,10- 5.500- 5.700- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

7.269,55- 6.300- 9.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

185,41- 0 300- 

  42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 

688,06- 800- 1.700- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 3.055,00- 2.000- 2.000- 

  42710010 Aufwand für Ehrungen 20,00- 0 0 

  42710050 Aufwand für EDV 3.321,08- 3.500- 4.000- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

0,00 0 1.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 1.300- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 1.300- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.312,41- 16.100- 13.600- 

  44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. 

2.832,03- 3.500- 3.500- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 761,49- 0 800- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 389,61- 700- 700- 

  44410020 Umlage an Unfallkasse 11.329,28- 11.900- 8.600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44.342,95- 57.100- 60.100- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

44.342,95- 57.100- 60.100- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

44.342,95- 57.100- 60.100- 

 

 

42610000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt 
 
42710050 Personalabrechnungsverfahren dvv Personal, dvv Formularserver 
 
44110000 Betriebsausflug, Weihnachtsfeier 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse
 
 

 

 
 

 

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin 
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen 
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben 
 

 
 
 
 

 Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug 

 

 Rechnungslegung / Jahresabschluss 

 

 Führen der Kosten- und Leistungsrechnung 

 

 Gebührenkalkulationen 

 

 Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge sowie die Erarbeitung von 
Steuererklärungen (Umsatz-, Körperschaftsteuer)  

 

 Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Sternenmatt 

 

 Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Zweckverband Wassergewinnung und 
Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach 

 

 Gewährleistung der Kassenliquidität sowie die Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich 
Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten 

 

 Fertigung von Tagesabschlüssen 

 

 Personen- und Sachkontenführung 

 

 Bearbeitung von Stundungsanträgen  

 

 Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung 
privatrechtlicher Geldforderungen 

 

 Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe 

 

 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 

 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- und 
Abwassergebühren und sonstiger Abgaben 

 

 

 
Gemeindekasse / Rechnungsamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

15,00 0 0 

  33110000 Verwaltungsgebühren 15,00 0 0 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.721,15 5.000 5.000 

  34830000 Erstattungen von 
Zweckverbänden 

3.067,00 4.000 4.000 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

5.619,15 0 0 

  34850000 Erstattungen von verb. 
Unternehmen, Sonv 

0,00 1.000 1.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

35,00 0 0 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 117,94 0 0 

  36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 117,94 0 0 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 12.532,06 5.000 6.000 

  35620000 Säumniszuschläge, 
Mahngebühren und ähnli 

9.190,58 1.000 1.000 

  35620200 Nachzahlungszinsen 3.341,00 4.000 5.000 

  35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0,48 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.386,15 10.000 11.000 

12 - Personalaufwendungen 164.260,04- 185.100- 180.800- 

  40110000 Beamte 32.911,14- 46.500- 37.300- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

84.446,04- 85.300- 96.600- 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

13.181,55- 14.100- 14.200- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

8.214,51- 11.800- 10.000- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

17.517,25- 25.000- 20.000- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

7.989,55- 2.400- 2.700- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

18.557,05- 23.500- 23.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

0,00 500- 500- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 668,40- 2.000- 1.500- 

  42710050 Aufwand für EDV 17.888,65- 21.000- 21.000- 

15 - Abschreibungen 4,12- 0 0 

  47220500 Aufwand für diverse 
Differenzen 

0,12- 0 0 

  47223000 AfA a. FO wg. unbefr. 
Niederschlagung + 

4,00- 0 0 

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.389,30- 2.000- 2.500- 

  45930010 Aufwand aus Bankgebühren 2.389,30- 2.000- 2.500- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.719,31- 11.900- 9.900- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 70,00- 100- 100- 

  44310010 Bürobedarf 0,00 300- 300- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 2.306,46- 2.000- 2.000- 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 8.746,50- 3.000- 1.000- 

  44310060 Aufwand für Beitreibung u. 
Vollstreckung 

0,00 500- 500- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 198,35- 1.000- 1.000- 

  44820000 Erstattungszinsen 398,00- 5.000- 5.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 196.929,82- 222.500- 216.200- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

175.543,67- 212.500- 205.200- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 23.082,90 25.500 29.500 

  38110020 Ertrag Verrechnung 
Verwaltungskosten 

23.082,90 25.500 29.500 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

23.082,90 25.500 29.500 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

152.460,77- 187.000- 175.700- 

 

 

34830000 Erstattung für die kaufmännische Betreuung des Zweckverbandes Wassergewinnung und 
Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach 

 
34850000 Erstattung für die kaufmännische Betreuung vom Eigenbetrieb Sternenmatt 
 
35620200 Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer 
 
38110020 Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung; 
 Personal- und Sachleistungen für SoNO 
 
42710050 EDV Kosten für das Finanzwesenprogramm SMART, Cloudzugang, Veranlagungsverfahren für 

Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer, Lizenzgebühren für Ebsec (Onlinebanking), digitale 
Belegarchivierung 

 
44820000 Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement
 
 

 

 
 

 

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. 
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 
 

 
 
 
 

 Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. 
technischer Anlagen 

 

 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in 
Gebäuden 

 

 Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von 

eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. 
Gebäudereinigung 

 

 Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude 

 

 Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im 
Energieverbrauch 

 

 Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die 
Erfüllung kommunaler Aufgaben 

 
 
 
 

 
11240100 Rathaus 
11240200 Altes Rathaus 
11240300 Bruchstraße 2 
11240400 Vogtskeller, Backhäuschen 
11240500 Volksbankgebäude 
11240600 Allmendgrün 1 
 

 
 
 
 

Bauamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Zugeordnete Kostenstellen 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 17.700 16.900 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 17.700 16.900 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

3.015,02 0 0 

  34110000 Miete 1.851,96 0 0 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

1.163,06 0 0 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.924,26 2.000 2.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

1.924,26 2.000 2.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.939,28 19.700 18.900 

12 - Personalaufwendungen 11.735,61- 12.300- 11.800- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

9.025,33- 9.500- 9.000- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

860,03- 900- 900- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.850,25- 1.900- 1.900- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

48.109,64- 61.900- 54.000- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

2.906,96- 8.000- 7.500- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

1.034,65- 16.000- 4.500- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

2.292,91- 500- 2.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

1.373,98- 1.000- 1.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

960,36- 500- 500- 

  42410010 Aufwand für Strom 21.227,18- 12.200- 15.700- 

  42410020 Aufwand für Gas 9.968,46- 10.300- 9.900- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 734,04- 1.300- 800- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 308,45 2.000- 400- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 457,49- 500- 800- 

  42410060 Aufwand für 
Reinigungsunternehmen 

476,71- 2.000- 5.000- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

3.820,62- 4.200- 3.800- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

1.712,46- 1.700- 1.800- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 1.452,27- 1.700- 300- 

15 - Abschreibungen 0,00 36.900- 31.000- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 36.900- 31.000- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18,06- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 18,06- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 59.863,31- 111.100- 96.800- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

54.924,03- 91.400- 77.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 12.772,76- 15.000- 12.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 12.772,76- 15.000- 12.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

12.772,76- 15.000- 12.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

67.696,79- 106.400- 89.900- 
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11240100 Rathaus

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 14.500 13.700 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 14.500 13.700 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

1.163,06 0 0 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

1.163,06 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.163,06 14.500 13.700 

12 - Personalaufwendungen 11.735,61- 12.300- 11.800- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

9.025,33- 9.500- 9.000- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

860,03- 900- 900- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.850,25- 1.900- 1.900- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

25.480,28- 35.600- 39.800- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

2.413,39- 6.000- 6.000- 

  42110010 Unterhaltung der Heizungsanl. 1.034,65- 4.000- 4.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

2.272,74- 500- 2.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

604,87- 1.000- 1.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche Anlagen 

110,23- 400- 400- 

  42410010 Aufwand für Strom 6.554,96- 6.800- 7.200- 

  42410020 Aufwand für Gas 7.261,64- 8.000- 8.400- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 214,83- 1.000- 500- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 205,05- 1.400- 300- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 457,49- 500- 800- 

  42410060 Aufwand für Reinigungsuntern. 476,71- 2.000- 5.000- 

  42410070 Aufwand für Gebäudeversicher. 2.250,15- 2.400- 2.500- 

  42410080 Aufwand für Sachversicher. 1.623,57- 1.600- 1.700- 

15 - Abschreibungen 0,00 31.500- 25.600- 

  47000000 Planung bilanzielle Abschreib. 0,00 31.500- 25.600- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18,06- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 18,06- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 37.233,95- 79.400- 77.200- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

36.070,89- 64.900- 63.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 7.506,53- 13.000- 10.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 7.506,53- 13.000- 10.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

7.506,53- 13.000- 10.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

43.577,42- 77.900- 73.500- 
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11240200 Altes Rathaus

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.386,11 2.000 2.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

1.386,11 2.000 2.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.386,11 2.000 2.000 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.571,47- 15.200- 3.700- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

12,07- 500- 500- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

0,00 12.000- 500- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

20,17- 0 0 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

660,77- 0 0 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

105,00- 100- 100- 

  42410010 Aufwand für Strom 552,74- 500- 500- 

  42410020 Aufwand für Gas 760,90- 1.500- 1.500- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 31,36- 100- 100- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

339,57- 400- 400- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

88,89- 100- 100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.571,47- 15.200- 3.700- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

1.185,36- 13.200- 1.700- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.134,45- 1.000- 1.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 1.134,45- 1.000- 1.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

1.134,45- 1.000- 1.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

2.319,81- 14.200- 2.700- 
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11240300 Bruchstraße 2

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

1.851,96 0 0 

  34110000 Miete 1.851,96 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.851,96 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

13.110,67- 6.500- 9.500- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

0,00 500- 500- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

108,34- 0 0 

  42410010 Aufwand für Strom 12.770,80- 4.500- 8.000- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 167,40- 200- 200- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 513,50 600- 100- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

412,27- 500- 500- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 165,36- 200- 200- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 13.110,67- 6.500- 9.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

11.258,71- 6.500- 9.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 174,93- 1.000- 1.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 174,93- 1.000- 1.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

174,93- 1.000- 1.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

11.433,64- 7.500- 10.500- 
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11240400 Vogtskeller, Backhäußchen

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 3.200 3.200 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 3.200 3.200 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 3.200 3.200 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

402,57- 1.000- 1.000- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

0,00 500- 500- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 8,41- 0 0 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

360,83- 400- 400- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 33,33- 100- 100- 

15 - Abschreibungen 0,00 5.400- 5.400- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 5.400- 5.400- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 402,57- 6.400- 6.400- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

402,57- 3.200- 3.200- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 664,62- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 664,62- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

664,62- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

1.067,19- 3.200- 3.200- 
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11240500 Volksbankgebäude

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

5.689,29- 2.900- 0 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

745,13- 0 0 

  42410010 Aufwand für Strom 1.248,35- 300- 0 

  42410020 Aufwand für Gas 1.945,92- 800- 0 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 52,54- 0 0 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

457,80- 500- 0 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 1.239,55- 1.300- 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.689,29- 2.900- 0 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

5.689,29- 2.900- 0 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 3.292,23- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 3.292,23- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

3.292,23- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

8.981,52- 2.900- 0 
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11240600 Allmendgrün 1

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 538,15 0 0 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

538,15 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 538,15 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

373,86- 700- 0 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

0,00 500- 0 

  42410010 Aufwand für Strom 100,33- 100- 0 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 259,50- 0 0 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 14,03- 100- 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 373,86- 700- 0 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

164,29 700- 0 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

164,29 700- 0 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 
 

 

 
 

 

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 
 

 
 
 
 

 Unterhaltung und Pflege von 
Grünflächen, einschließlich 
Aufbauten (z.B. Bäume, Hecken, 
Zäune) und Ausstattung 

 

 Unterhaltung und Pflege von 
Spielplätzen, einschließlich 
Aufbauten und Ausstattung 

 

 Unterhaltung und Pflege von 
Friedhöfen sowie die Ausführung von 
Bestattungsleistungen 

 

 Unterhaltung und Pflege von Sportstätten 

 

 Straßenreinigung und Winterdienst 

 

 Durchführung von Transporten und Leistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen 

 

 Unterhaltung von Straßen und Plätzen, Verkehrsschildern, Feldwegen und Radwegen, Brücken- und 
Durchlässen, einschließlich Straßenkontrollen 

 

 Unterhaltung von Wasserläufen 
 

 
 
 

11250100 Bauhof allgemein 
11250210 Bauhofgebäude ehem. Obsthof Herp 
11250300 Bauhofgebäude Farrengasse 
11250400 Fahrzeuge Gemeinkosten 
11250401 Unimog OG-TX 745 
11250402 Unimog Anhänger OG-GO 160 
11250403 Bagger 
11250404 VW Kombi OG-ZU 606 
11250405 Ladog OG-Q 255 
11250406 Holder OG-RR 931 
11250407 Spindelmäher 
11250408 Profihopper 
11250500 Bauhofgeräte 
 

 
 
 

 
Bauhof

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Zugeordnete Kostenstellen 

Produktverantwortung 



Gemeinde Ortenberg                Haushaltsplan 2021 
 

 -38-  

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

7.535,56 4.000 10.000 

  34110000 Miete 0,00 0 6.000 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

7.535,56 4.000 4.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.732,64 12.000 10.000 

  34830000 Erstattungen von 
Zweckverbänden 

9.532,64 12.000 10.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

200,00 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 17.268,20 16.000 20.000 

12 - Personalaufwendungen 345.000,14- 366.700- 352.100- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

263.495,48- 275.600- 269.000- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

26.353,41- 30.000- 27.000- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

55.139,25- 61.000- 56.000- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

12,00- 100- 100- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

51.744,46- 60.900- 69.900- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

881,39- 5.000- 5.000- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

283,43- 0 0 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

4.177,46- 6.000- 11.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

3.306,19- 4.000- 5.500- 

  42310010 Miete für Maschinen und 
Fahrzeuge 

168,25- 800- 800- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

80,90- 300- 300- 

  42410010 Aufwand für Strom 1.980,94- 3.000- 3.000- 

  42410020 Aufwand für Gas 4.025,95- 3.500- 4.500- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 326,07- 1.000- 1.000- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 953,00- 2.000- 2.000- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 14,74- 400- 400- 

  42410060 Aufwand für 
Reinigungsunternehmen 

0,00 0 2.500- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

543,37- 1.400- 1.500- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

1.661,86- 1.800- 1.900- 

  42510000 Haltung von Fahrzeugen 15.528,06- 15.500- 12.500- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-
Steuern 

5.599,68- 4.700- 5.500- 

  42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge 7.555,43- 8.000- 8.000- 

  42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 

108,61- 0 0 

  42610010 Aus- und Fortbildung 1.402,00- 1.000- 1.000- 

  42610020 Dienst- und Schutzkleidung 2.278,72- 1.500- 1.500- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

868,41- 1.000- 2.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 59.600- 64.100- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 59.600- 64.100- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.699,17- 2.400- 3.600- 

  44310010 Bürobedarf 174,03- 400- 400- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 527,74- 200- 200- 

  44310030 Telefonkosten 959,57- 600- 1.100- 

  44310070 GEZ Gebühren 209,88- 300- 300- 

  44310080 Internetkosten 0,00 0 700- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 242,94- 300- 300- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

585,01- 600- 600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 399.443,77- 489.600- 489.700- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

382.175,57- 473.600- 469.700- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 391.524,90 371.500 373.000 

  38110010 Ertrag Verrechnung Bauhof 391.524,90 371.500 373.000 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

391.524,90 371.500 373.000 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

9.349,33 102.100- 96.700- 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen
 
 

 

 
 

 

11.26.01 Zentrale Vergabestelle 
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung 
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst 
 

 
 
 
 

 Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial) 

 

 Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung 

 

 Telefonzentrale 

 

 Führen einer Registratur und Gemeindearchivs 

 

 Erstellung und Produktion von Print-Medien 

 

 Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer) 

 

 Fertigung von Vervielfältigungen 

 

 

 
Sekretariat 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

6,50 0 0 

  33110000 Verwaltungsgebühren 6,50 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 6,50 0 0 

12 - Personalaufwendungen 17.735,76- 21.500- 22.300- 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 17.735,76- 21.500- 22.300- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.611,43- 4.300- 4.300- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

2.226,32- 3.000- 3.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

242,30- 1.000- 1.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 142,81- 300- 300- 

15 - Abschreibungen 12,00- 0 0 

  47223000 AfA a. FO wg. unbefr. 
Niederschlagung + 

12,00- 0 0 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.055,30- 35.600- 35.100- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 2.106,14- 2.200- 2.700- 

  44310010 Bürobedarf 1.887,48- 4.500- 4.000- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 3.209,05- 3.500- 3.000- 

  44310030 Telefonkosten 1.201,83- 1.300- 1.300- 

  44310040 Portogebühren 6.119,48- 6.000- 6.000- 

  44310070 GEZ Gebühren 69,96- 100- 100- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

17.461,36- 18.000- 18.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 52.414,49- 61.400- 61.700- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

52.407,99- 61.400- 61.700- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 1.000- 1.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 0,00 1.000- 1.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 1.000- 1.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

52.407,99- 62.400- 62.700- 

 

 

42210000 Wartung Kopierer, Frankiermaschine 
 
44290010 Verbandsumlage Gemeindetag 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
 

 

 
 

 

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 
11.30.02 Internetangebot 
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 
 

 
 
 
 

 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes 

 

 Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots, Social Media-Aktivitäten 

 

 Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen 

 

 Bekanntmachungen 

 

 

 
Bürgerbüro 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 
 

2019 
 

EUR 

Ansatz 
 

2020 
 

EUR 

Ansatz 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

12 - Personalaufwendungen 10.508,88- 10.900- 10.800- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

8.042,85- 8.400- 8.300- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

802,21- 800- 800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.663,82- 1.700- 1.700- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

7.129,53- 4.300- 3.400- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

6.186,16- 4.000- 3.000- 

  42710060 Aufwand Homepage 943,37- 300- 400- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.464,72- 1.600- 1.800- 

  44310080 Internetkosten 1.464,72- 1.600- 1.800- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19.103,13- 16.800- 16.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

19.103,13- 16.800- 16.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

19.103,13- 16.800- 16.000- 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement
 
 

 

 
 

 

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften  
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 
 

 
 
 
 

 Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

 Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand 

 Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen 

 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken 

 
 
 
 

 
Bauamt 
Bürgermeister 
Gemeindekasse

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 0 200 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 0 200 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

20.192,50 16.200 19.000 

  34110000 Miete 13.960,91 10.000 12.800 

  34110010 Pacht 5.031,59 5.000 5.000 

  34110020 Jagdpacht 1.200,00 1.200 1.200 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 20.192,50 16.200 19.200 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

723,60- 12.600- 19.800- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

0,00 12.000- 18.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 408,45- 200- 1.400- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

74,03- 100- 100- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 241,12- 300- 300- 

15 - Abschreibungen 0,00 800- 900- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 800- 900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100- 100- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 0,00 100- 100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 723,60- 13.500- 20.800- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

19.468,90 2.700 1.600- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 11.373,99- 10.000- 10.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 11.373,99- 10.000- 10.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

11.373,99- 10.000- 10.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

8.094,91 7.300- 11.600- 

 

 
42110000 Malerarbeiten und Sanierung vom Dachstuhl vom Trafohäuschen hinter der Sporthalle, sonstige 

Unterhaltungsmaßnahmen  
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Teilhaushalt 2 

Dienstleistungen und Infrastruktur 
 

 

12 Sicherheit und Ordnung 

  Produktgruppe 

  1210 Statistik und Wahlen 

  1220 Ordnungswesen 

  1222 Einwohnerwesen 

  1223 Personenstandswesen 

  1224 Kommunales Grundbuchwesen 

  1225 Sozialversicherung 

  1260 Brandschutz 

21 Schulträgeraufgaben 

  Produktgruppe 

  2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 

  2140 Schülerbeförderung 

25 Museen, Archiv, Zoo 

  Produktgruppe 

  2520 Kommunale Museen 

26 Theater, Konzerte, Musikschulen 

  Produktgruppe 

  2620 Musikpflege 

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 

  Produktgruppe 

  2710 Volkshochschulen 

28 Sonstige Kulturpflege 

  Produktgruppe 

  2810 Sonstige Kulturpflege 

29 Förderung von Kirchengemeinden 

  Produktgruppe 

  2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 

31 Soziale Hilfen 

  Produktgruppe 

  3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

    Produkt 

    3140 0700 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 

    3180 0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 

    3180 0800 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

  Produktgruppe  

  3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 

  3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 

42 Sport- und Bäder 

  Produktgruppe  

  4210 Förderung des Sports 
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  4240 Bagersee 

    Produkt 

    4241 0100 Sporthalle 

    4241 0200 Sportplatz 

51 Räumliche Planung und Entwicklung 

  Produktgruppe  

  5110 
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und 
Stadterneuerung 

  5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 

52 Bauen und Wohnen 

  Produktgruppe  

  5210 Bauordnung 

53 Ver- und Entsorgung 

  Produktgruppe  

  5310 Elektrizitätsversorgung 

  5320 Gasversorgung 

  5330 Wasserversorgung 

  5360 Breitbandausbau 

  5370 Abfallwirtschaft 

  5380 Abwasserbeseitigung 

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

  Produktgruppe  

  5410  Gemeindestraßen 

  5450  Straßenreinigung und Winterdienst 

  5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 

  5490 Öffentliche Toilettenanlagen 

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 

    Produkt 

    5510 0100 Grün- und Parkanlagen 

    5510 0200 Freizeitanlagen und Spielplätze 

  Produktgruppe  

  5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

  5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 

  5540 Naturschutz und Landschaftspflege 

  5550 Forstwirtschaft 

55 Wirtschaft und Tourismus 

  Produktgruppe  

  5710 Wirtschaftsförderung 

  5750 Tourismus 

    Produkt 

    5730 0800 Festhalle 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen
 
 

 

 
 

 

12.10.01 Staatliche Statistiken 
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen 
 

 
 
 
 

 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den 
Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, 
Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken 
anderer Stellen 

 

 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-
, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen) 

 

 Vorbereitung und Abstimmung von Volksabstimmungen 

 

 

 

 
Hauptamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.149,80 0 2.000 

  34800000 Erstattungen vom Bund 2.149,80 0 2.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.149,80 0 2.000 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.747,22- 300- 5.500- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

3.837,62- 0 1.000- 

  44310000 Geschäftsaufwendungen 3.287,27- 300- 2.500- 

  44310040 Portogebühren 2.603,78- 0 2.000- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 18,55- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 9.747,22- 300- 5.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

7.597,42- 300- 3.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

7.597,42- 300- 3.500- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen
 
 

 

 
 

 

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere 
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und   
               Fischereiwesen 
12.20.04 Führen des Gewerberegisters 
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 
 

 
 
 
 

 Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen 

 

 Unterbringung von Fundtieren 

 

 Ausstellung von Fischereischeinen 

 

 Gewerbean-, ab- und –ummeldungen 

 

 Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 

 

 Bearbeitung von Sperrzeitverkürzungen  

 

 Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 

 

 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung 

 

 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit 

 

 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. 
Ausgaben von Hundekotbeutel) 

 

 Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von 
Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen) 

 

 

 

 
Bürgerbüro, Ordnungsamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

3.839,80 4.000 4.000 

  33110000 Verwaltungsgebühren 3.839,80 4.000 4.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.839,80 4.000 4.000 

12 - Personalaufwendungen 42.684,74- 43.100- 41.400- 

  40110000 Beamte 0,00 6.400- 10.100- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

25.870,54- 16.500- 11.600- 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 8.867,88- 10.800- 11.200- 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

0,00 4.200- 4.300- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

2.610,67- 1.500- 1.200- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

5.335,65- 3.100- 2.400- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

0,00 600- 600- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.402,78- 3.900- 4.200- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

71,00- 0 0 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

1.191,70- 1.200- 1.500- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 0,00 400- 400- 

  42710050 Aufwand für EDV 1.140,08- 2.000- 2.000- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

0,00 300- 300- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.544,06- 5.500- 6.200- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 104,00- 100- 100- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,91- 100- 100- 

  44500000 Erstattungen an den Bund 720,00- 700- 800- 

  44510000 Erstattungen Land 1.125,12- 600- 1.200- 

  44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche 

1.594,03- 4.000- 4.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 48.631,58- 52.500- 51.800- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

44.791,78- 48.500- 47.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

44.791,78- 48.500- 47.800- 
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33110000 Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, 
Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Plakatierungsgenehmigungen, Jagd- und Fischereiwesen, 
Abbrennen eines Feuerwerkes 

 
42710050 EDV-Aufwand für das Gewerberegisterverfahren 
 
42810000 Rattenbekämpfungsmittel zur kostenlosen Ausgabe 
 
44500000 Weiterleitung der Fischereiabgabe 
 
44510000 Weiterleitung Gebührenanteil Gewerbezentralregister 
 
44580000 Beitrag an Tierschutzverein Offenburg  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen
 
 

 

 
 

 
12.22.01 Meldeangelegenheiten 
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und  
               Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) 
12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/  
               Leistungen für andere Behörden 
 

 
 
 
 

 Melderechtliche Vorgänge: An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an 
andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte,  
Pflege des Melderegisters 

 

 Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei 
 

 Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für 
Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger 

 

 Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge) 

 

 Beantragung von Führungszeugnissen 

 

 Kopien und Beglaubigung von Dokumenten 

 

 

 

 
Bürgerbüro 
 
 

 
 
 

 

Produktkennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 

An-, Ab- und Ummeldungen 562 571 534 625 550 

Ausstellung Personalausweise 306 298 326 395 397 

Ausstellung vorl. Personalausweise 31 18 17 17 31 

Ausstellung Reisepässe 139 131 174 161 212 

Ausstellung vorl. Reisepässe 3 3 5 2 5 

Kinderreisepässe 52 64 68 63 68 

Polizeiliche Führungszeugnisse 217 144 178 163 189 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 

Produktkennzahlen  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

28.165,15 20.000 20.000 

  33110000 Verwaltungsgebühren 28.165,15 20.000 20.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 28.165,15 20.000 20.000 

12 - Personalaufwendungen 48.977,26- 49.800- 50.500- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

37.320,06- 38.000- 38.400- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

3.775,72- 3.700- 3.800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

7.873,48- 8.000- 8.200- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

8,00- 100- 100- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

9.484,96- 10.600- 11.100- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

0,00 200- 200- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 0,00 400- 400- 

  42710050 Aufwand für EDV 9.484,96- 10.000- 10.500- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.940,93- 18.600- 19.800- 

  44310000 Geschäftsaufwendungen 18.194,78- 17.000- 18.000- 

  44310010 Bürobedarf 460,34- 200- 300- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 285,81- 200- 300- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 100- 100- 

  44500000 Erstattungen an den Bund 0,00 1.100- 1.100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 77.403,15- 79.000- 81.400- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

49.238,00- 59.000- 61.400- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

49.238,00- 59.000- 61.400- 

 

 

33110000 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, Reisepässe, Personalausweis, Führungszeugnisse, Kopien 
und Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften 

 
44310000 Beschaffung Personalausweise und Pässe 
 
44500000 Weiterleitung Gebührenanteil Führungszeugnisse 
 
42710050 EDV-Aufwand für Lewis, dvv-Meldeportal, Digant, dvv Clearingcenter 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen
 
 

 

 
 

 
12.23.01 Beurkundung von Geburten 
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung 
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft 
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen 
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 
12.23.09 Behördliche Namensänderungen 
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 
 

 
 
 
 

 Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- 
und Nacharbeiten 

 

 Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- 
und Nacharbeiten 

 

 Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von 
Geburten und Sterbefällen) 

 

 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 

 

 Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen 

 

 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und 
institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern 

 

 Beurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen 

 

 Änderungen von Vor- und Familiennamen 

 

 

 

 
Standesamt 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen
 

 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

5.819,20 5.000 5.000 

  33110000 Verwaltungsgebühren 5.819,20 5.000 5.000 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

2.200,00 2.500 2.500 

  34110000 Miete 2.200,00 2.500 2.500 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.147,53 0 0 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

1.147,53 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.166,73 7.500 7.500 

12 - Personalaufwendungen 35.331,38- 46.300- 49.000- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

18.623,69- 27.800- 29.700- 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 383,79- 0 0 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

9.732,03- 10.200- 10.500- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

1.856,60- 2.700- 3.000- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

3.587,74- 5.600- 5.800- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

1.147,53- 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

10.940,06- 9.500- 10.600- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

4.950,64- 2.000- 2.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

0,00 500- 500- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

52,86- 500- 500- 

  42410010 Aufwand für Strom 1.337,22- 1.200- 1.400- 

  42410020 Aufwand für Gas 465,87- 1.000- 800- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 158,00- 200- 200- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 30,00- 0 800- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

686,63- 800- 1.000- 

  42710050 Aufwand für EDV 3.258,84- 3.300- 3.400- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 779,84- 1.800- 2.900- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 60,00- 100- 100- 

  44310010 Bürobedarf 32,67- 300- 300- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 620,21- 900- 900- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 66,96- 500- 1.600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 47.051,28- 57.600- 62.500- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

37.884,55- 50.100- 55.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.780,95- 11.000- 10.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 8.780,95- 11.000- 10.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

8.780,95- 11.000- 10.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

46.665,50- 61.100- 65.000- 

 

 

34110000 Mieteinnahmen für Trauungen im Malerturm vom Schloss Ortenberg 
 
42110000 Unterhaltungsmaßnahmen Malerturm 
 
42710000 Beschaffung von Stammbüchern 
 
42710050  EDV-Aufwand für dvv Standesamt Autista, elektronisches Personenstandsregister 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen
 
 

 

 
 

 
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen 
12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug 
 

 
 
 
 

 Unterschriftsbeglaubigungen 

 

 Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften 

 

 Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis 

 

 

 

 
Rechnungsamt   
 
 

 
 
 

 

Produktkennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019

Grundbuchauszüge 37 46 55 62 46

Grundbucheinsicht 0 3 5 17 19

Unterschriftsbeglaubigungen 59 83 44 22 26

Gesamt 96 132 104 101 91
 

 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 

Produktkennzahlen  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

0,00 0 600 

  33110010 Beglaubigungsgebühren, 
Grundbuchauszüge 

0,00 0 600 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 285,00 200 0 

  34810000 Erstattungen vom Land 285,00 200 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 285,00 200 600 

12 - Personalaufwendungen 19.150,33- 21.600- 21.100- 

  40110000 Beamte 3.650,27- 5.200- 4.200- 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

15.266,46- 16.100- 16.600- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

233,60- 300- 300- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

0,00 300- 300- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 0,00 300- 300- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 300- 200- 

  44310010 Bürobedarf 0,00 200- 100- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 100- 100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19.150,33- 22.200- 21.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

18.865,33- 22.000- 21.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

18.865,33- 22.000- 21.000- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung
 
 

 

 
 

 
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten  

 

 
 
 
 

 

 Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen 
an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge) 

 

 Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung 

 

 
 

 
 

Bürgerbüro

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

12 - Personalaufwendungen 11.197,49- 11.700- 11.700- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

8.529,06- 8.900- 8.900- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

860,08- 900- 900- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.808,35- 1.900- 1.900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 189,90- 300- 300- 

  44310010 Bürobedarf 0,00 300- 300- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 189,90- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 11.387,39- 12.000- 12.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

11.387,39- 12.000- 12.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

11.387,39- 12.000- 12.000- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz
 
 

 

 
 

 

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst  
 

 
 
 

 
 Löschung von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus 

Notlagen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt 
und des Gemeinwesen vor Gefahren 

 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei 
Brand- oder Explosionsgefahr 

 Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke 
notwendigen Ausrüstung und Materialien 

 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen 

 

 

 
 
 

Rechnungsamt 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz
 

 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

5.160,00 5.100 5.100 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 5.160,00 5.100 5.100 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 12.000 13.000 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 12.000 13.000 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

591,44 0 0 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

591,44 0 0 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.407,39 2.000 5.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

24.407,39 2.000 5.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 30.158,83 19.100 23.100 

12 - Personalaufwendungen 2.368,79- 2.200- 2.200- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

1.819,48- 0 0 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 0,00 1.800- 1.800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

549,31- 400- 400- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

44.456,99- 62.100- 58.700- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

4.059,51- 6.500- 6.000- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

309,05- 1.000- 1.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

2.650,71- 3.000- 3.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

7.752,25- 4.000- 2.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

52,61- 400- 400- 

  42410010 Aufwand für Strom 1.194,45- 1.600- 1.700- 

  42410020 Aufwand für Gas 2.169,07- 2.300- 2.400- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 156,97- 300- 300- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 68,35- 200- 200- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 340,97- 300- 400- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

1.500,10- 1.600- 1.700- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

606,75- 700- 700- 

  42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.064,22- 8.600- 8.400- 

  42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-
Steuern 

1.738,83- 1.800- 1.800- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge 897,27- 1.000- 1.000- 

  42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 

3.583,12- 5.000- 5.000- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 6.967,80- 6.300- 6.200- 

  42610020 Dienst- und Schutzkleidung 6.681,22- 14.000- 13.600- 

  42610030 Reinigung der Dienst- und 
Schutzkleidung 

663,74- 1.000- 1.000- 

  42710040 Aufwand für Veranstaltungen 0,00 1.000- 0 

  42710050 Aufwand für EDV 0,00 1.000- 1.600- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

0,00 500- 300- 

15 - Abschreibungen 0,00 25.700- 27.000- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 25.700- 27.000- 

17 - Transferaufwendungen 700,00- 800- 800- 

  43180010 Zuschüsse an Vereine 700,00- 800- 800- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.604,02- 37.900- 38.000- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

10.600,00- 11.000- 11.000- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 376,68- 400- 400- 

  44310010 Bürobedarf 0,00 200- 200- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 306,55- 400- 400- 

  44310030 Telefonkosten 243,92- 300- 300- 

  44310040 Portogebühren 0,00 100- 100- 

  44310070 GEZ Gebühren 69,96- 100- 100- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 345,50- 100- 100- 

  44410000 Steuern, Versicher., 
Schadensfälle, Sond 

7,33 0 0 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

2.349,73- 2.400- 2.400- 

  44410020 Umlage an Unfallkasse 3.052,80- 3.100- 3.200- 

  44520000 Erstattungen an Gemeinden 16.506,95- 4.000- 4.000- 

  44520010 Erstattung digitale Alarmierung 0,00 300- 300- 

  44520020 Erstattung Schlauchpool 4.309,65- 4.500- 4.500- 

  44520030 Erstattung Atemschutzpool 10.145,34- 10.000- 10.000- 

  44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen 

4.304,27- 1.000- 1.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 100.129,80- 128.700- 126.700- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

69.970,97- 109.600- 103.600- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 2.734,86- 4.200- 4.200- 

  48110000 Aufw. a. int. 
Leistungsbeziehungen 

0,00 200- 200- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 2.734,86- 4.000- 4.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

2.734,86- 4.200- 4.200- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

72.705,83- 113.800- 107.800- 
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31410000 Pauschale Förderung des Landes:  
52 Aktive * 90 € = 4.680 €  
12 Jugendfeuerwehrleute * 40 € = 480 € 

 
42210000 Prüfung Feuerlöscher, Elektrogeräteprüfung, Reparatur Meldeempfänger etc. 
 
42220000 Ersatzbeschaffung 5 Funkmeldeempfänger, Ersatzbeschaffung Drucker, 1 Kohlenmonoxidmelder 
 
42610000 G-26 Untersuchungen, Verzehrgutscheine für die Generalversammlung und die Jahreshauptprobe von 

5,50 € je Feuerwehrangehörigem, Übernahme der Kosten für den Aufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt 
Florian 

 
42610010 Sprechfunkerausbildung, Maschinistenlehrgang, Atemschutzstrecke Lahr, 

Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Ausbildung im Brandcontainer, 
 Kostenbeteiligung Führerscheine: 4.000 € 
 
42610020 Pauschalbetrag Ersatzbeschaffung für aktive Mitglieder: 9.000 € 
 Einkleidung 2 neue Mitglieder: 3.800 € 
 Ersatzbeschaffung 10 Cargohosen: 800 € 
 
42810000 Ölbindemittel 
 
44520000 Erstattungen für Überlandhilfe 
 
44520020 Erstattung an die Stadt Offenburg für die Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Schläuche nach GUV-G 
 
44520030  Erstattung an die Stadt Offenburg für die Wartung der Atemschutzgeräte 
 
44570000 Lohnausfallkosten 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 

21 Schulträgeraufgaben 

2110 Allgemeinbildende Schulen 
 

 
 

 
 

 

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Grundstücke und der baulichen Anlagen 

 

 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und 
Lernmitteln 

 

 Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden 
Personals 

 

 Betreuung vor und nach dem Unterricht 
(Verlässliche Grundschule) und ein 
Betreuungsangebot am Nachmittag sowie die 
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt 
einschließlich des dazu notwendigen Personal- 
und Sachaufwands 

 

 Durchführung von schulischen Veranstaltungen 

 

 
 
 
 

 

21100110 Grundschule allgemein 
21100120 Grundschule Budget 
21100130 Betreuungsangebote, Mensa 

 

 

 
Hauptamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Zugeordnete Kostenstellen 

Produktverantwortung 
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21 Schulträgeraufgaben 

2110 Allgemeinbildende Schulen

21100110 Grundschule allgemein
 

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

13.841,76 0 0 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 12.841,76 0 0 

  31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. 
priv. Unter 

1.000,00 0 0 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 37.600 37.600 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 37.600 37.600 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

1.041,50 2.000 1.000 

  33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

1.041,50 2.000 1.000 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

700,27 700 700 

  34110000 Miete 700,27 700 700 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 696,59 0 0 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

696,59 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.280,12 40.300 39.300 

12 - Personalaufwendungen 24.152,52- 22.700- 20.200- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

18.594,36- 18.000- 15.500- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

1.730,91- 1.500- 1.500- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

3.827,25- 3.200- 3.200- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

99.160,58- 103.300- 129.400- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

7.968,05- 8.000- 8.000- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

1.436,10- 1.000- 1.500- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

6.308,59- 6.000- 6.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

73,41- 500- 500- 

  42410010 Aufwand für Strom 6.892,81- 8.000- 8.300- 

  42410020 Aufwand für Gas 9.719,95- 11.500- 12.000- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 2.282,39- 2.300- 2.300- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.012,80- 1.100- 1.100- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 1.544,80- 2.000- 3.500- 

  42410060 Aufwand für 
Reinigungsunternehmen 

53.288,21- 53.400- 76.400- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

5.370,76- 5.700- 5.800- 
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lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

3.221,25- 3.300- 3.400- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 0,00 200- 200- 

  42610020 Dienst- und Schutzkleidung 29,58- 200- 200- 

  42710060 Aufwand Homepage 11,88- 100- 100- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

0,00 0 100- 

15 - Abschreibungen 0,00 102.000- 86.200- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 102.000- 86.200- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.468,28- 22.600- 26.300- 

  44310030 Telefonkosten 469,43- 500- 700- 

  44310040 Portogebühren 330,73- 400- 400- 

  44310070 GEZ Gebühren 69,96- 100- 100- 

  44310080 Internetkosten 712,56- 800- 800- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 139,30- 100- 100- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

174,46- 300- 300- 

  44410020 Umlage an Unfallkasse 19.571,84- 20.400- 23.900- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 144.781,38- 250.600- 262.100- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

128.501,26- 210.300- 222.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 46.558,92- 50.000- 52.000- 

  48110000 Aufw. a. int. 
Leistungsbeziehungen 

0,00 7.000- 7.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 46.558,92- 43.000- 45.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

46.558,92- 50.000- 52.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

175.060,18- 260.300- 274.800- 

 

 

33210000 Benutzungsgebühren für die Gymnastikhalle 
 
34110000 Dachflächenvermietung Photovoltaikanlage 
 
42210000 Wartung Kopierer, Wartung Telefonanlage, Elektrogeräteprüfung 
 
48110000 Innere Verrechnung für die Benutzung der Sporthalle von der Schule 
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21100120 Grundschule Budget

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

3.003,98 400 1.000 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 903,98 400 1.000 

  31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. 
priv. Unter 

2.100,00 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.003,98 400 1.000 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

22.057,69- 27.700- 30.900- 

  42210000 Unterhaltung bew. Vermögen 183,94- 2.000- 2.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

2.294,71- 4.000- 4.000- 

  42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör 102,67- 2.000- 2.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

2.945,62- 2.300- 2.300- 

  42710030 Aufwand für Städtepartnersch. 1.383,04- 1.200- 1.200- 

  42710040 Aufwand für Veranstaltungen 217,76- 500- 500- 

  42710050 Aufwand für EDV 1.318,52- 1.800- 2.000- 

  42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.539,08- 4.500- 4.500- 

  42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial 
Inklusion 

7,54- 0 1.000- 

  42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und 
Kopierm 

1.085,70- 1.400- 1.400- 

  42750000 Lernmittel 4.959,88- 5.000- 5.000- 

  42760000 Besondere schulische Aufw. 1.534,91- 0 1.000- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

3.484,32- 3.000- 4.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.669,16- 5.000- 5.000- 

  44310010 Bürobedarf 2.909,02- 4.000- 4.000- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 760,14- 1.000- 1.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 25.726,85- 32.700- 35.900- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

22.722,87- 32.300- 34.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

22.722,87- 32.300- 34.900- 

 

 

31410000 Zuschuss für Schüllerbegegnung mit Stotzheim 
 
42710040 Schülerbegegnung mit Stotzheim 
 
42710050 Softwarewartung Schulkartei, Antolin Schullizenz 
 
42760000 Jugendverkehrsschule 
 
42910000 Aufwand für EDV-Betreuung der Fa. Ralph Nendzynski GmbH
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21100130 Betreuungsangebote, Mensa

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

9.534,70 9.000 9.000 

  31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. 
Zwecke Bund 

829,70 0 300 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 8.705,00 9.000 8.700 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

0,00 5.500 5.000 

  33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

0,00 5.500 5.000 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

11.487,00 11.500 10.500 

  34210000 Erträge aus Verkauf 11.487,00 11.500 10.500 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.021,70 26.000 24.500 

12 - Personalaufwendungen 6.828,00- 7.100- 7.100- 

  40120000 Dienstaufwendungen Beschäft. 5.311,29- 5.500- 5.500- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

264,48- 300- 300- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.252,23- 1.300- 1.300- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

14.424,27- 13.300- 12.300- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

267,80- 0 0 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 245,71- 0 0 

  42710050 Aufwand für EDV 357,00- 0 0 

  42710080 Aufwand für Mittagessen 12.503,64- 12.000- 11.000- 

  42750020 Sachkosten verlässliche 
Grundschule 

522,62- 800- 800- 

  42750030 Sachkosten Nachmittagsbetr. 527,50- 500- 500- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.472,00- 34.000- 40.000- 

  44580000 Erstattungen an übrige Ber. 38.472,00- 34.000- 40.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 59.724,27- 54.400- 59.400- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

38.702,57- 28.400- 34.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 385,68- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 385,68- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

385,68- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

39.088,25- 28.400- 34.900- 

 

 

31410000 Landeszuschuss für die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung 
 
33210000 Gebühreneinnahmen für die verlässliche Grundschule 
 
34210000 Verkaufserträge für das Mittagessen in der Mensa 
 
44580000 Zuschuss an SoNO für die flexible Nachmittagsbetreuung in der Grundschule 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen
 
 

 

 
 

 

21.40.01 Schülerbeförderung 

 
 
 
 
 

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung 

 
 

 
 

 
 

Hauptamt 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 7.200 

  34820000 Erstattungen von Gemeinden 
und GV 

0,00 0 7.200 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 7.200 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 7.200- 

  44290000 Sonstige Aufwendungen 
Rechte und Dienste 

0,00 0 7.200- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 7.200- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

0,00 0 0 

 

44290000 Beförderung der Inklusionsschüler 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen
 
 

 

 
 

 

25.20.01 Pflege des Museumsguts 
25.20.02 Dauerausstellungen 
 

 
 
 
 

 Betrieb einer Marionettenausstellung 

 

 Dauerausstellungen Kunst im Rathaus 

 

 
 

 
 

Hauptamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.270,23- 2.200- 2.000- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

939,36- 1.000- 1.000- 

  42710040 Aufwand für Veranstaltungen 1.330,87- 1.200- 1.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.270,23- 2.200- 2.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

2.270,23- 2.200- 2.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

2.270,23- 2.200- 2.000- 

 

 

42710040 KIR-Ausstellungen  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege
 
 

 

 
 

 

26.20.04 Förderung der Musik 
 

 
 
 
 

 Förderung von musiktreibenden Vereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre 
Leistungen (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) aber auch durch 
die Bereitstellung von Proberäumen, Bauhofleistungen und kostenloser Überlassung der Festhalle für 
eine Veranstaltung pro Jahr 

 

 Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde 

 

 
 

 
 

Rechnungsamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

17 - Transferaufwendungen 2.600,00- 5.000- 5.000- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 1.000- 1.000- 

  43180010 Zuschüsse an Vereine 2.600,00- 4.000- 4.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.600,00- 5.000- 5.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

2.600,00- 5.000- 5.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 182,18- 500- 500- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 182,18- 500- 500- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

182,18- 500- 500- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

2.782,18- 5.500- 5.500- 

 

 

43180000 Zuschüsse an Private für den Besuch der Musikschule  
 
43180010 Jährliche Pauschalförderung für musizierende Vereine: 
  Musikverein   2.300 € 
  Gesangverein      300 € 
  Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle) 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen
 
 

 

 
 

 

27.10.01 Kurse und Lehrgänge 

 

 
 
 
 

Beteiligung der Gemeinde Ortenberg an den Kosten der Volkshochschule Offenburg. 

 
 

 
 
 
 

 

Hauptamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

17 - Transferaufwendungen 0,00 2.500- 2.500- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 2.500- 2.500- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.500- 2.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

0,00 2.500- 2.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

0,00 2.500- 2.500- 

 

 

43180000 Seit 2014 beteiligt sich die Gemeinde Ortenberg nach Anzahl der Kursbelegungen durch die Einwohner 
an der Volkshochschule Offenburg. 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege
 
 

 

 
 

 

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 
 

 
 
 
 

 Förderung von kulturellen Vereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre Leistungen 
(Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) aber auch durch die 
Bereitstellung von Bauhofleistungen und kostenloser Überlassung der Festhalle für eine Veranstaltung 
pro Jahr 

 

 Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler 

 

 Verkauf von Büchern über Ortenberg 

 

 Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden 

 

 Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 

 

 
 

 
 

Rechnungsamt 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

397,05 100 100 

  34210000 Erträge aus Verkauf 397,05 100 100 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 397,05 100 100 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.842,09- 3.800- 3.300- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

0,00 1.000- 1.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

0,00 300- 300- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

2.842,09- 2.500- 2.000- 

17 - Transferaufwendungen 1.000,00- 2.200- 2.200- 

  43180010 Zuschüsse an Vereine 1.000,00- 2.200- 2.200- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.510,56- 1.600- 1.600- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 691,62- 700- 700- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

818,94- 900- 900- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.352,65- 7.600- 7.100- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

4.955,60- 7.500- 7.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 2.374,93- 2.000- 2.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 2.374,93- 2.000- 2.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

2.374,93- 2.000- 2.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

7.330,53- 9.500- 9.000- 

 

 

42220000 Erwerb von Fahnenmasten 
 
43180010 Jährliche Pauschalförderung für Vereine: 
  Dingeli Spättle     200 € 
  Freies Montenegro    200 € 
  Frauengemeinschaft St. Elisabeth  200 € 
  Frauentreff     200 € 
  VDK      200 € 
  Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle) 
 
44290010 Mitgliedsbeiträge: Historischer Verein, Landschaftserhaltungsverband, Landesverein 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 
 

 

 
 

 

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 

 

 
 
 
 

 Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden  

 

 Unterhaltung von Kirchenuhren und Glockenanlagen  

 
 

 
 
 
 

 

Rechnungsamt 
 

 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

942,44- 1.400- 1.400- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

352,24- 500- 500- 

  42410010 Aufwand für Strom 395,03- 700- 700- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 195,17- 200- 200- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 700- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 700- 

17 - Transferaufwendungen 0,00 300- 300- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 300- 300- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,68- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 1,68- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 944,12- 1.700- 2.400- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

944,12- 1.700- 2.400- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.812,72- 3.000- 3.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 1.812,72- 3.000- 3.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

1.812,72- 3.000- 3.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

2.756,84- 4.700- 5.400- 

 

 

42110000 Wartung der Kirchturmuhr und der Bühlwegbeleuchtung  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen
 
 

 

 
 

 

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum für die Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen      
und sonstigen Flüchtlingen 

 

 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlinge 
 
 

 
 

 
 

Hauptamt 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen
 
 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

35.900,47 32.400 26.000 

  34110000 Miete 35.900,47 32.400 26.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 765,03 0 0 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

765,03 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 36.665,50 32.400 26.000 

12 - Personalaufwendungen 90,55- 0 0 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

84,10- 0 0 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

6,45- 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

42.382,48- 50.800- 40.600- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

212,16- 7.000- 2.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

107,06- 1.000- 1.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

0,00 1.000- 1.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 17.510,01- 17.000- 13.500- 

  42410010 Aufwand für Strom 15.235,08- 16.000- 13.000- 

  42410020 Aufwand für Gas 4.053,74- 2.000- 4.000- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 2.104,95- 3.500- 3.000- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.525,00- 1.600- 1.300- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

860,59- 900- 1.000- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

590,24- 600- 600- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 183,65- 200- 200- 

15 - Abschreibungen 0,00 6.700- 9.200- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 6.700- 9.200- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50,73- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 50,73- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 42.523,76- 57.500- 49.800- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

5.858,26- 25.100- 23.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.414,52- 7.000- 4.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 1.414,52- 7.000- 4.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

1.414,52- 7.000- 4.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

7.272,78- 32.100- 27.800- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förder. v. Träg. d. Wohlfahrtspfl
 
 

 

  
 

 

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
 

 
 
 
 

 Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege                        

(DRK, Frühberatung Ortenaukreis) 

 Defizitbeteiligung an der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg 

 

 
 

 
 

 

Rechnungsamt 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förder. v. Träg. d. Wohlfahrtspfl
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23,22 0 0 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

23,22 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 23,22 0 0 

17 - Transferaufwendungen 449,04- 2.000- 2.000- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 449,04- 2.000- 2.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 449,04- 2.000- 2.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

425,82- 2.000- 2.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

425,82- 2.000- 2.000- 

 

 

43180000 DRK-Beitrag, Mitgliedsbeitrag Frühberatung Ortenaukreis,  
  Defizitbeteiligung an der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 
 

 

 
 

 

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und 
Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 
 

 
 
 
 

 Organisation und Durchführung von Seniorenweihnacht 

 Unterstützung von SoNO (Soziales Netzwerk Ortenberg) 

 Beratung und Unterstützung von Flüchtlingen bei der Integration  

 
 

 
 

 
 

Bürgermeister 
Hauptamt 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

1.023,00 71.500 1.500 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 1.023,00 71.500 1.500 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.023,00 71.500 1.500 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.117,36- 94.000- 1.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

1.117,36- 1.000- 1.000- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

0,00 93.000- 0 

17 - Transferaufwendungen 5.888,57- 2.700- 2.700- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.888,57- 2.700- 2.700- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00- 200- 200- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 200,00- 200- 200- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.205,93- 96.900- 3.900- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

6.182,93- 25.400- 2.400- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 825,71- 3.500- 3.500- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 825,71- 0 0 

  48110020 Aufwand Verrechnung 
Verwaltungskosten 

0,00 3.500- 3.500- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

825,71- 3.500- 3.500- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

7.008,64- 28.900- 5.900- 

 

 

31410000 Landeszuschuss Förderprogramm „Nichtinvestive Städtebauförderung“  für Atrium / Erzählcafe 
 
42710000 Aufwand für Seniorenweihnacht 
 
43180000 Zuschuss an SoNO für Atrium / Erzählcafe (Personalkosten + Sachkosten) 
 
44290010 Mitgliedsbeitrag an SoNO  
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31801000 Betreuung, Förderung und Integration der Flüchtlinge
 

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

40.080,60 0 0 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 40.080,60 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 40.080,60 0 0 

12 - Personalaufwendungen 10.202,12- 4.200- 3.800- 

  40110000 Beamte 0,00 1.600- 2.500- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

7.303,58- 1.000- 0 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

0,00 1.100- 1.100- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

726,42- 100- 0 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.407,09- 200- 0 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

765,03- 200- 200- 

17 - Transferaufwendungen 2.290,00- 2.000- 2.000- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.290,00- 2.000- 2.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28,90- 0 0 

  44310080 Internetkosten 28,90- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 12.521,02- 6.200- 5.800- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

27.559,58 6.200- 5.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

27.559,58 6.200- 5.800- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 
 

 

 
 

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit  
 

 
 
 
 

 Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen 

 

 Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms 

 

 Förderung und Unterstützung von Privatpersonen bei der Durchführung der deutsch-französischen 
Jugendbegegnung (Ferienfreizeitwoche für Kinder aus Stotzheim und Ortenberg) 

 

 Organisation und Durchführung der Sommerferien-Betreuung 

 

 
 
 

 
 

Sekretariat 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

362001 Kinder- und Jugendarbeit
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

3.739,64 0 0 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 3.739,64 0 0 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

5.726,00 2.500 5.000 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

5.726,00 2.500 5.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.465,64 2.500 5.000 

12 - Personalaufwendungen 0,00 0 13.500- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

0,00 0 10.000- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

0,00 0 1.000- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

0,00 0 2.500- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

9.665,53- 7.000- 5.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

3.477,89- 5.000- 3.000- 

  42710040 Aufwand für Veranstaltungen 6.187,64- 2.000- 2.000- 

17 - Transferaufwendungen 5.321,26- 5.400- 5.400- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 322,26- 400- 400- 

  43180010 Zuschüsse an Vereine 4.999,00- 5.000- 5.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 14.986,79- 12.400- 23.900- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

5.521,15- 9.900- 18.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 629,93- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 629,93- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

629,93- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

6.151,08- 9.900- 18.900- 

 

 

42710000 Sommerferienprogramm, Sommerferienbetreuung 
 
42710040 Deutsch-französische Jugendbegegnung 
 
431800010 Zuschüsse an Vereine: Jugendförderung
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 
 

 

 
 

 

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-
jährige 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen 

 

 Beteiligung der Gemeinde am Betriebskostendefizit des katholischen Kindergartens St. Elisabeth mit 
91 % 

 

 Übernahme der Kosten für Ortenberger Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden 
(Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG) 

 

 

 
 

Bürgermeister 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

402.839,00 473.100 478.400 

  31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. 
über 3 J. 

168.951,00 195.700 192.200 

  31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. 
unter 3 J. 

233.888,00 277.400 252.400 

  31410030 FAG Zuweisung für pädagog. 
Leitungszeit 

0,00 0 33.800 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.716,25 2.500 7.800 

  34820000 Erstattungen von Gemeinden 
und GV 

4.716,25 2.500 7.800 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 407.555,25 475.600 486.200 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

21.264,70- 23.000- 23.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 21.118,70- 23.000- 23.000- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

146,00- 0 0 

17 - Transferaufwendungen 1.001.989,04- 963.500- 1.212.800- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 500- 500- 

  43180020 Betriebskostenzuschuss an 
Kita 

1.001.989,04- 963.000- 1.212.300- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.705,17- 40.000- 42.500- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 19,85- 0 0 

  44520000 Erstattungen an Gemeinden 
(GV) 

41.685,32- 40.000- 42.500- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.064.958,91- 1.026.500- 1.278.300- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

657.403,66- 550.900- 792.100- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 4.197,97- 5.000- 5.000- 

  48110000 Aufw. a. int. 
Leistungsbeziehungen 

0,00 4.000- 4.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 4.197,97- 1.000- 1.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

4.197,97- 5.000- 5.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

661.601,63- 555.900- 797.100- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports
 
 

 

 
 

 

42.10.01 Sportförderung 
 

 
 
 
 

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse 
für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs) 

 

 

 
 

Bürgermeister 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

17 - Transferaufwendungen 4.809,68- 10.000- 9.000- 

  43180010 Zuschüsse an Vereine 4.809,68- 10.000- 9.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.809,68- 10.000- 9.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

4.809,68- 10.000- 9.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 5.000- 5.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 0,00 5.000- 5.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 5.000- 5.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

4.809,68- 15.000- 14.000- 

 

 

43180010 Jährliche Pauschalförderung für Vereine: 
  Sportverein        2.600 € 
  Tennisclub           500 € 
  Angelsportverein          200 € 
  Schützenverein          200 € 
  Turnverein: Zuschuss Winzerfest    2.500 € 
  Angelsportverein: Zuschuss Trinkwasseraufbereitungsanlage 1.000 € 
  Sachzuwendung (kostenlose Nutzung der Festhalle) 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder
 
 

 

 
 

 

42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote 
 

 
 
 
 

Unterhaltung vom Baggersee (Grubenentleerung, Abfallbeseitigung) 

 

 

 
 

Bauhofleiter

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

4.205,05- 3.600- 4.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

2.610,22- 2.000- 2.000- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.594,83- 1.600- 2.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.205,05- 3.600- 4.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

4.205,05- 3.600- 4.000- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 2.067,45- 1.000- 1.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 2.067,45- 1.000- 1.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

2.067,45- 1.000- 1.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

6.272,50- 4.600- 5.000- 

 

 

42410000 Grubenentleerung beim Anglerheim  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten
 
 

 

 
 

 

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 
42.41.02 Freisportanlagen 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle  

 

 Vermietung und Überlassung der Sporthalle für 
sportliche Nutzungen durch Dritte insbesondere durch 
Vereine  

 

 Bereitstellung der Sporthalle für den Schulsport und 
den Kindergarten 

 

 Betrieb und Unterhaltung vom Sportplatz 
 

 

 
 

 

Hauptamt  
Bauhof

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten 

42410100 Sporthalle

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 10.000 20.800 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 10.000 20.800 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

7.878,00 10.000 6.000 

  33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

7.878,00 10.000 6.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.727,29 1.000 1.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

1.727,29 1.000 1.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.605,29 21.000 27.800 

12 - Personalaufwendungen 10.411,02- 14.400- 9.300- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

7.987,95- 11.000- 7.000- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

251,11- 300- 300- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

2.171,96- 3.100- 2.000- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

59.895,11- 58.500- 60.400- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

11.278,49- 7.500- 7.000- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

1.693,48- 1.000- 1.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

5.140,12- 4.000- 4.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

1.035,32- 1.000- 1.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

0,00 1.000- 1.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

21,58- 500- 500- 

  42410010 Aufwand für Strom 8.816,50- 10.500- 11.000- 

  42410020 Aufwand für Gas 12.303,58- 11.000- 13.000- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 441,03- 1.000- 600- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 410,10- 400- 500- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 635,40- 1.000- 1.000- 

  42410060 Aufwand für 
Reinigungsunternehmen 

14.728,56- 16.000- 16.000- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

2.166,91- 2.300- 2.400- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

794,43- 800- 900- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 429,61- 500- 500- 

15 - Abschreibungen 0,00 72.800- 95.900- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 72.800- 95.900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542,53- 1.300- 1.300- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 47,01- 100- 100- 

  44410030 Wasserentnahmeentgelt 495,52- 1.200- 1.200- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 70.848,66- 147.000- 166.900- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

61.243,37- 126.000- 139.100- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 11.000 11.000 

  38110000 Erträge aus int. 
Leistungsbeziehungen 

0,00 11.000 11.000 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 6.493,48- 5.000- 5.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 6.493,48- 5.000- 5.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

6.493,48- 6.000 6.000 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

67.736,85- 120.000- 133.100- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten 

42410200 Sportplatz
 
 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 0 10.800 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 0 10.800 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.727,29 1.000 1.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

1.727,29 1.000 1.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.727,29 1.000 11.800 

12 - Personalaufwendungen 3.557,76- 4.000- 0 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

2.732,34- 3.000- 0 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

825,42- 1.000- 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

6.492,43- 5.000- 5.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

5.140,12- 4.000- 4.000- 

  42410010 Aufwand für Strom 1.352,31- 1.000- 1.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 23.400- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 23.400- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 495,52- 1.200- 1.200- 

  44410030 Wasserentnahmeentgelt 495,52- 1.200- 1.200- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.545,71- 10.200- 29.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

8.818,42- 9.200- 17.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 4.162,69- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 4.162,69- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

4.162,69- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

12.981,11- 9.200- 17.800- 

 

 

34880000 Erstattungen für Wasserentnahme vom Beregnungsbrunnen im Allmendgrün; Erstattung vom Sportverein 
für die Stromkosten der Flutlichtanlage 

 
42120000 Reinigung der Kunstrasenspielflläche 
 
42410010 Stromkosten vom Tiefbrunnen im Allmendgrün für Sportplatzberegnung  
 
44410030 Wasserpfennig für das entnommene Wasser aus dem Tiefbrunnen
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
 
 

 

 
 

 
 

51.10.01 Stadtentwicklung 
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung 
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung 
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan 
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen  
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote 
51.10.12 Städtebauliche Verträge 
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung 
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 
 

 
 
 
 

 Aufstellung von Bebauungsplänen 

 

 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des 
Landessanierungsprogramms) 

 

 Nachhaltige Ortsentwicklung 

 

 Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und 
Erschließungsverträge 

 

 Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 
 

Bürgermeister 
Bauamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
 

 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

24.376,00 156.000 166.000 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 24.376,00 156.000 166.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.414,65 11.500 17.000 

  34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 

0,00 11.500 17.000 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

9.414,65 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 33.790,65 167.500 183.000 

12 - Personalaufwendungen 24.932,55- 14.400- 20.400- 

  40110000 Beamte 0,00 5.800- 9.100- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

18.189,19- 3.300- 4.800- 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

0,00 3.800- 3.900- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

1.800,91- 300- 500- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

3.565,41- 700- 1.500- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

1.377,04- 500- 600- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

84.533,33- 329.600- 169.600- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

4.751,34- 230.000- 0 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

0,00 15.000- 5.000- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

8.906,03- 7.000- 83.000- 

  42910010 Aufstellung u. Änderung 
Bebauungspläne 

32.958,10- 47.600- 34.600- 

  42910020 LSP Honorar an STEG 37.917,86- 30.000- 47.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 420,00- 4.500- 4.500- 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 0,00 2.000- 2.000- 

  44520040 Erstattung 
Flächennutzungsplan 

0,00 2.000- 2.000- 

  44520050 Erstattung an 
Verwaltungsgemeinschaft 

420,00- 500- 500- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 109.885,88- 348.500- 194.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

76.095,23- 181.000- 11.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

76.095,23- 181.000- 11.500- 

 

 
31410000 LSP Zuschuss für Honorarkosten für STEG, 
  LSP Zuschuss für Abbruch Volksbankgebäude 
 Zuschuss Förderprogramm Quartierimpulse 
 
34870000 Erstattungen von Dritten für die Änderung der Bebauungspläne 
 
42710000 Öffentlichkeitsarbeit Umgestaltung Ortsdurchfahrt 
 
42910000 Förderprogramm Quartierimpulse   81.000 € 

Erstellung Lärmaktionsplan        2.000 € 
 
42910010 Änderung der Bebauungspläne: 
  Am Dorfplatz                 10.000 € 

Sommerhäldele        7.000 € 
  Hubergässle    10.600 € 
  Flst, Nr. 133                    4.000 € 
  Allmendgrün II      3.000 € 
                   34.600 € 
 
44520040  Anteil der Gemeinde für die Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
44520050 Erstattung an die Stadt Offenburg für die Tätigkeiten als Verwaltungsgemeinschaft                                                   
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
 
 
 

 

 
 

 

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS) 
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen 
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 
 

 
 
 
 

 Pflege eines Online-Geoinformationssystems  (webGIS) 

 Vermessung von Grundstücken  

 Tätigkeiten des Gutachterausschusses, Erstellung der Wertgutachten (Übertragung der Aufgaben des 
Gutachterausschusses ab 01.07.2019 auf die Stadt Offenburg)   

 Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Weiterführung der Kaufpreissammlung 
(Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses ab 01.07.2019 auf die Stadt Offenburg)   

 

 

 
 

Bauamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.377,04 0 0 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

1.377,04 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.377,04 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2.976,31- 3.000- 4.500- 

  42710050 Aufwand für EDV 2.976,31- 3.000- 4.500- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.520,07- 22.400- 23.000- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

300,00- 0 0 

  44310000 Geschäftsaufwendungen 1.220,07- 10.000- 10.000- 

  44520000 Erstattungen an Gemeinden 
(GV) 

0,00 12.400- 13.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.496,38- 25.400- 27.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

3.119,34- 25.400- 27.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

3.119,34- 25.400- 27.500- 

 

 

42710050 Fortführung und Aktualisierung Web-GIS, Baulastenkataster 
 
44310000 Vermessung von Grundstücken 
 
44520000 Kostenerstattung an die Stadt Offenburg für die Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung
 
 

 

 
 

 

52.10.01 Bauvoranfrage 
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren 
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 
52.10.11 Baulastenverzeichnis 
 

 
 
 
 

 Mitwirkung bei der Erteilung von Bauvorbescheiden durch die untere Baurechtsbehörde 

 

 Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren, wie die Antragsannahme, 
Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahme 

 

 Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Kenntnisgabeverfahren, wie die Prüfung verschiedener 
Voraussetzungen (Vollständigkeit Unterlagen, gesicherte Erschließung, Baulasten), Durchführung der 
Nachbarbeteiligungen 

 

 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 

 

 Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, 
Fortschreibung im Baulastenverzeichnis und Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 

 

 Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen 
außerhalb von Verfahren 

 

 

 

 
 

Bauamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

682,00 500 500 

  33110000 Verwaltungsgebühren 682,00 500 500 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 535,52 0 0 

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. 
Sozialversic 

535,52 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.217,52 500 500 

12 - Personalaufwendungen 7.204,69- 13.500- 23.100- 

  40110000 Beamte 0,00 5.400- 8.600- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

5.171,37- 3.000- 8.000- 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

0,00 3.600- 3.700- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

512,86- 300- 800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

984,94- 700- 1.400- 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Bedienstete 

535,52- 500- 600- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37,86- 0 0 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 37,86- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.242,55- 13.500- 23.100- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

6.025,03- 13.000- 22.600- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

6.025,03- 13.000- 22.600- 

 

33110000 Verwaltungsgebühren für Baulastenauskünfte, Kenntnisgabeverfahren, Negativzeugnisse, Kopien aus 
Bauakten  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung
 
 

 

 
 

 

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom 
 

 
 
 
 

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom abgebildet. 
Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss 
ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. 

 

 

 

 
 

Rechnungsamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 77.769,54 78.000 78.000 

  35110000 Konzessionsabgaben 77.769,54 78.000 78.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 77.769,54 78.000 78.000 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.595,36- 3.000- 0 

  44310040 Portogebühren 16,98- 0 0 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 5.578,38- 3.000- 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.595,36- 3.000- 0 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

72.174,18 75.000 78.000 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

72.174,18 75.000 78.000 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung
 
 

 

 
 

 

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 
 

 
 
 
 

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet. Für 
die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein 
Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. 

 

 

 

 
 

Rechnungsamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.844,02 5.600 6.000 

  35110000 Konzessionsabgaben 5.844,02 5.600 6.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.844,02 5.600 6.000 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

5.844,02 5.600 6.000 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

5.844,02 5.600 6.000 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung
 
 

 

 
 

 

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 
 

 
 
 
 

 Speicherung und Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser 

 

 Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes 
  

 Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz 

 

 Führung des Leitungskatasters 

 

 Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse 

 

 Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler 

 

 Gebührenveranlagung und Gebührenkalkulation 

 

 Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg 

 

 Mitglied im Zweckverband Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg / Ohlsbach 

 

 

 

 
 

Rechnungsamt 
Wassermeister 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 14.500 14.500 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 14.500 14.500 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

242.251,09 282.000 285.000 

  33210010 Wassergebühren 236.138,80 277.000 280.000 

  33210020 Kostenersätze für 
Hausanschlüsse 

6.112,29 5.000 5.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.498,31 3.000 1.600 

  34830000 Erstattungen von 
Zweckverbänden 

780,00 3.000 800 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

718,31 0 800 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 2,57 0 0 

  35210000 Erstattung von Steuern 2,57 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 243.751,97 299.500 301.100 

12 - Personalaufwendungen 600,00- 0 0 

  40190000 Sonstige Beschäftigte 600,00- 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

45.782,34- 61.600- 64.900- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

1.327,00- 3.000- 3.000- 

  42120040 Unterhaltung Leitungsnetz 27.714,68- 20.000- 20.000- 

  42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse 1.046,82- 13.000- 13.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

608,65- 2.000- 3.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

401,02- 4.700- 2.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 0,00 1.000- 6.000- 

  42410010 Aufwand für Strom 3.552,60- 3.400- 3.600- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 0,00 500- 600- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

884,99- 900- 1.000- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

1.396,72- 1.400- 1.400- 

  42510000 Haltung von Fahrzeugen 1.873,68- 2.000- 2.000- 

  42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-
Steuern 

895,14- 1.000- 1.000- 

  42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge 898,88- 1.500- 1.000- 

  42610010 Aus- und Fortbildung 1.560,00- 2.000- 2.000- 

  42610020 Dienst- und Schutzkleidung 324,07- 2.000- 2.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

1.559,50- 1.200- 1.200- 

  42710050 Aufwand für EDV 1.738,59- 2.000- 2.000- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

0,00 0 100- 

15 - Abschreibungen 0,00 77.000- 76.000- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 77.000- 76.000- 

17 - Transferaufwendungen 78.980,06- 83.000- 87.000- 

  43130000 Zuweisungen an 
Zweckverbände 

78.980,06- 83.000- 87.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.211,65- 6.100- 5.600- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 485,00- 500- 500- 

  44310010 Bürobedarf 0,00 100- 100- 

  44310020 Bücher und Zeitschriften 150,00- 500- 500- 

  44310030 Telefonkosten 141,12- 100- 100- 

  44310040 Portogebühren 238,42- 400- 400- 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 2.799,00- 3.000- 3.000- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 204,36- 500- 500- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

193,75- 1.000- 500- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 129.574,05- 227.700- 233.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

114.177,92 71.800 67.600 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 200 200 

  38110000 Erträge aus int. 
Leistungsbeziehungen 

0,00 200 200 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 69.061,26- 60.000- 62.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 58.235,39- 50.000- 50.000- 

  48110020 Aufwand Verrechnung 
Verwaltungskosten 

10.825,87- 10.000- 12.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

69.061,26- 59.800- 61.800- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

45.116,66 12.000 5.800 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen
 
 

 

 
 

 

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots 
 

 
 
 
 

In dieser Produktgruppe sind die Planung und die Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten 
Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.) abgebildet. Der Ortenaukreis hat eine Gesellschaft zum 
Aufbau der kreisweiten Breitbandinfrastruktur gegründet. Die Gesellschaft „Breitband Ortenau GmbH & Co. 
KG“ ist dafür zuständig, sowohl ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen des 
Ortenaukreises an Glasfaserleitungen – das Backbone Netz – aufzubauen, als auch innerörtlich die 
Breitbandnetze zu knüpfen.  

 

 

 

 
 

Bürgermeister 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen
 
 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.709,50- 2.000- 2.500- 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 0,00 0 500- 

  44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen, Bet., 

1.709,50- 2.000- 2.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.709,50- 2.000- 2.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

1.709,50- 2.000- 2.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

1.709,50- 2.000- 2.500- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft
 
 

 

  
 

 

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 
 

 
 
 
 

 

 Mitwirkung bei der Abwicklung und Durchführung der Abfallbeseitigung durch den Ortenaukreis 
(Ausgabe Abfallkalender, Verkauf rote Müllsäcke) 

 

 Zuschüsse für  Altpapiersammlungen 

 

 

 

 
 

Bürgerbüro  
Sekretariat

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.725,50 1.700 1.700 

  34820000 Erstattungen von Gemeinden 
und GV 

1.725,50 1.700 1.700 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.725,50 1.700 1.700 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

616,44- 1.000- 1.500- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

216,44- 500- 1.000- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

400,00- 500- 500- 

17 - Transferaufwendungen 311,10- 600- 600- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 311,10- 600- 600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 927,54- 1.600- 2.100- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

797,96 100 400- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 12.721,89- 12.000- 12.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 12.721,89- 12.000- 12.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

12.721,89- 12.000- 12.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

11.923,93- 11.900- 12.400- 

 

34820000 Erstattung vom Landkreis für die Mithilfe im Bereich der Abfallwirtschaft (0,50 € pro Einwohner)  
 
43180000 Zuschüsse an Vereine für Altpapiersammlung (0,05 € pro kg) 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung
 
 

 

 
 

 

53.80.01 Ableitung von Abwasser 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen 

 

 Gebührenveranlagung, Gebührenkalkulation 

 

 Durchführung der Eigenkontrollverordnung 

 

 Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen 

 

 Auskünfte aus dem Kanalkataster 

 

 Mitglied im Abwasserzweckverband Raum Offenburg 
 

 
 
 

 

53800100 Abwasserbeseitigung allgemein 
53800200 Regenwasserkanalisation 
53800300 Schmutzwasserkanalisation 
53800400 Mischwasserkanalisation 

 
 

 
 

 
 

Rechnungsamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Zugeordnete Kostenstellen 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 29.800 29.900 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 29.800 29.900 

5 + Entgelte für öffentliche Leist. oder Einricht. 292.208,69 314.000 317.000 

  33210030 Schmutzwassergebühren 198.660,20 220.000 223.000 

  33210040 Niederschlagswassergebühren 93.548,49 94.000 94.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 292.208,69 343.800 346.900 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

9.549,65- 42.300- 38.500- 

  42120040 Unterhaltung Leitungsnetz 6.210,33- 39.000- 35.000- 

  42410010 Aufwand für Strom 245,95- 300- 300- 

  42710050 Aufwand für EDV 3.093,37- 3.000- 3.200- 

15 - Abschreibungen 0,00 92.300- 89.000- 

  47000000 Planung bilanzielle Abschreib. 0,00 92.300- 89.000- 

17 - Transferaufwendungen 210.430,01- 233.000- 236.000- 

  43130010 Zuweisung an AZV - 
Abwasserabnahmepreis 

185.157,61- 208.900- 213.200- 

  43130020 Zuweisung an AZV - Zinsen 
Erstinvestit. 

45,71- 0 0 

  43130030 Zuweisung an AZV - Afa 
Erstinvestitionen 

11.767,63- 11.700- 11.700- 

  43130040 Zuweisung AZV Zinsen 
Eigenkapitalaussch. 

9.536,31- 8.400- 7.200- 

  43130050 Zuweisung an AZV - RW 
Behandlung 

3.922,75- 4.000- 3.900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.829,03- 3.700- 3.800- 

  44310030 Telefonkosten 260,33- 200- 300- 

  44310040 Portogebühren 283,73- 400- 400- 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 232,05- 2.000- 2.000- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

1.052,92- 1.100- 1.100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 221.808,69- 371.300- 367.300- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

70.400,00 27.500- 20.400- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 58.964,35 64.300 67.400 

  38110000 Erträge aus int. 
Leistungsbeziehungen 

58.964,35 64.300 67.400 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 16.506,27- 16.000- 18.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 4.249,24- 4.000- 4.000- 

  48110020 Aufwand Verrechnung 
Verwaltungskosten 

12.257,03- 12.000- 14.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

42.458,08 48.300 49.400 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

112.858,08 20.800 29.000 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen
 
 

 

 
 

 

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze 
54.10.02 Verkehrsausstattung 
54.10.03 Grün an Straßen 
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung 
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Straßen, Feldwege, 
Wirtschaftswege, Plätze und Brunnen 

 

 Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Brücken 

 

 Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 

 

 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende und umweltschonende LED-Beleuchtung 

 

 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen) 

 

 Abrechnung von Erschließungsbeiträgen 
 

 
 
 
 

54100100 Gemeindestraßen 
54100200 Feldwege und Wirtschaftswege 
54100300 Straßenbeleuchtung 
54100400 Brunnen 
 

 
 
 

 
Bauhof 
Rechnungsamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Zugeordnete Kostenstellen 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 
54100100  Gemeindestraßen
 
 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 
 
EUR 

Ansatz 
2020 
 
EUR 

Ansatz 
2021 
 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

9.948,70 9.700 9.700 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 9.948,70 9.700 9.700 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 95.800 73.000 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 95.800 73.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 0 0 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

200,00 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.148,70 105.500 82.700 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

8.746,90- 33.500- 33.500- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

6.772,44- 30.000- 30.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

232,34- 0 0 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

1.483,45- 3.000- 3.000- 

  42310010 Miete für Maschinen und 
Fahrzeuge 

48,46- 200- 200- 

  42410010 Aufwand für Strom 210,21- 300- 300- 

15 - Abschreibungen 0,00 163.000- 115.000- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 163.000- 115.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 633,55- 100- 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 183,55- 100- 0 

  44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche 

450,00- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 9.380,45- 196.600- 148.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

768,25 91.100- 65.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 81.694,51- 76.300- 82.400- 

  48110000 Aufw. a. int. 
Leistungsbeziehungen 

58.964,35- 64.300- 67.400- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 22.730,16- 12.000- 15.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

81.694,51- 76.300- 82.400- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

80.926,26- 167.400- 148.200- 

 
 

42120000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen 
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54100200 Feldwege und Wirtschaftswege

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 0 9.900 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 0 9.900 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 9.900 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

31.841,89- 20.000- 20.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

31.841,89- 20.000- 20.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 18.700- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 18.700- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39,00- 100- 100- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 39,00- 100- 100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 31.880,89- 20.100- 38.800- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

31.880,89- 20.100- 28.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 5.357,93- 10.000- 10.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 5.357,93- 10.000- 10.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

5.357,93- 10.000- 10.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

37.238,82- 30.100- 38.900- 

 

 

42120000 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege  
 
44290010 Mitgliedsbeitrag an badischen landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV)
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54100300 Straßenbeleuchtung

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

0,00 5.100 5.000 

  31300000 Sonstige allg. Zuweisungen 
Bund 

0,00 5.100 5.000 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 0 600 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 0 600 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 408,00 400 400 

  34810000 Erstattungen vom Land 408,00 400 400 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 408,00 5.500 6.000 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

33.262,14- 64.000- 64.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

12.955,71- 40.000- 40.000- 

  42710070 Aufwand Strom für 
Straßenbeleuchtung 

20.306,43- 24.000- 24.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 3.300- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 3.300- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 33.262,14- 64.000- 67.300- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

32.854,14- 58.500- 61.300- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 177,03- 1.000- 1.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 177,03- 1.000- 1.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

177,03- 1.000- 1.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

33.031,17- 59.500- 62.300- 

 

 

31300000 Zuschuss für Umrüstung auf LED-Beleuchtung 
 
42120000 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung: 25.000 € 

Unterhaltungspauschale für die Straßenbeleuchtung                 9.000 € 
sonstige Unterhaltungsmaßnahmen               6.000 €
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54100400 Brunnen

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 0 2.000 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 0 2.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 2.000 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

6.817,68- 5.500- 7.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

328,49- 500- 500- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 6.489,19- 5.000- 6.500- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 2.900- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 2.900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43,12- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 43,12- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.860,80- 5.500- 9.900- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

6.860,80- 5.500- 7.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 6.534,77- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 6.534,77- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

6.534,77- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

13.395,57- 5.500- 7.900- 

 

42120000 Unterhaltung der Dorfbrunnen 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 
 

 

 
 

 

54.50.01 Straßenreinigung 
54.50.02 Winterdienst 
 

 
 
 
 

 Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten 
Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen 

 

 Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes 

 

 Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, 
Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen 

 

 Beschaffung von Streumaterial 
 

 
 
 

 

Bauhof 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 
 

2019 
 

EUR 

Ansatz 
 

2020 
 

EUR 

Ansatz 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

12 - Personalaufwendungen 0,00 2.900- 2.900- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

0,00 2.300- 2.300- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

0,00 200- 200- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

0,00 400- 400- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

4.049,61- 6.000- 8.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

3.660,14- 4.000- 6.000- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

389,47- 2.000- 2.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.049,61- 8.900- 10.900- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

4.049,61- 8.900- 10.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 10.945,68- 13.000- 13.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 10.945,68- 13.000- 13.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

10.945,68- 13.000- 13.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

14.995,29- 21.900- 23.900- 

 

42120000 Straßenreinigung 
 
42810000 Streugut für den Winterdienst 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 
 

 

  
 

 

54.70.01 Förderung des ÖPNV 
 

 
 
 
 

 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 

 

 Bereitstellung und Bezuschussung von Anrufsammeltaxi 
 

 Beauftragung und Bezuschussung eines Rufautos 

 

 Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs 
 

 
 
 

 

Hauptamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 
 

2019 
 

EUR 

Ansatz 
 

2020 
 

EUR 

Ansatz 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.909,80 2.000 1.000 

  34820000 Erstattungen von Gemeinden 
und GV 

2.909,80 2.000 1.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.909,80 2.000 1.000 

17 - Transferaufwendungen 4.697,97- 10.200- 8.200- 

  43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi 2.347,20- 4.000- 2.000- 

  43170020 Zuschuss Rufauto 2.350,77- 2.000- 2.000- 

  43170030 Zuschuss Carsharing 0,00 4.200- 4.200- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.049,94- 4.100- 4.100- 

  44520000 Erstattungen an Gemeinden 
(GV) 

4.049,94- 4.100- 4.100- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 8.747,91- 14.300- 12.300- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

5.838,11- 12.300- 11.300- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

5.838,11- 12.300- 11.300- 

 

 

34820000 Bezuschussung vom Ortenaukreis für  Anrufsammeltaxi und für Rufauto 
 
43170030 Der Ansatz für das Carsharing ist mit einem Sperrvermerk versehen. 

44520000 Beteiligung der Gemeinde an der Finanzierung des Ortenautarifs 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen
 
 

 

 
 

 

54.90.01 Instandhaltung und Unterhaltung von öffentlichen WC-Anlagen 
 

 
 
 
 

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung des öffentlichen WC-Wagens auf dem 
Parkplatz beim Schloss Ortenberg 
 

 
 

 
 

Hauptamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 
 

2019 
 

EUR 

Ansatz 
 

2020 
 

EUR 

Ansatz 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

12 - Personalaufwendungen 1.823,54- 2.200- 2.200- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

1.400,89- 1.800- 1.800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

422,65- 400- 400- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

942,76- 1.400- 1.400- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 77,01- 500- 500- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

865,75- 900- 900- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 1.900- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 1.900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,90- 0 0 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 4,90- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.771,20- 3.600- 5.500- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

2.771,20- 3.600- 5.500- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 686,11- 0 0 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 686,11- 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

686,11- 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

3.457,31- 3.600- 5.500- 

 

 

42410080 Versicherung WC-Wagen  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 
 

 

 
 

 

55.10.01 Grün- und Parkanlagen 
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen  

 

 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und 
Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –
geräten 

 

 Verschönerung des Ortsbildes 

 

 

 

 
Bauhof 
 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100100 Grün- und Parkanlagen

 

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

1.050,00 0 0 

  31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. 
priv. Unter 

1.050,00 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.050,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

22.564,28- 16.600- 22.100- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

8.538,11- 8.000- 10.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

555,22- 500- 500- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

2.819,45- 3.000- 3.000- 

  42310010 Miete für Maschinen und 
Fahrzeuge 

2.663,85- 2.000- 2.500- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 28,51- 100- 100- 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 

7.959,14- 3.000- 6.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 448,82- 500- 500- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

448,82- 500- 500- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 23.013,10- 17.100- 22.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

21.963,10- 17.100- 22.600- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 73.438,89- 70.000- 74.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 73.438,89- 70.000- 74.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

73.438,89- 70.000- 74.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

95.401,99- 87.100- 96.600- 

 

 

42120000 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen 
 
42910000 Aufwand für Sicherheitsdienst als Schutz vor Vandalismus 



Gemeinde Ortenberg                Haushaltsplan 2021 
 

 -135-  

55100200 Freizeitanlagen und Spielplätze

 

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.275,09- 3.400- 4.400- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

1.176,58- 2.000- 3.000- 

  42310000 Mieten und Pachten 26,24- 100- 100- 

  42310010 Miete für Maschinen und 
Fahrzeuge 

26,20- 200- 200- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 46,07- 100- 100- 

  42710050 Aufwand für EDV 0,00 1.000- 1.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 4.800- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 4.800- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.275,09- 3.400- 9.200- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

1.275,09- 3.400- 9.200- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 12.555,29- 11.000- 12.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 12.555,29- 11.000- 12.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

12.555,29- 11.000- 12.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

13.830,38- 14.400- 21.200- 

 

 

42120000 Unterhaltung der Kinderspielplätze 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
 
 

 

 
 

 

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb wasserbaulicher Anlagen und 
kommunaler Gewässer  

 

 Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer 

 

 Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes 

 
 

 

 

 
 

Bauhofleiter 
 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 
 

2019 
 

EUR 

Ansatz 
 

2020 
 

EUR 

Ansatz 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

20.015,13- 17.500- 18.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

20.015,13- 17.500- 18.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 7.600- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 7.600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20.015,13- 17.500- 25.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

20.015,13- 17.500- 25.600- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 13.926,89- 10.000- 10.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 13.926,89- 10.000- 10.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

13.926,89- 10.000- 10.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

33.942,02- 27.500- 35.600- 

 

42120000 Unterhaltung der Wasserläufe  
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 
 

 

 
 

 

55.30.01 Reihengräber 
55.30.02 Wahlgräber 
55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe 
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen 
55.30.06 Erdbestattungen 
55.30.07 Einäscherung 
55.30.08 Urnenbeisetzungen 
55.30.09 Aus- und Umbettungen 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber 

 

 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen 
Grünflächen 

 

 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern 

 

 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden und den 
Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Bäume 

 

 Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren 
Bestattung dienen 

 

 Beisetzungsleistung, u.a. das Verbringen der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur 
Grabstelle sowie das Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen in der 
Grabstelle 

 

 Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der 
Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung 

 

 Erteilung von Grabmalgenehmigungen 

 
 
 
 

 

55300100 Friedhof allgemein 
55300200 Friedhofsanlage  
55300300 Bestattungen 
55300400 Leichenhalle 
55300500 Kriegsgräber 

 

 

 
 

Hauptamt

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Zugeordnete Kostenstellen 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 

26.221,38 23.200 24.200 

  33110000 Verwaltungsgebühren 225,00 200 200 

  33210050 Bestattungsgebühren 9.746,38 8.000 9.000 

  33210060 Grabnutzungsgebühren 10.205,00 10.000 10.000 

  33210070 Leichenhallengebühren 6.045,00 5.000 5.000 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 693,90 700 700 

  34800000 Erstattungen vom Bund 693,90 700 700 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 26.915,28 23.900 24.900 

12 - Personalaufwendungen 11.931,16- 15.300- 15.700- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

5.944,29- 8.300- 8.500- 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 

4.170,87- 4.400- 4.500- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

545,83- 800- 800- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.270,17- 1.800- 1.900- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

10.142,85- 22.200- 18.700- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

0,00 3.000- 3.000- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

4.340,55- 8.000- 5.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

0,00 500- 500- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

249,99- 4.000- 4.000- 

  42310010 Miete für Maschinen und 
Fahrzeuge 

2.247,30- 2.000- 2.000- 

  42410010 Aufwand für Strom 422,69- 500- 500- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 679,62- 1.000- 500- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 953,00- 1.000- 1.000- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 0,00 200- 200- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

176,06- 200- 200- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

98,15- 100- 100- 

  42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-
Steuern 

0,00 100- 100- 

  42610020 Dienst- und Schutzkleidung 539,95- 500- 500- 

  42710050 Aufwand für EDV 435,54- 1.000- 1.000- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

0,00 100- 100- 

15 - Abschreibungen 0,00 6.300- 8.700- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 6.300- 8.700- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 450,51- 400- 600- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

30,00- 0 200- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 370,53- 400- 400- 

  44310010 Bürobedarf 49,98- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 22.524,52- 44.200- 43.700- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

4.390,76 20.300- 18.800- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 47.760,14- 56.000- 56.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 47.760,14- 56.000- 56.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

47.760,14- 56.000- 56.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

43.369,38- 76.300- 74.800- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 
 

 

 
 

 

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 
 

 
 
 
 

 Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft 

 

 Bau Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt 

 

 Natur- und Biotopschutz 

 

 

 

 
 

Bürgermeister 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.348,41- 2.000- 0 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

451,01- 1.000- 0 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

859,90- 500- 0 

  42710040 Aufwand für Veranstaltungen 37,50- 500- 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.348,41- 2.000- 0 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

1.348,41- 2.000- 0 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

1.348,41- 2.000- 0 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft
 
 

 

 
 

 

55.50.01 Holzproduktion 
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 
55.50.03 Erhaltung und  Förderung der sozialen Funktion des Waldes 
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte 
 

 
 
 
 

 Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer 
Waldprodukte 

 

 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur-          
und Artenvielfalt  im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald          
und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen 

 

 Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, 
Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung 

 

 Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung 

 

 Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer 

 

 

 
 

Förster 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

0,00 0 1.900 

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0,00 0 1.900 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

3.931,16 7.500 5.000 

  34210000 Erträge aus Verkauf 3.931,16 7.500 5.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.931,16 7.500 6.900 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

3.869,51- 4.800- 2.500- 

  42120010 Unterhaltung der Waldwege 3.558,10- 3.500- 2.000- 

  42120020 Kulturkosten 0,00 900- 0 

  42310000 Mieten und Pachten 20,00- 100- 100- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

71,80- 100- 200- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 146,31- 200- 200- 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 
von sonst. V 

73,30- 0 0 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.894,23- 3.000- 3.100- 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 

30,00- 0 0 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 1.383,62- 1.400- 1.500- 

  44520000 Erstattungen an Gemeinden 
(GV) 

1.480,61- 1.600- 1.600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.763,74- 7.800- 5.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

2.832,58- 300- 1.300 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 806,73- 4.000- 2.500- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 806,73- 4.000- 2.500- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

806,73- 4.000- 2.500- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

3.639,31- 4.300- 1.200- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
 
 

 

 
 

 

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 
 

 
 
 
 

 Bereitstellung neuer Gewerbeflächen 

 

 Verbesserung der Standortfaktoren 

 

 Gewerbeflächenbedarfsplanung 

 

 Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke 

 

 Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

 

 Verbandsmitglied im Gewerbepark Raum Offenburg 

 

 Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau  

 

 

 

 
 

Bürgermeister 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.901,00 21.700 29.000 

  34830010 Erstattung GRO Grundsteuer 1.741,00 1.700 4.000 

  34830020 Erstattung GRO 
Gewerbesteuer 

37.160,00 20.000 25.000 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.901,00 21.700 29.000 

12 - Personalaufwendungen 0,00 0 3.600- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

0,00 0 2.700- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

0,00 0 300- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

0,00 0 600- 

17 - Transferaufwendungen 4.026,46- 14.700- 19.500- 

  43130000 Zuweisungen an 
Zweckverbände 

4.026,46- 4.700- 4.500- 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 10.000- 15.000- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.405,67- 8.500- 8.500- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 5.405,67- 8.500- 8.500- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 9.432,13- 23.200- 31.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

29.468,87 1.500- 2.600- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

29.468,87 1.500- 2.600- 

 

 

43130000 Die Gemeinde Ortenberg ist mit 5 % am Gewerbepark Raum Offenburg beteiligt. An den Gewerbepark ist 
eine Betriebskosten- und eine Zinsumlage zu entrichten.  

 
43180000 Zuschüsse an Gewerbetreibende für Einnahmeausfälle im Zuge der Umgestaltung der Ortsmitte  
 
44290010 Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), Mitgliedsbeitrag für die LEADER-Geschäftsstelle 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 
 

 

 
 

 

57.30.08 Festhallen und Festplätze 
 

 
 
 

 
 Privatrechtliche Vermietung der Festhalle für 

Veranstaltungen (z.B. Vereine, Geburtstage) 

 

 Bewirtschaftung und Unterhaltung der 
Festhalle 

 

 Bereitstellung der Festhalle zur Durchführung 
kultureller Veranstaltungen sowie 

 Bürgerversammlungen 

 

 
 
 

Hauptamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300800 Festhalle

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 400 400 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 400 400 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

155.994,42 51.800 4.300 

  34110000 Miete 2.859,35 5.000 2.500 

  34110010 Pacht 1.840,68 1.800 1.800 

  34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 

151.294,39 45.000 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 155.994,42 52.200 4.700 

12 - Personalaufwendungen 5.598,33- 3.600- 3.600- 

  40120000 Dienstaufwendungen 
Beschäftigte 

4.291,94- 2.700- 2.700- 

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse 
Beschäftigt 

251,11- 300- 300- 

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beschäftigte 

1.055,28- 600- 600- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

199.523,69- 75.000- 28.200- 

  42110000 Unterh. Grundst. und 
bauli.Anlagen 

170.977,41- 50.000- 5.000- 

  42110010 Unterhaltung der 
Heizungsanlagen 

527,45- 2.000- 2.000- 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens 

4.081,19- 2.700- 2.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

8.085,71- 3.500- 1.000- 

  42410000 Bewirtschaftung Grundstücke 
und bauliche 

122,54- 300- 300- 

  42410010 Aufwand für Strom 2.282,17- 3.200- 3.300- 

  42410020 Aufwand für Gas 3.582,74- 3.800- 3.900- 

  42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser 192,55- 500- 500- 

  42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung 683,50- 0 700- 

  42410050 Aufwand für Reinigungsmittel 871,66- 1.000- 1.500- 

  42410060 Aufwand für 
Reinigungsunternehmen 

6.307,63- 6.000- 6.000- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

1.108,70- 1.200- 1.200- 

  42410080 Aufwand für 
Sachversicherungen 

270,83- 300- 300- 

  42410090 Aufwand für Grundsteuer 429,61- 500- 500- 

15 - Abschreibungen 0,00 21.900- 20.900- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 21.900- 20.900- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.044,11- 1.000- 1.300- 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  44310030 Telefonkosten 230,70- 300- 300- 

  44310050 Rechts- und Beratungskosten 433,92- 600- 600- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 164,05- 100- 100- 

  44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., 
Unfall, Verm 

215,44- 0 300- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 206.166,13- 101.500- 54.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

50.171,71- 49.300- 49.300- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 11.754,45- 10.000- 10.000- 

  48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof 11.754,45- 10.000- 10.000- 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

11.754,45- 10.000- 10.000- 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

61.926,16- 59.300- 59.300- 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus
 
 

 
 
 
 

 Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung  

 

 Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von 
Infrastruktureinrichtungen und Angeboten 

 

 Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste 
 

 

 

 
Bürgerbüro 
 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

 
lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 

0,00 0 200 

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 0 200 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

98,45 0 0 

  34210000 Erträge aus Verkauf 98,45 0 0 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 833,00 0 0 

  34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

833,00 0 0 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 931,45 0 200 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

14.206,83- 8.100- 7.100- 

  42120000 Unterh. des sonst. 
unbeweglichen Vermöge 

11.315,63- 1.000- 1.000- 

  42220000 Erwerb von geringwertigen 
Vermögensgegen 

234,46- 2.000- 2.000- 

  42410070 Aufwand für 
Gebäudeversicherung 

40,38- 100- 100- 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwe 

2.616,36- 5.000- 4.000- 

15 - Abschreibungen 0,00 0 700- 

  47000000 Planung bilanzielle 
Abschreibung 

0,00 0 700- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 742,37- 800- 800- 

  44290010 Mitgliedsbeiträge 720,00- 800- 800- 

  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 22,37- 0 0 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 14.949,20- 8.900- 8.600- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

14.017,75- 8.900- 8.400- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

14.017,75- 8.900- 8.400- 

 

 

42220000 Beschilderung Ortenauer Weinpfad 
 
42710000 Werbemaßnahmen, Werbemaßnahmen Autobahnschild ,  Finanzierung der Fachkraft für Weintourismus, 

Anschaffung von Ortsprospekten, Ortsplänen, Rad- und Wanderkarten, etc. 
 
44290010 Mitgliedsbeiträge an Schwarzwaldverein, Naturpark Schwarzwald 
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Teilhaushalt 3 

Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Produktgruppe  

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
 
 

 

 
 

 

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
 

 
 
 
 

 Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) 

 

 Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer 

 

 Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale 
Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) 

 

 von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) 

 

 
 

 
 

Rechnungsamt 
 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
 

 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis 

 

2019 
 

EUR 

Ansatz 

 

2020 
 

EUR 

Ansatz 

 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 4.897.002,19 4.211.500 4.213.900 

  30110000 Grundsteuer A 19.477,50 19.500 19.000 

  30120000 Grundsteuer B 399.689,58 390.000 410.000 

  30130000 Gewerbesteuer 1.797.317,47 1.100.000 1.200.000 

  30210000 Gemeindeanteil 
Einkommensteuer 

2.315.095,83 2.347.100 2.206.500 

  30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 184.437,81 166.000 191.300 

  30320000 Hundesteuer 11.220,00 11.300 11.100 

  30510000 Leistungen nach dem 
Familienleist.ausgl. 

169.764,00 177.600 176.000 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 

1.133.842,30 1.265.100 822.200 

  31110000 Schlüsselzuweisungen vom 
Land 

800.900,20 931.700 539.000 

  31110010 Kommunale 
Investitionspauschale 

332.942,10 333.400 283.200 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.030.844,49 5.476.600 5.036.100 

17 - Transferaufwendungen 2.896.705,34- 2.386.400- 2.789.000- 

  43410000 Gewerbesteuerumlage 583.133,26- 0 165.800- 

  43710000 FAG-Umlage 1.053.898,00- 1.083.800- 1.186.600- 

  43720000 Kreisumlage 1.259.674,08- 1.302.600- 1.436.600- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.896.705,34- 2.386.400- 2.789.000- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

3.134.139,15 3.090.200 2.247.100 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

3.134.139,15 3.090.200 2.247.100 
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THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 
 

 

 
 

 

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschat 
 

 
 
 
 

 Zinserträge aus Festgeldanlagen 

 

 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundene Unternehmen und Beteiligungen 

 

 Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite 

 

 
 

 
 

Rechnungsamt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelprodukte 

Produktbeschreibung 

Produktverantwortung 
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THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 

 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Ansatz 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 5.192,79 5.000 4.500 

  36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 98,96 0 0 

  36510000 Ertäge aus Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh 

5.093,83 5.000 4.500 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.192,79 5.000 4.500 

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 36.642,15- 36.700- 35.400- 

  45170000 Zinsaufwendungen an 
Kreditinstitute 

33.050,58- 31.100- 30.000- 

  45180000 Zinsaufwendungen an 
s.inl.Bereiche 

2.719,98- 2.600- 2.400- 

  45930020 Aufwand aus Negativzinsen 871,59- 3.000- 3.000- 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 36.642,15- 36.700- 35.400- 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

31.449,36- 31.700- 30.900- 

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 
Ergebnis 

0,00 0 0 

29 = Veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf/-überschuss 

31.449,36- 31.700- 30.900- 
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30.06.2019 30.06.2018 Differenz

3.458 3.454 4

Vorjahr

Planzahlen

I.    Zuweisungen

A.  Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Steuerkraftsumme 5.040.660,00 € 4.580.633,00 € 460.027,00 €          

2.1 Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente) Kopfbetrag Einw ohner

1.415,2 3.458

Kopfbetrag Einw ohner

2.2 Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente) 35,2 3.458

4.866.062,00 € 149.420,60 €          

Grundsteuer A (Istaufkommen 2019): 19.413 € * 195 / 350 10.816,00 € 10.859,00 €

Grundsteuer B (Istaufkommen 2019): 396.771 € * 185 / 330 222.432,00 € 219.028,00 €

Gew erbersteuer (Istaufkommen 2019): 2.024.468 € * 290 / 330 1.779.078,00 € 1.480.788,00 €

Gew erbesteuerumlage (Istaufkommen 2019): 2.024.468 € * 64,0 / 330 -392.624,00 € -349.772,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 6.808.332.836 € * 0,0003390 2.308.025,00 € 2.117.138,00 €

Zuw eisungen nach § 29a FAG: 504.909.037 € * 0,0003390 171.164,00 € 159.349,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 183.144 € * 80% 146.515,00 € 95.212,00 €

3. Steuerkraftmesszahl 4.245.406,00 € 3.732.602,00 € 512.804,00 €          

4. Schlüsselzahl: (A2-A3) 770.076,60 € 1.133.460,00 € 363.383,40 €-          

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 70% * 770.077 € 539.054,00 € 793.422,00 € 254.368,00 €-          

6. Berechnung Sockelgarantie 60% * 5.015.483 € 3.009.289,56 € 2.919.637,20 €

- Steuerkraftmesszahl 4.245.406,00 € 3.732.602,00 €

-1.236.116,44 € -812.964,80 € 423.151,64 €-          

7. Sockelgarantie (nur bei pos. Differenzbetrag) 30% 0,00 € 0,00 €

KST 6110 0000 SK 3111 0000 539.054,00 € 793.422,00 € 254.368,00 €-          

B. Investitionspauschale

Investitionspauschale pro gewichtetem Einwohner 78,00 €           

Steuerkraftsumme Landesdurchschn. 1.699,00 €       je Ew

Steuerkraftsumme Ortenberg 1.457,68 €       je Ew

%-Anteil am Landesdurchschnitt 85,80

gewichteter Einwohnerwert 1,05

gewichteter Einwohnzahl 3.631

KST 6110 0000 SK 3111 0010 3.631 * 78,00 € 283.218,00 € 329.147,00 € 45.929,00 €-           

C. Verkehrslastenausgleich 

a) Gemeindeverbindungsstraßen

KST 5410 0100 SK 3141 0000 2 km * 2.500 € 5.000,00 € 5.000,00 € -  €                     

b) Pauschale Zuweisungen

KST 5410 0100 SK 3141 0000 566 ha * 8,40 € 4.754,00 € 4.754,00 € -  €                     

D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil Schlüsselzahl

KST 6110 0000 SK 3021 0000 6.509.000.000 € * 0,000339 2.206.551,00 € 2.341.399,90 € 134.848,90 €-          

E. Familienleistungsausgleich

Anteil Schlüsselzahl

KST 6110 0000 SK 3051 0000 519.200.000 € * 0,000339 176.008,80 € 171.841,25 € 4.167,55 €             

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil Schlüsselzahl

KST 6110 0000 SK 3022 0000 1.194.000.000 € * 0,0001603 191.398,20 € 161.903,00 € 29.495,20 €           

3.405.984,00 € 3.807.467,15 € 401.483,15 €-          

Kommunaler Finanzausgleich 2021

Haushaltsjahr 2021 Differenz

(auf der Grundlage des Haushaltserlasses u. Mitteilung Statist. LA BW)

GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN

*

* 4.893.761,00 €

121.721,60 €

5.015.482,60 €Bedarfsmesszahl gesamt
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II.  Umlagen

G. Finanzausgleichsumlage

Erhöhungsbetrag

Berechnung Umlagesatz: 22,10% 1,4400% 23,5400%

Steuerkraftsumme Umlagesatz

KST 6110 0000, SK 4371 0000 5.040.660 €     * 23,5400% 1.186.571,00 € 1.056.294,00 € 130.277,00 €          

H. Gewerbesteuerumlage

Umlagesatz Hebesatz

KST 6110 0000, SK 4341 0000 1.200.000 €     * 35,0 / 330 127.272,00 € 226.666,00 € 99.394,00 €-           

  

I. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Hebesatz

KST 6110 0000, SK 4372 0000 5.040.660 €     * 28,50% 1.436.588,10 € 1.259.674,08 € 176.914,02 €          

Finanzplan

GESAMTSUMME UMLAGEN 2.750.431,10 € 2.542.634,08 € 207.797,02 €          

III. Gesamtsummen

Zuweisungen 3.405.984,00 € 3.807.467,15 € 401.483,15 €-          

Umlagen 2.750.431,10 € 2.542.634,08 € 207.797,02 €          

Unterschiedsbetrag 655.552,90 € 1.264.833,07 € 609.280,17 €-          

Grundbetrag
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Darlehensübersicht 
 

1. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 389 030

Darlehensursprung: 120.000,00 €

Tilgungssatz: 6,00% Zinsfestschreibung bis: 30.11.2021

Zinssatz: 2,73% Restlaufzeit bis vorraussichtlich: 30.6.2025

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 43.818,06 €           2.619,00 €          299,06 €              2.319,94 €          41.498,12 €         

II. 41.498,12 €           2.619,00 €          283,22 €              2.335,78 €          39.162,34 €         

III. 39.162,34 €           2.619,00 €          267,28 €              2.351,72 €          36.810,62 €         

IV. 36.810,62 €           2.619,00 €          251,23 €              2.367,77 €          34.442,85 €         

Gesamt 10.476,00 €        1.100,79 €          9.375,21 €          

2. WL Bank Nr. 500 593 500

Darlehensursprung: 100.000,00 €

Tilgungssatz: 6,00% Zinsfestschreibung bis: 30.3.2027

Zinssatz: 2,13% Restlaufzeit bis: 30.3.2027

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 46.040,95 €           2.032,50 €          245,17 €              1.787,33 €          44.253,62 €         

II. 44.253,62 €           2.032,50 €          235,65 €              1.796,85 €          42.456,77 €         

III. 42.456,77 €           2.032,50 €          226,08 €              1.806,42 €          40.650,35 €         

IV. 40.650,35 €           2.032,50 €          216,46 €              1.816,04 €          38.834,31 €         

Gesamt 8.130,00 €          923,36 €              7.206,64 €          

3. WL Bank Nr. 500 593 501

Darlehensursprung: 250.000,00 €

Tilgungssatz: 3,00% Zinsfestschreibung bis: 30.12.2036

Zinssatz: 3,06% Restlaufzeit bis: 30.12.2036

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 189.379,76 €        3.787,50 €          1.448,76 €          2.338,74 €          187.041,02 €       

II. 187.041,02 €        3.787,50 €          1.430,86 €          2.356,64 €          184.684,38 €       

III. 184.684,38 €        3.787,50 €          1.412,84 €          2.374,66 €          182.309,72 €       

IV. 182.309,72 €        3.787,50 €          1.394,67 €          2.392,83 €          179.916,89 €       

Gesamt 15.150,00 €        5.687,13 €          9.462,87 €          

4. KfW Bankengruppe Nr. 6 738 458

Darlehensursprung: 15.000,00 €

Tilgungssatz: 10,00% Zinsfestschreibung bis: 15.2.2023

Zinssatz: 0,32% Restlaufzeit bis: 15.2.2023

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 3.632,00 €             408,91 €             2,91 €                  406,00 €             3.226,00 €            

II. 3.226,00 €             408,58 €             2,58 €                  406,00 €             2.820,00 €            

III. 2.820,00 €             408,26 €             2,26 €                  406,00 €             2.414,00 €            

IV. 2.414,00 €             407,93 €             1,93 €                  406,00 €             2.008,00 €            

Gesamt 1.633,68 €          9,68 €                  1.624,00 €          

2021

2021

2021

2021
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5. WL Bank Nr. 500 593 502

Darlehensursprung: 340.000,00 €

Tilgungssatz: 2,12% Zinsfestschreibung bis: 30.03.2040

Zinssatz: 3,20% Restlaufzeit bis: 30.03.2040

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 272.025,84 €        4.352,00 €          1.441,74 €          2.910,26 €          269.115,58 €       

II. 269.115,58 €        4.352,00 €          1.426,31 €          2.925,69 €          266.189,89 €       

III. 266.189,89 €        4.352,00 €          1.410,81 €          2.941,19 €          263.248,70 €       

IV. 263.248,70 €        4.352,00 €          1.395,22 €          2.956,78 €          260.291,92 €       

Gesamt 17.408,00 €        5.674,08 €          11.733,92 €       

6. Landesbank B.-W. Nr. 616 243 472

Darlehensursprung: 1.000.000,00 €

Tilgungssatz: 2,50% Zinsfestschreibung bis: 30.12.2037

Zinssatz: 1,57% Restlaufzeit bis:

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 916.808,77 €        10.175,00 €        3.598,47 €          6.576,53 €          910.232,24 €       

II. 910.232,24 €        10.175,00 €        3.572,66 €          6.602,34 €          903.629,90 €       

III. 903.629,90 €        10.175,00 €        3.546,75 €          6.628,25 €          897.001,65 €       

IV. 897.001,65 €        10.175,00 €        3.520,73 €          6.654,27 €          890.347,38 €       

Gesamt 40.700,00 €        14.238,61 €        26.461,39 €       

7. KfW Bankengruppe Nr. 19 173 325

Darlehensursprung: 350.000,00 €

Tilgungssatz: 3,00% Zinsfestschreibung bis: 15.02.2028

Zinssatz: 0,60% Restlaufzeit bis: 15.11.2047

Jahr Quartal Anfangsstand Annuität Zinsrate Tilgungsrate Endstand

I. 314.996,00 €        3.389,49 €          472,49 €              2.917,00 €          312.079,00 €       

II. 312.079,00 €        3.385,12 €          468,12 €              2.917,00 €          309.162,00 €       

III. 309.162,00 €        3.380,74 €          463,74 €              2.917,00 €          306.245,00 €       

IV. 306.245,00 €        3.376,37 €          459,37 €              2.917,00 €          303.328,00 €       

Gesamt 13.531,72 €        1.863,72 €          11.668,00 €       

2021

2021

2021
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Bank Darlehen
Stand       

01.01.2021
Annuität Zinsaufwand Tilgung

Stand           

31.12.2021

Sparkasse 6000 389 030 43.818,06 €           10.476,00 €        1.100,79 €          9.375,21 €          34.442,85 €         

WL Bank 500 593 500 46.040,95 €           8.130,00 €          923,36 €              7.206,64 €          38.834,31 €         

WL Bank 500 593 501 189.379,76 €        15.150,00 €        5.687,13 €          9.462,87 €          179.916,89 €       

KfW 6 738 458 3.632,00 €             1.633,68 €          9,68 €                  1.624,00 €          2.008,00 €            

WL Bank 500 593 502 272.025,84 €        17.408,00 €        5.674,08 €          11.733,92 €       260.291,92 €       

Landesbank 616 243 472 916.808,77 €        40.700,00 €        14.238,61 €        26.461,39 €       890.347,38 €       

KfW 19 173 325 314.996,00 €        13.531,72 €        1.863,72 €          11.668,00 €       303.328,00 €       

1.786.701,38 €   107.029,40 €   29.497,37 €     77.532,03 €     1.709.169,35 €  

516,69 € 494,27 €

Gesamtdarstellung

Gesamt

Stand  01.01.2021 Stand  31.12.2021
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Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digi-

talisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 

2021 ff. 

 

Anlagen 

Orientierungsdaten für die Jahre 2021 ff. 

Verteiler 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anbei übersenden wir Ihnen die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Fi-

nanzplanung in den Jahren 2021 ff. Wir weisen darauf hin, dass sich gegenüber dem Ent-

wurf der Orientierungsdaten, den wir mit Schreiben vom 06.10.2020 den kommunalen 

Landesverbänden im Rahmen des Anhörungsverfahrens übermittelt hatten, noch folgende 

Änderung bei Ziffer 4.1.1 „Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)“ ergeben hat: Die 

durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 

1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner (nicht 1.669 Euro). 

 

Wie in den Vorjahren soll mit Blick auf die veränderte Nutzung von Informationsmedien 

und aus Kostengründen auf eine gedruckte Veröffentlichung als amtliche Bekanntma-

chung verzichtet werden. 
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Die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 

2021 ff. werden als PDF-Dokument in das Internetangebot des Innenministeriums unter 

dem Link http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infoma-

terial/ (Pfad: Startseite > Land & Kommunen > Starke Kommunen > Infomaterial) sowie 

unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen http://fm.baden-wuerttem-

berg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/ (Pfad: Startseite > Haushalt & 

Finanzen > Haushalt > Kommunalfinanzen) eingestellt. 

 

Wie in den Vorjahren bittet das Innenministerium die kommunalen Landesverbände, die 

Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung über ihre elektroni-

schen Medien an ihre Mitglieder weiterzuleiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Sibylle Müller 
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Verteiler 

 

 
Gemeindetag 
Baden-Württemberg 
 
Städtetag 
Baden-Württemberg 
 
Landkreistag 
Baden-Württemberg 
 
Regierungspräsidien 
- Referate 14 - 
 
Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg 
 
 
nachrichtlich: 
 
Ministerium für Finanzen 
 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
 
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

 



 

 

 

Orientierungsdaten 

des Ministeriums für Finanzen und des  

Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 

zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff 

vom 14. Oktober 2020 - Az.: 2-2231/81 

 

 

 

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Mig-

ration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Fol-

gendes hin:  

 

 

1. Allgemeine Hinweise  

 

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-

schätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen 

für die Jahre 2020 bis 2024.  

 

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interims-

projektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die 

erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung abbildet.  

 

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutli-

chen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird 

ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. 

Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von 

-4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 

2022 bis 2024 projiziert. 

 

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage 

für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen 

der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 ange-

passt: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter 

von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 

2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % 
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gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen 

Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet. 

 

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:  

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaet-

zungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html  

 

 

2. Orientierungsdaten 

 

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindli-

che Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Da-

ten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung so-

wie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zu-

treffenden Einzelwerte zu ermitteln.  

 

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen ba-

sieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie 

beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschät-

zung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden 

Änderungen aufgrund der Entwürfe 

 

§ für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpas-

sung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 

2. FamEntlastG),  

§ für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpas-

sung weiterer steuerlicher Regelungen,  

§ für das Jahressteuergesetz 2020 sowie 

§ für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. Sep-

tember 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858). 

 

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 

2021 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden 

werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2020 verwendet. 

 

 

3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff 

 

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach 

der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln. 
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  2021 2022 2023 2024 

  Steuerschätzung September 2020* 

  in Mio. Euro 

Grundsteuer A 46 46 45 45 

Grundsteuer B 1.776 1.793 1.809 1.825 

Gewerbesteuer (netto)  6.515 6.782 7.070 7.502 

Gemeindeanteil an der 
Lohnsteuer, Einkommens-
teuer und Abgeltungs-
steuer 

6.721 7.066 7.495 7.948 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

1.192 1.059 1.083 1.107 

Sonstige Steuern ** 334 359 369 374 

Summe Steuereinnah-
men 

16.584 17.105 17.871 18.801 

* In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen 
Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. 
FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Rege-
lungen und das Jahressteuergesetzes 2020 noch nicht berücksichtigt. 
**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben 
 
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 

 

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtli-

chen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im 

Jahr 2021 voraussichtlich 35 %. 

 

 

4. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021 

 

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen  

 

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 

 

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwoh-

nerin und Einwohner betragen. 

 

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt vo-

raussichtlich 1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner. 
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4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemein-

den (§ 5 FAG) 

 

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzu-

weisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl ei-

ner Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der 

Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Ein-

wohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein 

gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. 

 

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach 

der Einwohnerzahl. 

 

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich  

 

§ für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 

3 FAG)1 ergeben: 

 
Gemeinden mit 

 

Euro je Einwohnerin 

oder Einwohner 

3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern 1.405,00 

10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.545,50 

20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.643,90 

50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.756,30 

100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.896,80 

200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 2.177,80 

500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 2.515,00 

600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern 2.613,30 

 

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die ent-

sprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerunde-

ten Beträge. 

 
  

                                            
1 In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858 
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§ für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 

4 FAG)2 ergeben: 

 

Gemeinden mit einer Fläche von 

 

Euro je Einwohnerin 

oder Einwohner 

4 000 m2 oder weniger je Einwohnerin und Ein-

wohner 35,20 

10 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 38,70 

15 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 42,20 

20 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 49,20 

25 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 56,20 

mehr als 30 000 m2 je Einwohnerin und Ein-

wohner 63,30 

 

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin 

und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 

0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge. 

 

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG) 

 

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 145 Euro je Ein-

wohnerin und Einwohner betragen.  

 

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) 

 

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer 

Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 737 Euro je Einwohnerin und Ein-

wohner betragen.  

 

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG) 

 

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro betragen. Der 

Betrag wird nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des 

Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. 

 

                                            
2 In der Fassung gemäß Gesetzentwurf Drucksache 16/8858 
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4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG) 

 

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens je-

doch 32 %. 

 

4.4 Sonstige Zuweisungen 

 

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Gro-

ßen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften 

 

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 

2021 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.  

 

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG) 

 

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unver-

ändert 38,85 %. 

 

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungs-

gesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Pros-

tituiertenschutzgesetz) 

 

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 497,7 

Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den 

in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.  
 

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)  

 

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG) 

 

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel wer-

den im Jahr 2021 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung 

gewährt.  

 

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) 

 

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums 

und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung ist er-

stellt. Die kommunalen Landesverbände wurden angehört. Die Verordnung soll 

zeitnah ausgefertigt werden. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 gegen-

über dem Jahr 2020 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
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Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 

10 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen 

+ 0 %

Gymnasien und Klassen 11 bis 13  

der Gemeinschaftsschulen 

+ rd. 6 %

Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen + rd. 10 %

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-

tren, Förderschwerpunkt Lernen 

+ rd. 1,3 %.

 

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG) 

 

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro. 

 

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG) 

 

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2021 voraussichtlich 17 Cent je 

kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen. 
 

4.4.6 Verkehrslastenausgleich 

 

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG 

 

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG 

betragen voraussichtlich: 
 

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro, 

- für Ortsdurchfahrten im Zuge von  
 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6.100 Euro, 

- für Kreisstraßen der Stadtkreise 
 (ohne Ortsdurchfahrten) 3.600 Euro, 

- für abgestufte Landesstraßen 6.700 Euro; 
 

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG be-

tragen voraussichtlich: 
 

- für jeden ersten Kilometer 7.600 Euro, 

- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.500 Euro, 

- für jeden weiteren Kilometer 11.400 Euro, 

- für abgestufte Landesstraßen 13.000 Euro. 
 

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG 
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Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeinde-

fläche. 
 
 

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 

FAG) 

 

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.  
 

4.4.7 Kinderbetreuung 

 

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)  

 

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 895,6 Millio-

nen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem 

Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht 

das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das 

Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend.  
 

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) 

 

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförde-

rung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermitt-

lung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags 

je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder 

ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßge-

bend.  

 

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des 

Jahres 2020 zu Grunde zu legen. 
 

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerin-

nen und Ausländern (§ 29 d FAG) 

 

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerin-

nen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen 

Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen. 

 

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG) 
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Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kinder-

tagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 

147,3 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Ab-

satz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Ge-

meinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die 

Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahres-

betrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.  

 

4.5 Bemessungsgrundlagen 

 

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grund-

lage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichs-

gesetz mitteilen. 

 

5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 

2022 bis 2024  

 

5.1 Familienleistungsausgleich 

 

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im September 2020 wie folgt prognos-

tiziert: 

 

  2022 2023 2024 

  in Mio. Euro 

Familienleistungsausgleich 547 564 581 

 

5.2 Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im 

Jahr 2022 

 

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach 

der Einwohnerzahl. 
 



M I N I S T E R I U M  F Ü R  F I N A N Z E N   
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G  

 
Postfach 10 14 53    70013 Stuttgart 

E-Mail: poststelle@fm.bwl.de 
Telefax: 0711 123-4791 

 
 
 
 

 
 
nachrichtlich: 
Ministerium für Inneres,  
Digitalisierung und Migration 
Baden-Württemberg 
 
Staatsministerium 
Baden-Württemberg 
 
 
 
Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Mi-

nisteriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- 

und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. auf Basis der November-Steuerschät-

zung 2020; Schreiben des Innenministeriums vom 14. Oktober 2020   

 
Anlagen 
1 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Orientie-

rungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. wie 

folgt fortgeschrieben: 

Stuttgart 20. November 2020 
Durchwahl  0711 123- Frank Hämmerle 

Name 0711 123-4349 
Aktenzeichen: 2-2241/85 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

Gemeindetag 
Baden-Württemberg 
 
Landkreistag 
Baden-Württemberg 
 
Städtetag 
Baden-Württemberg 
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1. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff. gemäß der bundesweiten Steuerschät-

zung 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Steuerschätzung November 2020* 

   in Mio. Euro 

Grundsteuer A 46 45 45 44 44 43 

Grundsteuer B 1.760 1.772 1.783 1.795 1.807 1.819 

Gewerbesteuer (netto) 5.650 6.484 6.812 7.029 7.397 7.667 

Gemeindeanteil an der Lohn-
steuer, Einkommensteuer und 
Abgeltungssteuer 

6.395 6.687 7.019 7.423 7.859 8.276 

Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer 

1.251 1.194 1.065 1.085 1.103 1.121 

Sonstige Steuern * 281 338 351 359 368 373 

Summe Steuereinnahmen 15.383 16.520 17.075 17.735 18.578 19.299 

*In der bundesweiten Steuerschätzung wurden die Auswirkungen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Ände-
rungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerli-
cher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbe-
träge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetz 2020 noch nicht berücksichtigt. 
**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben 
 
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 

 

2. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021 

 

Auf die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanz-

ausgleich im Jahr 2021 ergeben sich nachstehende Auswirkungen. 

 

Hinweis: 

Aus Vorsorgegründen wurde das Steueraufkommen des Landes und entsprechend 

die Verbundbeteiligung der Kommunen um die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der 

Steuerschätzung noch nicht in Kraft getretenen und bei der bundesweiten Steuer-

schätzung nicht berücksichtigten Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz 

zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 

Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur 

Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher 
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Regelungen und für das Jahressteuergesetz 2020 bereinigt. Vgl. hierzu die Veröffent-

lichungen auf der Homepage des Finanzministeriums unter https://fm.baden-wuert-

temberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Steu-

ern/A2Nov2020.pdf. 
 

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen  

 

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 
 

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 78 Euro je Einwohne-

rin und Einwohner betragen. 

 

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden  

(§ 5 FAG) 

 

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich vo-

raussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben: 

 

 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Absatz 3 FAG): 

 
Gemeinden mit 

 

Euro je Einwohnerin 

oder Einwohner 

3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern 1.406,00 

10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.546,60 

20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.645,10 

50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.757,50 

100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 1.898,10 

200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 2.179,30 

500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 2.516,80 

600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern 2.615,20 

 

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entspre-

chenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Be-

träge. 

 

 

 Bedarfsmesszahl B (§ 7 Absatz 4 FAG): 
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Gemeinden mit einer Fläche von 

 

Euro je Einwohnerin 

oder Einwohner 

4 000 m2 oder weniger je Einwohnerin und Ein-

wohner 35,20 

10 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 38,70 

15 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 42,20 

20 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 49,30 

25 000 m2 je Einwohnerin und Einwohner 56,30 

mehr als 30 000 m2 je Einwohnerin und Ein-

wohner 63,30 

 

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und 

Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro 

nach oben gerundeten Beträge. 

 

2.1.3. Kompensationsmittel für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei den 

Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 39 Absatz 40 FAG) 

 

Die vorläufige Verteilung der Kompensationsmittel nach § 39 Absatz 40 FAG für die 

Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüssel-

zuweisungen auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 ergibt 

sich aus der Anlage.  

 

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) 
 

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Aus-

schüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 738 Euro je Einwohnerin und Einwoh-

ner betragen. 

 

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG) 
 

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 519,2 Mio. Euro betragen.  
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3. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung 

 

3.1. Familienleistungsausgleich 

 

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im November 2020 wie folgt prog-

nostiziert: 

 

 2022 2023 2024 2025 

 in Mio. Euro 

Familienleistungsausgleich 552 566 578 591 

 

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 

2022 

 

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird derzeit von einem 

Grundbetrag von 1.445 Euro ausgegangen. 

 

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom No-

vember 2020 keine Änderungen. 

 

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fort-

geschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsge-

setz mitteilen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des 

Familienleistungsausgleichs gelten ab dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Die Recht-

setzung durch Rechtsverordnung ist noch nicht erfolgt. Auf Bitte der kommunalen Lan-

desverbände wird die Steuerkraftberechnung der einzelnen Gemeinden auf Basis der 

vorläufigen Schlüsselzahlen 2021 erfolgen. 

 

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten 

des Jahres 2020 werden mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leis-

tungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt. 

 

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisie-

rung und Migration und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen 

(http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/) un-

ter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisie-

rung und Migration (http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommu-

nen/infomaterial/) zur Verfügung.  
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Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ilg 
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Gt-info
Kommunaler Landesverband kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Aktualisierung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung
(Haushaltserlass 2021)

Anpassung auf der Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung

Az. 902.12, 909.50, 970.03, 970.04, 971.11, 971.12

Versandtag 24.11.2020

INFO 0790/2020

Wir  nehmen Bezug auf die Gt-Info  670/2020 vom 14.10.2020, mit der  wir über den Haushaltserlass
2021  informiert  hatten,  ferner  auf  die  Gt-Info  769/2020  vom  13.11.2020  zur
November-Steuerschätzung 2020 und den bundesweiten Zahlen. Am 16.11.2020 hat das Ministerium
für Finanzen Baden-Württemberg  die fortgeschriebenen  Ergebnisse der November-Steuerschätzung
für  den  Landeshaushalt  veröffentlicht  und  am  17.11.2020  auch  die  Regionalisierung  für  die
Steuereinnahmen  der  baden-württembergischen  Kommunen.  Sowohl  die  Daten  für  den
Landeshaushalt  als  auch  die  Daten  für  die  kommunalen  Steuereinnahmen  sind  im  Fachthema
„Haushaltsplanung-Steuerschätzung“ im Mitgliederbereich eingestellt.

https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/haushaltsplanung-steuersch%C3%A4tzung

Am 23.11.2020 hat das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg schließlich sein Schreiben vom
20.11.2020  übermittelt,  mit  dem  es  die  Orientierungsdaten  zum  Kommunalen  Finanzausgleich
fortgeschrieben  hat.  Das  vollständige  Schreiben  mit  den  aktualisierten  Eckwerten  ist  im
Mitgliederbereich abrufbar:

https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/haushaltsplanung-steuersch%C3%A4tzung

Hierzu weist die Geschäftsstelle ergänzend auf folgendes hin:

Die  Darstellung  der Steueraufkommensentwicklung  (Tabelle  in  Ziffer  1  des  FM-Schreibens  vom
20.11.2020)  beruht auf  der  November-Steuerschätzung.  In  der  Fußnote zu dieser  Tabelle  heißt es,
dass  die  Auswirkungen  wichtiger,  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  nicht  in  Kraft  getretener
Steuerrechtsänderungen  (Familienentlastungsgesetz  II,  Erhöhung  der  Behinderten-Pauschbeträge,
Jahressteuergesetz  2020)  noch  nicht  berücksichtigt  sind.  Die  Geschäftsstelle  gibt  den
Mitgliedsstädten  und -gemeinden daher anheim, die Schätzwerte für  den Einkommensteueranteil  im
Jahr 2021 um etwa 178 Mio. Euro, im Jahr 2022 um etwa 288 Mio. Euro und in den Jahren 2023 und
2024  um  jeweils  etwa  300  Mio.  Euro  zu  reduzieren.  Dies  entspricht  den  von  der  Geschäftsstelle
errechneten Aufkommenswirkungen für die baden-württembergischen Gemeinden aus den genannten

Alle Gt-infos sind ausschließlich für den internen Gebrauch durch die Mitglieder bestimmt.
Weitergabe ist nur mit Zustimmung des Gemeindetags zulässig.

Herausgeber: Gemeindetag Baden-Württemberg  | Panoramastr. 31 | 70174 Stuttgart
Telefon: +49 711/22572-0 | Telefax: +49 711/22572-47 | gt-info@gemeindetag-bw.de | www.gemeindetag-bw.de
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Rechtsänderungen.

In  den  Übersichten  zum  Steueraufkommen  des  Landes  (einschließlich  Finanzausgleich)  hat  das
Ministerium für Finanzen aus Vorsorgegründen  diesen Abschlag bereits einkalkuliert.  Somit ergeben
sich  gegenüber  den  Orientierungsdaten  im  Haushaltserlass  2021 in  den  Daten  zum Kommunalen
Finanzausgleich nur geringfügige Änderungen:

• Der Kopfbetrag  für  die Kommunale  Investitionspauschale (KIP)  wird 2021 nun vstl.  rd. 78
Euro/Einw. (+1 Euro gegenüber dem Haushaltserlass 2021) betragen.

• Auch  der Grundkopfbetrag  für  die  Bedarfsmesszahl  A  bei  der  Berechnung  der
Schlüsselzuweisungen  nach  mangelnder  Steuerkraft  im Finanzausgleich  2021  an  die
Kommunen soll  gegenüber  dem Haushaltserlass 2021 um einen  Euro  auf 1.406 Euro/Einw.
steigen. Der daraus abgeleitete Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B läge dann bei
35,15 Euro.

• Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Finanzausgleich 2022 geht das
Ministerium für Finanzen derzeit (d.h. bei geltender Rechtslage) von einem Grundkopfbetrag
(bei der Bedarfsmesszahl A) von 1.445 Euro/Einw. aus. Dies entspräche - bei einem 5%igen
Gewicht  der  Bedarfsmesszahl  B  ab  dem  Jahr  2022-  einem  Grundkopfbetrag  von 72,25
Euro/Einw. bei der Bedarfsmesszahl B.

• Auch  die  Zahlen  zum Familienleistungsausgleich  (§  29a  FAG)  hat  das  Ministerium  für
Finanzen gegenüber dem Haushaltserlass 2021 geringfügig angepasst (für 2021 von 517,6 auf
519,2, für 2022 von 547 auf 552, für 2023 von 564 auf 566 und für 2024 von 581 auf 578 Mio.
Euro, für 2025 dann 591 Mio. Euro).

Alle Gt-infos sind ausschließlich für den internen Gebrauch durch die Mitglieder bestimmt.
Weitergabe ist nur mit Zustimmung des Gemeindetags zulässig.

Herausgeber: Gemeindetag Baden-Württemberg  | Panoramastr. 31 | 70174 Stuttgart
Telefon: +49 711/22572-0 | Telefax: +49 711/22572-47 | gt-info@gemeindetag-bw.de | www.gemeindetag-bw.de
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Ausschreibung der Stromlieferung für den Zeitraum 2022 - 2024 
 

 
 

Sachverhalt 
 

In seiner Sitzung vom 16. November 2015 hat der Gemeinderat beschlossen, die Stromlieferung für 
die Jahre 2017 – 2018 öffentlich auszuschreiben und an der Bündelausschreibung des Gemeindeta-
ges teilzunehmen. Der Auftrag für die Stromlieferung für die Ökostrom-Abnahmestellen „Alte und 
Neue Schule“ wurde an die Stadtwerke Radolfzell GmbH aus Radolfzell und die restlichen Abnahme-
stellen an die Energieallianz Austria GmbH. Mit Datum vom 18. Oktober 2018 wurden die beiden 
Ökostrom-Abnahmestellen „Alte und Neue Schule“ von der Stadtwerke Radolfzell GmbH zum 31. 
Dezember 2019 gekündigt. In seiner Sitzung vom 19. November 2018 hat der Gemeinderat daraufhin 
beschlossen, die beiden Ökostrom-Stellen ab 2020 als sonstige Abnahmestellen bei der Energiealli-
anz Ausstria GmbH anzumelden. Die Laufzeit des Vertrages endete Ende 2018, wurde jedoch auf 
Empfehlung des Gemeindetages verlängert und endet jetzt endgültig zum 31.12.2021.  
 
 

Nunmehr besteht die Möglichkeit einer erneuten Teilnahme an einer gemeinsamen 20. Bündelaus-
schreibung der Stromlieferung für die Jahre 2022 – 2024, die von der Gt-service Dienstleistungsge-
sellschaft mbH des Gemeindetages B-W angeboten wird. Erstmalig wird eines feste Vertragslaufzeit 
von drei Jahren ausgeschrieben, statt bisher zwei Jahren plus dreimal ein Jahr Verlängerungsoption. 
Für die Teilnahme an der Ausschreibung sowie die Leistungen zur Nachbetreuung während der Ver-
tragslaufzeit werden 6,80 € pro Jahr und Abnahmestelle zzgl. Mwst. berechnet. Bei 25 Abnahmestel-
len belaufen sich die Kosten pro Jahr auf 202,30 € (brutto) und für die 3 Jahre Vertragslaufzeit auf 
606,90 € (brutto). 
 

Die Verwaltung empfiehlt die Teilnahme an der 20. Bündelausschreibung Strom für den Zeitraum 
2022 – 2024 der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetages B-W. Wie bei der 
letzten Ausschreibung sollten die Abnahmestellen „Alte und Neue Schule“ als Ökostrom-
Abnahmestellen (Ökostrom, der mit neu errichteten Energieerzeugungsanlagen produziert wird) aus-
geschrieben werden.  
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat stimmt der Teilnahme an der 20. Bündelausschreibung Strom für den Zeitraum 
2022 – 2024 der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetages B-W zu. Die Ab-
nahmestellen „Alte und Neue Schule“ sollen im gesonderten Ökostromlos ausgeschrieben werden.  
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Annahme von Spenden 
 

 
 

Sachverhalt 

 
Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat über die Annahme 
von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, der Gemeinderat zu entscheiden.  
 
-  Maria und Günter Schille haben der Gemeinde 1 Baum für den neuen Kirchplatz im Wert von 
593,25 € gespendet. 
 
- Hannelore und Udo Kuhnert haben der Gemeinde 1 Tannenbaum im Wert von 150,00 €  
gespendet. 
 
- Martin Peter hat der Gemeinde 1 Tannenbaum im Wert von 200,00 € gespendet. 
 
- Ein Bürger der Gemeinde Ortenberg hat der Gemeinde 1 Tannenbaum im Wert von 250,00 €  
gespendet.  
 
- Ein Bürger der Gemeinde Ortenberg hat der Gemeinde 2 Tannebäume im Wert von 300,00 €  
gespendet 
 
- Ein Bürger der Gemeinde Ortenberg hat der Gemeinde 1 Tannenbaum im Wert von 200,00 €  
gespendet.  
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Sachspenden werden angenommen.                                                                                                               
 

 

 

 

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


